
Wa l t e r  D o s t a l

3. Gesellschaft

3.1. DAS VERWANDTSCHAFTSSYSTEM

Den Schlüssel für ein Verständnis der sozio-ökonomischen Verhältnisse bildet das Ver-
wandtschaftssystem, das bei den Stämmen des Erhebungsgebietes durch die patrilineare De-
szendenz geprägt ist; es gründet sich demnach auf die soziale Geltung der genealogischen
Kontinuität vom Vater auf die Agnaten mit allen aus dieser Konzeption resultierenden wirt-
schaftlichen, legalen und politischen Folgen. Um die Ausformung dieser Patrilinearität zu
begreifen, haben wir unser Augenmerk auf die Verwandtschaftsbezeichnungen zu richten.
Festgestellt wurde ein mit der „arabischen“ Kusinenterminologie verbundenes Nomenkla-
tursystem und eine mit der „hawaiischen“ Kusinenterminologie vergesellschaftete Varian-
te.1 In diesem Kontext ist ein bemerkenswerter Punkt herauszustellen, an dem die patri-
lineare Durchdringung der Gesellschaft erschließbar wird. Dieser Sachverhalt betrifft die
zweifelsfreie patrilineare Prägung aller festgestellten Siedlungsmuster im Erhebungsge-
biet.2

3.1.1. Das verwandtschaftsterminologische System (Referenztermini) verknüpft mit

der „arabischen“ Kusinennomenklatur

3.1.1.1. Blutsverwandte

G.0, EGO-Generation3

Br. älter akh kabı̄r
Br. jünger akh s� aghı̄r
Sw. älter ukht kabı̄ra
Sw. jünger ukht s� aghı̄ra
VaBrSo walad al-�amm, ibn al-�amm
VaBrTo bint al-�amm
VaSwSo walad al-�amma, ibn al-�amma

1 Zum Begriff „arabische“ Kusinenbezeichnung: ich ziehe diesen Begriff gegenüber dem von Murdock
1966: 224 verwendeten Terminus „sudanesischer“ Typus vor, da er den Gegebenheiten in den arabi-
schen Gesellschaften präziser entspricht. Murdock definiert den „sudanesischen“ Typus folgender-
maßen: “FaSiDa and MoBrDa called by different terms and terminologically differentiated also from si-
sters, parallel cousins, aunts, and nieces; usually but not always associated with descriptive termino-
logy”.

2 Heiß: Anhang 9.2.
3 Abkürzungen: Br = Bruder, Fr = (Ehe-) Frau, Ma = (Ehe-) Mann, Mu = Mutter, So = Sohn, Sw = Schwe-

ster, To = Tochter, Va = Vater.
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VaSwTo bint al-�amma
MuSwSo walad al-khāla, ibn al-khāla

MuSwTo bint al-khāla
MoBrSo walad al-khāl, ibn al-khāl
MoBrTo bint al-khāl
(* anstelle von ibn wird allgemein walad gebraucht, ausgenommen bei den B. Khurays, al-
Rifā�a/Ghāmid)

G.�1, erste aufsteigende Generation:
Va ab
Mu umm
VaBr �amm
VaSw �amma
MuSw khāla
MuBr khāl

G.�2, zweite aufsteigende Generation:
VaVa jadd
VaMu jadda
MuVa jadd
MuMu jadda

G.�1, erste absteigende Generation:
So. älter ibn, walad kabı̄r
So. jünger ibn, walad s� aghı̄r
To. älter bint kabı̄ra
To. jünger bint s� aghı̄ra
BrSo walad al-akh, ibn al-akh
BrTo bint al-akh
SwSo walad al-ukht, ibn al-ukht
SwTo bint al-ukht

3.1.1.2. Affinal Verwandte

MaBr h� āma
BrFr h� āmat
SwMa, FrSw rah� ima, nası̄ba
MaSw, SwBr rah� im, nası̄b, �ānı̄�
MaVa, FrVa �amm
MaMu, FrMu �amma
(* rah� im/rah� ima wird ausgenommen von al-Rifā�a/Ghāmid, wo nası̄b/nası̄ba üblich ist,
gebraucht. Zusätzlich ist der Terminus �ānı̄ von den Balshaham/Shumrān und B. �Adwān
belegt; auch von den B. Shihr bezeugt, cf. Aloshban: 161).

Kommentar:
1. In G.�2, in der zweiten aufsteigenden Generation, konstatieren wir die terminologi-

sche Zusammenfassung (merging-Prinzip) der patri-und matrilateralen Großeltern bei
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Berücksichtigung des Geschlechtsunterschiedes: VaVa = MuVa und VaMu = MuMu.
Diese genealogischen Verbindungsglieder werden strukturell als gleichwertig betrach-
tet.

2. In G.�1, in der ersten aufsteigenden Generation, sind die Verwandtschaftsbezeich-
nungen nach der „bifurcate collateral“-Regel konstruiert:
Va//VaBr//MuBr
Mu//MuSw//VaSw
Den Termini für patri-und matrilaterale Verwandte dieser Generation liegt jeweils die
gleiche Wortwurzel zugrunde, wobei durch die Femininendung die weibliche Ver-
wandte bezeichnet wird: �amm = VaBr, �amma = VaSw, khāl = MuBr, khāla = MuSw.

3. In G.0, der Generation von EGO, gebraucht man für die kollateralen Verwandten de-
skriptive Termini, z. B. ibn al-�amm, Sohn des VaBr., das heißt, daß diese Termini sich
nach den Bezeichnungen der G.�1 orientieren: VaBrSo/To, VaSwSo/To, MuSwSo/To
und MuBrSo/To.

4. Das Kriterium des relativen Alters, also der Seniorität und Juniorität, wird in der
EGO-Generation und der absteigenden Generation nur durch die Adjektiva alt (kabı̄r)
und jung (saghı̄r) zum Ausdruck gebracht.

5. Die übliche Bezeichnung für Schwiegereltern: �amm, �amma, kann aus der bevorzug-
ten Parallelkusinenheirat abgeleitet werden.

Interpretation

Für die Bestimmung des typischen Deszendenz-Konstrukts, also der im kognitiven Be-
reich der Menschen wurzelnden Vorstellung, nach der Verwandtschaft konzipiert ist und die
einer menschlichen Gruppe ihre soziale Orientierung vorgibt, ist es zunächst opportun, den
Sinngehalt der Wortwurzeln folgender relevanter Termini aus dem Bereich der Blutsver-
wandten aufzuzeigen: jadd (VaVa, MuVa), �amm (VaBr) und khāl (MuBr).4 Semantisch um-
schreibt die Wortwurzel von „jadd“ Vorgänge des Erneuerns, die von „�amm“ das Umfassen
und die von „khāl“ Handlungen des Gewährens. Demnach erweisen sich die Vorstellung über
die gesellschaftliche Bedeutung des sozialen Reproduktionsprozesses (jadd), über den Zu-
stand des Verbundenen, Zusammengefügten (�amm) und über die Handlungen des Gewäh-
rens sozialer Beistandsverpflichtungen (khāl) als die konstitutiven Inhalte der Konzeption
von Blutsverwandtschaft. Ergänzt werden diese Vorstellungsinhalte von Blutsverwandt-
schaft durch die semantische Bedeutung der Termini für affinale Verwandte, h� ām/h� āma,
rah� im/a, nası̄b/nası̄ba. In der Bezeichnung h� ām – die Wurzelbedeutung verweist auf Hand-
lungen des Schutzes, der Verteidigung – sind jene affinalen Verwandten hervorgehoben, die
Schutz gewähren. Damit ist ein wesentliches Element in dem emischen Verstehen affinaler
Beziehungen erkannt, nämlich, die Etablierung von Schutzverhältnissen durch Heiratsbe-
ziehungen. Es ist sicherlich nicht zufällig, daß z. B. in alt-arabischen Gedichten der Ehemann
seine Frau „jāratı̄“, meine Schutzbefohlene nennt.5 Die Wurzelbedeutung des Wortes rah� im
bezieht sich auf barmherzig sein, die von �ānı̄ ist mit Hilfeleistung verbunden. Der Sinngehalt
des Terminus nası̄b/nası̄ba spielt jedoch nur auf den durch den rechtlichen Akt der Ehe-
schließung begründeten Status der affinalen Beziehung an.

4 Scheffler 1966: 542 passim.
5 al-�A�shā, Nr. 41, 1 (Geyer 1928: 183); ferner Wellhausen 1893: 450, Anm. 3.
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Die im Punkt 1 des Kommentars aufgezeigte Merging-Konstruktion der Verwandt-
schaftsbeziehungen in G.�2 für die Großeltern, VaVa = VaMu, MuVa = MuMu, exponiert
die soziale Gleichwertigkeit der patri-und matrilateralen Verwandtschaftsgruppe EGO’s.
Diese terminologische Koinzidenz verweist auf den „amphoteretischen Kern“ dieses pa-
trilinearen Verwandtschaftssystems.6 Dieser reflektiert die legitimierten affinalen Bezie-
hungen der an der Reproduktion beteiligten Partner und ihre abstammungsmäßige
Gleichwertigkeit. Dieser „amphoteretische Kern“ ist gewissermaßen als die Basis in die-
sem Deszendenz-Konstrukt zu begreifen, auf der der Überbau ruht, als dessen konstituti-
ves Element der Geltungsanspruch der patrilinearen genealogischen Verknüpfung fun-
giert. Aus dieser konzeptuellen Struktur leitet sich die Wertschätzung der matrilinearen
Verwandtschaftsgruppe und die Forderung nach gleichwertiger Deszendenz ab. In der ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit findet diese Forderung im kafā�a-Prinzip ihren Ausdruck,
demzufolge Heiraten nur zwischen abstammungsmäßig gleichwertigen Partnern erlaubt
sind.7 Mit anderen Worten: das kafā�a-Prinzip bewirkt jene obligatorische Endogamiere-
gel, durch die Zwischenheiraten mit abstammungsmäßig unebenbürtigen Gruppen unter-
bunden werden.

3.1.2. Verwandtschaftsterminologische Variante, vergesellschaftet mit der

„hawaiischen“ Kusinenbezeichnung

Diese verwandtschaftsterminologische Version ist von den B. Kabı̄r (Ghāmid) belegt,
dürfte aber wahrscheinlich weiter verbreitet sein.8

Gegenüber dem oben dargestellten Nomenklatursystem finden wir nur Divergenzen in
G.0, also in der Generation von EGO. Alle kollateralen Verwandten EGO’s in seiner Ge-
neration werden, nach dem merging-Prinzip gebildet, als Geschwister bezeichnet: männ-
lich = akh, weiblich = ukht; das heißt, daß die Bezeichnungen für Kreuz- und Parallelvet-
tern/basen mit den Geschwistern äquivalent sind:
Br = VaSwSo, VaBrSo, MuSwSo, MuBrSo
Sw = VaSwTo, VaBrTo, MuSwTo, MuBrTo.

6 Zum Begriff „amphoteretischer Kern“ s. Dostal 1989. Dieser Terminus bezieht sich auf die Zweisei-
tigkeit der Abstammung in unilinearen Deszendenzsystemen.

7 Zum kafā�a-Prinzip in der alt-arabischen Gesellschaft s. Bravmann 1972: 301–310.
8 Eine Variante des „hawaiischen“ Typus wird von den Tiefland-Gruppen der B. Shihr berichtet, die

der Autor als solche nicht klassifiziert (Aloshban 1987: 161). Allerdings hinterläßt die Art und Weise
der Datenwiedergabe einige Unklarheiten, da die „hawaiischen“ Bezeichnungen synchron zu „arabi-
schen“ Kusinenbezeichnungen angeführt sind, z. B.: VaBrSo = walad �amı̄, akhoy; VaBrTo = bint �amı̄,
ukhtı̄ (sic! Transkription nach Aloshban). Für die matrilateralen Kreuz- und Parallelkusins gibt er als
Termini „nası̄b/nası̄ba“ an. Bezüglich dieser Bezeichnungen führt er auf S. 160 aus: “The term Nası̄b or
Nası̄ba, implies marriage in Arabic, or in this case ‘marriageable relatives’.” Diese Inhaltsbestimmung
hat er von Altorki 1980: 236 entlehnt, wo aber im Zusammenhang mit der Milchbruderschaft (rid� ā�a)
der Begriff nasab, heiratsfähige Person bezeichnet. Nası̄b/nası̄ba bezieht sich jedoch auf Verwandte,
deren Status durch eheliche Beziehungen etabliert wurde. Warum aber mit nası̄b/nası̄ba sowohl ma-
trilaterale Parallelkusins als auch Kreuzkusins benannt werden, bleibt offen. Über die Termini „akh“
und „ukht“ für die patrilateralen Kreuz- und Parallelkusins vermerkt er: “Informants indicated that
they consider their agnatic relatives as brothers and sisters with whom marriage was not deemed prefere-
able.” (cit. opp.).
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Dieser Konstruktionstypus erweist sich mit der „hawaiischen“ Kusinenbezeichnung
(Murdock) kongruent.9

Für die Interpretation dieses Sachverhaltes ist es wichtig festzuhalten, daß die „ha-
waiische“-Kusinennomenklatur mit bilateralen, also kognatischen Verwandtschaftsord-
nungen korreliert.10 Entscheidend für den vorliegenden Fall ist nun der Sachverhalt, daß
diese Kategorie nur in der Generation von EGO nachgewiesen ist, jedoch nicht mit den
Verwandtschaftsbezeichnungen in G+1 und G+2 korrespondiert. Dieses dichothome ter-
minologische Verhältnis läßt den Schluß zu, daß das bei den B. Kabı̄r festgestellte ver-
wandtschaftsterminologische System eine Transformationsphase zu einer patrilinearen
Verwandtschaftsordnung darstellt. Demnach wäre die „hawaiische“-Kusinennomenkla-
tur als Survival einer früheren bilateralen Verwandtschaftsordnung zu deuten. Damit
freilich ist die Diskussion noch nicht erschöpft. Man kann der vorangehenden Interpreta-
tion vorhalten, daß sie sich lediglich auf ein Beispiel stützt und die Frage außer acht ge-
lassen hat, ob es sich hierbei um eine singuläre lokale Ausformung oder um ein im süd-
westarabischen Raum weit verbreitetes Phänomen handelt. Diesem Einwand will ich ver-
suchen dadurch zu begegnen, indem ich die Ergebnisse zweier themenrelevanter Untersu-
chungen kurz umreiße. Es sind vor allem zwei Hypothesen, die mir geeignet scheinen, die
aufgeworfene Fragestellung zu behandeln. Die erste besagt, daß sich bei einigen rezenten
Gesellschaften in Südwestarabien Survivals von früheren kognatischen, bilateralen Ver-
wandtschaftsordnungen nachweisen lassen.11 In der zweiten Hypothese wird die Proble-
matik der alt-südarabischen Verwandtschaftsordnung berührt. Die gegebenen Indizien
lassen vermuten, daß in vor-dynastischer Zeit Südarabiens der Beginn zur Ausbildung der
Patrilinearität von einem bilateralen Verwandtschaftssystem zu vermerken ist, die
schließlich ihre völlige Ausformung in der dynastischen Zeit erfahren hat.12 Im Lichte die-
ser Hypothesen sehe ich die aus dem südlichen H� ijāz und �Ası̄r ermittelten Sachverhalte.
Ich möchte meine Auffassung dahingehend zusammenfassen, daß sich diese Beispiele als
Hinweise auf eine ursprünglich weitere räumliche Verbreitung bilateraler (kognatischer)
Verwandtschaftsordnungen begreifen lassen. In dieser Perspektive lassen sich auch be-
stimmte soziale Phänomene verstehen, die mit dem sozialen Status assoziiert sind. Hier
wäre hinzuzufügen, daß diese vor der Annexion dieses Gebietes in das saudiarabische Kö-
nigreich in Funktion waren. Sie betreffen z. B. die Teilnahme von Frauen an den Ver-
sammlungen des Dorfrates, das Fehlen ihrer sozialen Segregation bei Tänzen oder ihre
Eidesfähigkeit.13 Das Letztere ist dem im Abschnitt „Gewohnheitsrecht“ dargelegten Do-
kument A zu entnehmen, wo in einer Stelle bezüglich der Verleumdung eines Mädchens,
es hätte gegen die normative Vorschrift der Jungfräulichkeit verstoßen, festgehalten
wird, daß allein ihre öffentlich abgegebene Erklärung genüge, um dieser entehrenden

9 Zur Definition des „hawaiischen“ Typus s. Murdock 1966: 223: “all cross and parallel cousins called by
the same terms as those used for sisters.”

10 Murdock 1966: 229 f.
11 Dostal 1990b: 151–174.
12 derselbe 1989: 52 f.
13 Informanten in al-Khalaf berichteten mir (1979), daß früher Frauen im Dorfrat mitbestimmt haben.

Ähnliches erwähnt Burckhardt 1829: 451 von den Baqum in Taraba. Die besondere soziale Rolle der
Frau bei den Tiefland-Gruppen der B. Shihr hebt Aloshban 1987: 160 hervor: “in this context, it may
be interesting to know that females in Jabal Tharban have more power in family affairs than in many ot-
her groups, especially in the highlands.”
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Verunglimpfung wirksam zu begegnen.14 Zusammengefaßt läuft meine Auffassung darauf
hinaus, die singulären Hinweise auf ein bilaterales Verwandtschaftssystem im Kontext
mit den aufgewiesenen gleichen Indizien aus anderen Regionen des südwestlichen Ara-
bien zu deuten und in diesem originären Bezug eine vielleicht frühe Ausformung von Ver-
wandtschaftssystemen zu sehen, aus denen sich die Patrilinearität im Südwesten Ara-
biens entwickelt hat.15

Auf dem Hintergrund der bisher aufgedeckten Merkmale dieser Varianten patrilinearer
Deszendenz ist naturgemäß zu fragen, in welcher Weise sich der Geltungsanspruch der
Genitoren – Begründer von Haushaltsgemeinschaften – und der soziale Status der Frau-
en akzentuiert. Den Informanten zufolge, ist die Autorität der Ersteren durch folgende
Kompetenzen begründet:
– Das Verfügungsrecht über die Produktionsmittel und das Einkommen seiner Haus-

haltsgemeinschaft. Dieser Rechtstitel impliziert die Entscheidung über alle notwendi-
gen wirtschaftlichen Maßnahmen, wie Landerwerb und Landverkauf, Kreditauf-
nahme und Kreditgewährung, Vergabe der reziproken Hilfeleistungen (siehe Güterzir-
kulation), Bestimmung bzw. Übernahme von Verbindlichkeiten in bezug auf den
Brautpreis etc.

– Die Übernahme von Schutzgarantien Nicht-Verwandten gegenüber (siehe Gewohn-
heitsrecht).

– Die Schiedsgewalt über die Angehörigen seiner Deszendenzgruppe. In diesen Kompe-
tenzbereich fällt die Kontrolle über die Heiratsbeziehungen seiner Agnaten und Töch-
ter. Der Vater eines Mädchens trifft seine Entscheidung nach der Opportunität der af-
finalen Verbindung, allerdings berücksichtigt er hierbei nicht nur die Meinung seiner
Ehefrau, sondern auch den Willensentscheid seiner Tochter.16 Eine Ausnahme zu die-
ser Verfahrensweise scheint das alleinige Entscheidungsrecht des Vaters des Mäd-
chens bei den Zuhrān/Ghāmid und. B. Sulaym zu bilden.

Die soziale Wertschätzung eines Vater kommt auch in jenen Regeln zum Ausdruck, die
im Kontext mit einer Eheschließung stehen. So erhält der Brautvater folgende im Ehever-
trag festgeschriebenen Geschenke seitens des Bräutigams; die qahawa, zu einer festge-
setzten Zeit vor der Hochzeit und die h� abwa. Die Übergabe der h� abwa wird bei den B. �Ad-
wān, B. Fahm/Daws, Balkhazmar, B. H� assan, Balshaham/Shumrān, Balshaham/Ghā-
mid, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays�  praktiziert. Das Datenmaterial läßt vermuten,
daß die Überreichung der h� abwa in jenen Gesellschaften praktiziert wird, wo der Braut-
preis direkt für die Braut bestimmt ist.

14 „Und das Mädchen, das sich als Jungfrau bezeichnet, weiß es am Besten und sein (ihr) Wort steht dafür
und seine (ihre) Entschädigung sind fünf Schmuckstücke“ (wa-anna-l-bint al-bikr mus� addaqa �alā naf-
sihā wa-fāyatuhā khams h� ūlı̄/ā).

15 Die Ausbildung der Patrilinearität in Südarabien dürfte unabhängig von ihrer Entwicklung im Nor-
den Arabiens erfolgt sein. In Südarabien erhielt die patrilineare Deszendenzordnung durch die Her-
ausbildung zentralistischer Herrschaft verbunden mit der zunehmenden Entfaltung von Dynastien
ihr Gepräge; ihren Ursprung dürfte sie aus einer bilateralen Verwandtschaftsordnung genommen ha-
ben (Dostal 1989: 52).

16 Dostal 1967: 79, 81, 83 f.
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Unter dem Gesichtspunkt postnuptialer Residenz gesehen, wird die Geltung der Ag-
naten durch den shart�  al-h� alı̄la, einer Bedingung die im Ehevertrag festgehalten werden
muß, deutlich.17 Der shart�  al-h� alı̄la, von den B. �Isā bezeugt, betrifft gewissermaßen eine
Ablösezahlung der Brautfamilie an den Bräutigamsvater für die geforderte uxori-lokale
Residenz; das heißt, daß die Familie des Bräutigams mit diesem Geldbetrag auf den An-
spruch auf die Arbeitskräfte, Sohn und Schwiegertochter, der in der meist befolgten pa-
tri-lokalen Residenz begründet ist, verzichtet. Es mag vielleicht vorteilhaft sein, hier auf
eine weitere Vertragsmöglichkeit hinzuweisen, die die Wertschätzung der Frau auch als
Arbeitskraft unterstreicht. Es handelt sich hierbei um den mu�akhkhar, die vereinbarte
Restsumme des Brautpreises, die die Heirat wohl erlaubt, aber bestimmt, daß die Frau so-
lange in ihrer väterlichen Haushaltsgemeinschaft verweilt, bis der Brautpreis vollständig
erlegt worden ist (B. �Isā). Eine Alternative zu dieser mu�akhkhar-Bedingung bildet die
Verheiratung des Bruders der Braut. Durch die übliche patri-lokale Residenzfolge tritt die
Frau des Bruders in die väterliche Haushaltsgemeinschaft ein und ersetzt auf diese Weise
die Arbeitskraft der Schwägerin, die nun trotz der mu�akhkhar-Bedingung die Erlaubnis
erhält, bei ihrem Mann zu wohnen, obgleich die Bezahlung des Brautpreises noch nicht
zur Gänze erfüllt ist.

Das Datenmaterial erlaubt nur wenige Aussagen über den sozialen Status der Frau. In Er-
gänzung zur den bereits genannten Sachverhalten wären noch hinzuzufügen:
– Die Rolle der Frau bei der Werbung. Sie betrifft zunächst die informellen Kontakte

zwischen der Mutter oder Schwester des heiratswilligen Mannes mit der Mutter des
Mädchens (B. �Amr, Balkhazmar, B. H� urayrah/Baydhān, B. �Abdillāh/Ghāmid, B.
Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān). Die Delegation der Brautwerber beim Vater des Mäd-
chens kann auch durch die Mutter und Schwester des Mannes erweitert werden (B.
�Abdillāh, B. �Isā).

– Die Teilnahme der weiblichen Familienmitglieder beider Seiten bei dem Gastmahl an-
läßlich einer akzeptierten Werbung; bei den B. �Abdillāh, B. H� urayra und B. Khurays�
nimmt auch die Braut teil.

– Die Überreichung eines obligaten Geschenkes an die Brautmutter (kiswa) nach der
Hochzeitsnacht durch den Schwiegersohn.

– Das einem Mädchen zugestandene Entscheidungsrecht bei der Wahl des Ehepartners.
– Mitwirkung der Frauen an dem Markttausch.
– Die gemeinsamen Tänze von Frauen und Männern.18

Ich bestreite nicht, daß diese Angaben wenig zur Klärung des sozialen Status der Frau
in diesen Gesellschaften beitragen; sie zu nennen war aber notwendig, um zumindestens
einige Widersprüche in einer der patrilinearen Versionen aufzuweisen. Aufklärungsbe-
dürftig sind nun die Heiratsregeln. Allgemein wird der patrilateralen Parallelkusinenhei-
rat der Vorzug gegeben; bei den B. �Abdillah, B. �Isā und al-Marāhiba soll sie sogar obliga-
torisch gewesen sein.19 In Übereinstimmung mit der obligatorischen Geltung der patrila-

17 Zur Bedeutung von shart�  im Zusammenhang mit Verbrüderung siehe Wellhausen 1897: 125.
18 Dostal 1967: 144; derselbe 1990: 172.
19 Zur Diskussion über die patrilaterale Parallelkusinenheirat siehe Dostal 1990a: 191, 205 passim und

Anm. 42; ferner Conte 1991: 55 passim.
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teralen Parallelkusinenheirat haben wir die hijra-Vereinbarung bei den zuletzt genannten
Gesellschaften zu sehen. Die hijra – eine Sondervereinbarung im Ehevertrag – ist eine
Ablösesumme für den VaBrSo, der damit auf die Heirat mit seiner patrilateralen Parallen-
kusine verzichtet. Die hijra wird folgerichtig für den Fall gefordert, wenn der Bräutigam
nicht der gleichen Lineage entstammt. Auf diese Weise wird versucht, exogamen Heirats-
intentionen entgegenzuwirken. Allerdings sollten wir vermerken, daß bei der Mehrzahl
der Gesellschaften die patrilineare Parallenkusinenheirat lediglich präferentiell ist, wo-
durch exogame Heiraten nicht eingeschränkt werden. Es bedarf keiner weiteren Erklä-
rung, daß aus der „hawaiischen“ Kusinenterminologie die Neigung zur Exogamie resul-
tiert, wie sie bei den B. Kabı̄r bezeugt wird.

3.2. DIE HAUSHALTSGEMEINSCHAFT

Der Aufbau dieser gesellschaftlichen Grundinstitution ist aus den Formen der Famili-
enorganisation, den Kategorien der Ehe und den Mustern der postnuptialen Residenz zu
erschließen. Die folgenden Angaben verstehen sich lediglich als eine Anführung sozialer Tat-
sachen, denn die Erhebungsmethoden haben die Durchführung quantitativer Stichproben
ausgeschlossen, sodaß keine Daten für Angaben von Häufigkeitswerten verfügbar sind.

Drei Formen der Familienorganisation verdeutlichen die soziale Dimension der Haus-
haltsgemeinschaft: die extended family, die fraternal joint family und die nuclear family.20

Die Entstehung von fraternal joint families ist durch den geringen Umfang der Erbmasse
bedingt, wodurch die Existenz der Agnaten ernstlich gefährdet würde. Aus diesem Grun-
de schließen sich die Brüder nach dem Ableben des Vaters zu einer Haushaltsgemein-
schaft zusammen.

Bezüglich der Ehekategorien dürften monogame Ehen häufiger als polygyne Ehen
sein, eine Schätzung, die jedoch mit Angaben aus anderen Gesellschaften im Vorderen
Orient korrespondiert.21 Polygynie wird in der Form der non-sororalen praktiziert; in der
Regel wohnen die Frauen in einem Haus, verfügen aber über einen eigenen Wohnraum.
Die bereits im Abschnitt 1 dieses Kapitels erwähnte Präferenz der patrilateralen Paral-
lenkusinenheirat ist im patrilinearen Deszendenzsystem intendiert, aber ökonomisch
motiviert, insoferne als durch diese Eheform versucht wird, der Aufteilung der Wirt-
schaftsmittel, als Folge der Segmentierungsprozesse, entgegenzuwirken.

Aus den Daten über postnuptiale Residenzformen ist ein auffallender Trend zur patri-
lokalen Residenz erschließbar; daneben wurden die folgenden festgestellt: virilokale, neo-
lokale und auch uxorilokale.

Mit gebotener Vorsicht ließe sich der Idealtypus einer Haushaltsgemeinschaft als eine
patrilokale erweiterte Familie mit vorwiegend monogamen Ehen skizzieren. Der Begrün-
der einer Haushaltsgemeinschaft steht ihr mit allen von der Gesellschaft bereitgestellten
Kompetenzen vor, fungiert auch als ihr wirtschaftlicher Leiter und bestimmt somit das
Zusammenwirken der Mitglieder dieser Wirtschaftseinheit. Es sollte hier nicht uner-
wähnt bleiben, daß die geschlechtliche Arbeitsteilung, das technische Wissenspotential in

20 Über Häufigkeitswerte aus einem südarabischen Sample, siehe Dostal 1985: 243.
21 cf. Bybee 1978: 78 und die dort angegebene Literatur. Über eine Stichprobe aus südarabischen Gesell-

schaften siehe Dostal 1985: 61, 243.
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den agrilokalen Produktionsbereichen und die Güterzirkulationsformen inklusive des
Markttausches im Abschnitt „Wirtschaft“ behandelt werden.

3.3. RITES DES PASSAGES

Das mit den wichtigsten Lebensphasen eines Individuums verknüpfte Brauchtum, das
hier behandelt werden soll, hat bemerkenswerte Veränderungen erfahren. Wesentlich
wurde dieser Wandel der traditionellen Gestaltung dieses Brauchtums durch den Einfluß
der von Muh� ammad b. �Abd al-Wahhāb vertretenen Lehre, die von der Regierung unter-
stützt wird, bewirkt. Diese im Ansatz revitalistische Bewegung, deren erklärtes Ziel die
Wiederherstellung eines Ideals der islamischen Gesellschaft war, also eine gesellschaftli-
che Neuorientierung anstrebt und bestrebt war, alle Bräuche und Sitten, die als nicht im
Einklang mit diesem Idealbild stehend bewertet wurden, zu verändern. Aus diesem Grun-
de war es nur möglich, das alte Brauchtum als Überbleibsel in den rezenten Ausprägun-
gen mosaikartig zu erfassen, ein Sachverhalt, der die fragmentarische Beschreibung be-
dingt. Der Entschluß, diese Daten dennoch vorzulegen, liegt in ihrer kulturgeschichtli-
chen Bedeutung begründet. Auch der seit Beginn der Erdölförderung einsetzende westli-
che Einfluß ist z. B. im Hochzeitsbrauchtum gelegentlich festzustellen; er wird deutlich in
der Verwendung von gedruckten Hochzeitskarten (Abb. 3). Nicht unerwähnt bleiben soll,
daß der Brautpreis (mahr) und andere mit einer Heirat verbundenen Gütertransaktionen
(Geschenke) gegenwärtig mit Geld abgelöst werden. Im folgenden werden von den rites
des passages die Beschneidungsformen, Hochzeit und Geburt skiziert.

3.3.1. Beschneidung

Die Durchführung dieser operativen Eingriffe an Knaben und Mädchen ist kontextuell
mit Initiationszeremonien zu begreifen, auch wenn diese originäre Vergesellschaftung ge-
genwärtig nicht deutlich genug zu erkennen ist. Den ursprünglichen sozialen und kultischen
Sinngehalt der von den Arabern geübten Sitte reflektieren die für die Beschneidung ver-
wendeten Termini, die bereits für die vorislamische Zeit bezeugt sind:

Khitān: von der Wurzel „khtn“ leiten sich khatan, khatana ab, die auf affinale Ver-
wandte (FrVa, FrMu, FrBr, MaTo) verweisen, das Wort khutuna bezieht sich auf den Akt
der Eheschließung;

t� ahar: die Bedeutung der Wurzel „t� hr“ akzentuiert dagegen den Aspekt der kultischen
Reinheit.22

Der Sinngehalt dieser Begriffe, also das emische Verständnis dieser Sitte, eröffnet uns
zwei Dimensionen: die eine steht im Bezugsrahmen der Eheschließung, also mit dem für
die Reproduktion der Gesellschaft vorgesehenen Gründungsakt; die zweite deutet auf den
kultisch-religiösen Bereich hin, auf die kultische Reinheit. Bei dem gegenwärtigen Stand
des Unwissens über die vorislamische Zeit scheint es unmöglich zu sein, diese Begriffsin-
halte entweder als komplementäre oder konkurrierende Ansätze für eine Interpretation

22 Zu „khtn“ s. Lane 1968, vol. 2: 703 f.; zu „t� hr“ s. Lane P. 5: 1886; Piamenta 1990/91, vol. 2: 309. Über
die Beschneidung in Arabien s. Wellhausen 1897: 175 f.; Wensinck 1979: 20 ff.; neuerdings Kister 1994;
in byzantinischen Quellen z. B. Eusebius s. Shahı̄d 1984: 99.
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zu behandeln. Auch der gegenwärtige Gebrauch beider Bezeichnungen im Erhebungsge-
biet läßt keine weitere Schlußfolgerung zu, wie dies aus der nachstehenden Zusammen-
stellung ersichtlich wird:

a) Termini für Knaben-Beschneidung:
– t� uhār, t� ihār (Thaqı̄f, B. Bishı̄r, B. Khurays, B. Kabı̄r, B. H� assan, Balshaham/Shumrān,

Balshaham/Ghāmid, B. �Abdillāh/Ghāmid, al-Rifā�a);
– t� uhāra (Thaqı̄f, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān, al-Ma-

rāhiba, B. Bishr);
– khatin, khitan (B. �Adwān, B. Fahm/Daws, B. Sulaym, B. �Amr, Balah� mar, Āl Shu-

wāt� /Qah� t� ān);
– khatāna (B. �Isā); khutna (B. �Amr).

b) Bezeichnungen für die Mädchen-Beschneidung:
– t� uhāra (Thaqı̄f, B. �Abdillāh/Ghāmid, Balkhazmar, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� ,

Alqām al-Hūl, B. Bishr);
– khutna, khutāna (B. �Amr, B. �Isā).

Dieser Befund ist ein guter Grund, der zur Vorsicht gegenüber voreiligen Schlußfolge-
rungen mahnt, aber er dispensiert nicht von der Verpflichtung, einen Erklärungsvor-
schlag anzubieten. Ich halte es für sinnvoll, dafür einem komplementären Ansatz den Vor-
zug zu geben, das heißt, sowohl gesellschaftliche als auch religiöse Komponenten mitein-
zubeziehen. Schon in der vorislamischen Konzeption der Beschneidung findet sich, als
Teil eines gesellschaftlich bedeutungsvollen Rituals, ihr Eingebettetsein in dem religiösen
Bereich. So pflegten die Mekkaner in der Ka�ba, vor der Statue des Gottes Hubal, an Kna-
ben diesen Eingriff vorzunehmen.23 Die islamischen Traditionen über den Ursprung der
Beschneidung berufen sich auf Ibrāhı̄m (Abraham), der auf Befehl Gottes diese Operation
an sich selbst vornahm.24 Dieser Überlieferung folgend gilt die Beschneidung der Knaben
als eine relevante Voraussetzung für die ihnen abverlangte Erfüllung religiöser Pflich-
ten.25 Die Akzentuierung der religiösen Komponente im Zusammenhang mit dem Gel-
tungsanspruch der Agnaten in diesen patrilinearen Gesellschaften erfährt diese Sitte
durch den Islam. Demgegenüber wird einem Ausdruck des Propheten folgend bezüglich
der Mädchenbeschneidung der soziale Aspekt der Ehre betont (al-khitānu li-l-nisā�i),
denn diese Eingriffe würden die sexuellen Begierden der Mädchen und Frauen vermin-
dern, wodurch man die Entstehung eventueller Konflikte prophylaktisch verhindern kön-
ne.26 Eine solche Interpretation entspringt typisch patrilinearen Vorstellungen über die
Schutzmaßnahmen für die Gewährleistung der Reinheit der genealogischen Verbindungs-
kette, die man unter anderem durch die Kontrolle der weiblichen Sexualität zu sichern
trachtet.

Gegenwärtig wird die Operation von sogenannten Experten (mut� ahar, weiblich mut� a-
hara) durchgeführt. Dieser Sachverhalt deutet einen stattgefundenen Wandel gegenüber

23 Rubin 1990: 103 f.
24 Kister 1994: 10 ff.; Kraus 1916: 351; das Gleiche in der südarabischen Volkstradition s. Landberg 1901:

493.
25 Kister 1994: 23.
26 cit. opp.
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der vor-islamischen Praxis an, derzufolge es den patrilateralen Großvätern (VaVa) oblag,
ihre Enkeln (SoSo) zu beschneiden, eine Gewohnheit, die aus dem patrilinearen Denken
ableitbar ist.27

Für die Operation wird ein Rasiermesser benutzt. Die post-operative Behandlung be-
stand im Aufstreichen einer Salbe, die aus einem Extrakt der Maliyān-Pflanze gewonnen
wurde, gelegentlich wurde die Wunde mit einem glühenden Eisen vernarbt und anschlie-
ßend mit sala-Blättern (Cissus rotundifolia) eingewickelt.28

3.3.1.1. Knabenbeschneidung

Die ethnographischen Daten bezeugen, daß die Zirkumzission das üblichste Operati-
onsverfahren darstellt, eine Ausnahme bildet die früher in einigen Gebieten Südwestarabiens
praktizierte extensive Beschneidung (Zirkumzission mit Decutitio). Die Ausübung der letz-
teren wurde verboten, da sie nicht als im Einklang mit islamischen Vorschriften stehend be-
wertet wurde.29 Sozial gesehen, liegt der Unterschied zwischen den beiden Beschneidungs-
verfahren in der Wertigkeit der verbundenen Rituale und Veranstaltungen. So bestimmt die
wirtschaftliche Situation der Familieneinheiten den gesellschaftlichen Rahmen für die Be-
schneidungsfeierlichkeiten: ob sich die Kandidaten einzeln in ihrem Familienverband dieser
Operation unterziehen oder in einem Kollektiv, zu dem die Familien der Kandidaten zu einem
gemeinsamen Fest einladen. Unabhängig von diesen Alternativen finden die mit der ex-
tensiven Beschneidung verknüpften Zeremonien immer in der Öffentlichkeit statt.

A. Die Zirkumzission

Das Alter der Kandidaten variiert:
a) zwischen dem 7. bis zum 40. Tag nach der Geburt (B. Bishı̄r, Balshaham/ Shumrān, B.

Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid);
b) innerhalb des 1. Lebensjahres (al-Rifā�a/Ghāmid);
c) zwischen dem 5.–10. Lebensjahr (B. Khurays, B. �Adwān, Balkhazmar/Ghāmid, al-

Shuwāt/Qah� t� ān);
d) zwischen dem 10.–15. Lebensjahr (Thaqı̄f, B. Sulaym, Bālah� mar).30

Bezüglich des Ortes, an dem die Operation vorgenommen wird, zeigt sich ebenfalls ein
reichhaltiges Spektrum:
bei nur einem Kandidaten erfolgt die Beschneidung
– im Haus des Vaters der Kandidaten (B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, Balshaham/Ghāmid,

B. Kabı̄r);
– bei Beduinen vor dem Zelteingang über einem Kamelsattel [shaddād] (al-Rifa�a/Ghā-

mid);

im Falle einer kollektiven Beschneidung wird die Operation an verschiedenen Plätzen
ausgeführt:

27 Einigen Traditionen folgend, wurde dem Propheten von seinem patrilateralen Großvater, �Abd al-
Mut� t� alib, der Name „Muh� ammad“ gegeben, s. Kister 1994: 17.

28 vgl. dazu Thesiger 1946/47: 193; Philby 1952: 167.
29 Henninger 1989b: 432. Zu den Sanktionen siehe Thesiger cit. opp.: 193; Philby cit. opp.: 450.
30 Diese Altersschwankungen dürften mit der vorislamischen Praxis übereinstimmen, s. Kister 1994: 25.



34 Gesellschaft

– auf der Tenne (B. Fahm/Daws, B. Sulaym, Balkhazmar);
– auf einem Feld, das außerhalb der Siedlung gelegen ist (Thaqı̄f, B. Hassan, B. �Adwān,

Balshaham/Ghāmid);
– auf dem Versammlungsplatz der Siedlung (Āl Shuwāt� /Qah� t� ān, Alqām al-Hawl, B.

Bishr).

Im Anschluß an die Beschneidung tanzen die Männer den ard� a-Tanz; bei den Āl Shu-
wāt� /Qah� t� ān führen die Kandidaten den h� awd�  durch, ein Tanz, bei dem sie an der Spitze
des Männerzuges schreiten, wobei sie ein Schwert tragen.31 Ein Gastmahl (walı̄ma), das
vom Vater des Kandidaten, im Falle einer kollektiven Zeremonie von den Vätern der
Kandidaten, gegeben wird, beschließt die Zeremonie. In der Regel übergeben die zur Ze-
remonie geladenen Gäste den Kandidaten Schafe oder andere Geschenke.

In al-�Aqı̄q veranstaltet man anläßlich der Beschneidungszeremonie, die kollektiv
durchgeführt wird, ein großes Fest, wenn für die Kandidaten ein name-sake-Verhältnis
etabliert wird. Dieser Usus ist weit verbreitet und besteht darin, daß man einen Kandida-
ten nach dem Angehörigen eines anderen Stammes benennt, wodurch zwischen den bei-
den ein reziprokes Schutzverhältnis begründet wird.32 Es ist üblich, daß beide auch zu ver-
schiedenen Anläßen Geschenke austauschen.

B. Die extensive Beschneidung (Zirkumzission mit Decutitio)

Diese Beschneidungsform fällt in die Young’sche Kategorie der hoch-dramatisierten
Initiationsriten, da sie unter Beteiligung der Öffentlichkeit der Stammesmitglieder durch-
geführt werden und die Art der Beschneidungsoperation einer Mutprobe für die Kandidaten
gleichkommt.33

Aus dem Datenmaterial konnte die frühere Verbreitung dieser Beschneidungsform im
Erhebungsgebiet ermittelt werden (Karte 2): B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, Balkhazmar,
B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān, B. �Isā, al-Marāhiba, Alqām al-
Hawl und B. Bishr. Die Bezeichnung „khitān al-S� a�da“ weist auf die räumliche Ausdeh-
nung bis in die nördlichen Regionen der heutigen Republik Jemen hin.34

Das Alter der Kandidaten schwankte zwischen dem 15.–20. Lebensjahr. Als Orte für die
Durchführung der Operation dienten:
– Tennen (B. �Abdillāh/Ghāmid),
– die Nähe einer Quelle (B. �Amr) und
– Versammlungsplätze (mahdān) außerhalb von Siedlungen (al-Marāhiba, B. �Isā, Alqām

al-Hawl, B. Bishr).

Dem öffentlichen Charakter dieser Initiationszeremonie entsprechend fanden Gast-
mähler statt, zu denen die Familien der Kandidaten getrennt einluden. Von den al-Marā-

31 Zu h� awd�  und Beschreibung der Zirkumzission unter den B. Shihr siehe Aloshban 1987: 317 ff. Zur Be-
deutung des Schwertes beim Beschneidungsritual s. Dostal 1958: 859. Thesiger gibt zwei Beschrei-
bungen der Beschneidungsfeierlichkeiten wieder, cit. opp.: 193, 198; eine Darstellung des gegenwärti-
gen Ablaufes der Beschneidung in den Arabischen Emiraten s. al-�Aboudi 1991.

32 Zum name-sake-Verhältnis siehe Adra 1982: 177 f.; Aloshban cit. opp.: 320ff., dort simawa genannt.
33 Young 1965.
34 Piamenta 1990/91, vol. 1: 112.
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hiba wird berichtet, daß die Väter der Kandidaten für die Bestreitung der Gastmähler ei-
nen Beitrag (farqa/firqa) von der Stammesgemeinschaft in Form von Naturalien (Schafe,
Ziegen) erhielten.

Den Angaben der Informanten zufolge, die sich auf Erinnerungen stützen, lassen sich fol-
gende Wesensmerkmale nennen:
1. Ungefähr einen Monat vor dem festgesetzten Termin für die Zeremonie fanden in den

Siedlungen der Kandidaten Tänze (li�ab al-thirān, rashı̄d) statt, an denen Männer und
Frauen gemeinsam teilnahmen;

2. Am Tag der Zeremonie hießten die Väter der Kandidaten auf dem Dach ihrer Häuser
eine weiße Flagge;

3. Die Mutterbrüder der Kandidaten mußten ihre Genehmigung zur Durchführung der
Operation erteilen (�adhr, �azr); ihnen wurden auch die für die Kandidaten bestimmten
Geschenke übergeben;

4. Die Kandidaten hielten während der Operation einen Speer in den Händen (B. �Amr)
oder hielten ihre Arme über dem Kopf verschränkt (al-Marāhiba);

5. An den Zeremonien war ein Mutlib anwesend, der den Segen für die Kandidaten er-
flehte;

6. An den Zeremonien nahmen auch Dichter teil, die zukünftige Tugenden der Kandida-
ten priesen;

7. Anläßlich der Zeremonie wurden folgende Tänze durchgeführt: von Männern und
Frauen separiert ausgeführt:
– ard� a (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, Balkhazmar, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān,

al- Marāhiba),
– shabkh (B. �Abdillā/Ghāmid, B. �Amr, al- Marāhiba), li�ab al-thirān (B. �Amr, Balk-

hazmar, B. Khurays� );
– an den Tänzen zifa und rabkha nahmen Frauen und Männer gemeinsam teil (al-

Marāhiba) eine Masse aus gekochter Hirse mit geklärter Butter (semn) verrührt
(Bālkhazmar, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān),

– gekochte Hirse (dukhn) mit Salz (B. �Isā)
– und ein Gemisch aus gekochter Hirse, semen und Sala�-Blättern (al-Marāhiba).

Der genaueste Bericht über die Durchführung dieser Operation liegt aus dem Jahre
1841 von dem französischen Feldarzt M. Castelly vor, der im Dienste Muh� ammad �Alı̄’s
stand:

„Die jungen Männer unterziehen sich dieser Operation, wenn sie heiraten. Sie wird mit feierlichen Zere-
monien inmitten der Zuschauer, die aus allen benachbarten Orten kommen, durchgeführt. Dabei wird auf ei-
nem öffentlichen Platz ein Gerüst aufgestellt, worauf der junge Mann in seinem schönsten Gewand steigt und
von dort aus der versammelten Menge seine Genealogie und die mehr oder weniger ruhmreichen Taten seiner
Familie bekanntgibt. Die Versammlung läßt ihn oft seine Ansprache mehrmals wiederholen. Wenn man er-
laubt hat zu schweigen, zieht man ihm sein Gewand aus, und drei Operateure, jeder ein kleines Messer in der
Hand haltend, stellen sich in einer Reihe vor ihm auf, jeder 30 Schritte vom anderen entfernt. Der junge
Mann stürzt auf sie zu, eingeschlossen von der großen Anzahl seiner Mitbewohner, die über seinem Kopf Dol-
che, Säbel, Lanzen schwingen. Der erste Operateur nimmt ihm ein Drittel des Präputiums weg, der zweite
ebenfalls, der dritte beendet das Abschälen. Der junge Mann darf dabei keinen Schmerz zeigen, er ist sonst
den Schlägen seiner fanatischen Begleiter ausgesetzt. Der begibt sich dann in Begleitung der bewaffneten
Truppe in sein Haus, wo man ihm in Anwesenheit seiner Frau und seines Vaters alle behaarten Partien von
Nabel bis zum Bereich des Anus wegnimmt und ihm dann auch noch die Haut der Achselhöhle entfernt. Dies
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ist sehr schmerzhaft. Einige sterben an Wundstarrkrampf – etwa die Hälfte der Beschnittenen stirbt. Roche
d’Hericourt sah selbst welche, die nach einem Monat kaum gehen konnten; ihre Taille war von einem Gestell
umgeben um den Kontakt der Kleidung mit den wunden Stellen zu verhindern.“35

Im Gegensatz zu dieser Schilderung vermerkt Philby, daß die Operation vor der Hoch-
zeit vorgenommen wurde und der Vater des Mädchens das Recht hatte, einen Bewerber
zurückzuweisen, der sich nicht dieser Prozedur unterzogen hatte.36 Von dem Entfernen
der Hautpartien in den Achselhöhlen fehlt jeder Hinweis bei Philby. Die vielfach teilweise
ungenauen Berichte lassen viele Einzelheiten offen, sodaß es unmöglich ist, einen ge-
nauen Ablauf dieser Beschneidungsform und der mit ihrer Durchführung verbundenen
Rituale zu interpretieren.

3.3.1.2. Mädchenbeschneidung (Clitoridektomie)

Der operative Eingriff an Mädchen ist von folgenden Stämmen belegt: Thaqı̄f, B. Bishir,
Balkhazmar, B. Kabı̄r, B. �Amr, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl
Muqbil/Zahrān, B. �Isā, al- Marāhiba, Alqām al-Hawl, B. Bishr.
Das Alter der Kandidatinnen variiert:
a) 2.–3. Tag nach der Geburt (B. Khurays, Āl Muqbil/Zahrān);
b) am 7. Tag nach der Geburt (B. Bishı̄r, Balkhazmar, B. �Amr, B. �Abdillāh/Ghāmid, B.

H� urayra/Baydhān, B. �Isā, al- Marāhiba, B. Bishir);
c) 5.–6. Lebensjahr (Thaqı̄f).37

Die Operation wird von einer älteren Blutsverwandten des Vaters des Mädchens mit
Hilfe eines Rasiermessers durchgeführt.38 Die Operation findet im Haus des Vaters statt,
wo auch zu diesem Anlaß ein Festmahl im engen Familienkreis stattfindet. Die Mädchen-
beschneidung ist im Gegensatz zu den Initiationsriten der Knaben der Young’schen Kate-
gorie nieder dramatisierter Initiationen zuzuweisen.39

3.3.2. Hochzeit

Der prominente Stellenwert der Eheschließung für die gesellschaftliche Reproduktion
erfordert von den involvierten Familien zweckrationale Überlegungen, also Heiratsstra-
tegien, die die optimale Erreichung der gesetzten Ziele gewährleisten. Die Einleitung des
dafür notwendigen Entscheidungsprozesses erfolgt durch den Akt der Werbung, der „pri-
vatrechtlichen“ Anfrage durch rechtsfähige und bevollmächtigte Vertreter des zukünftigen
Ehemannes. Die Bezeichnungen für die Werbung akzentuieren unterschiedliche Nuancen:
kh-t-b (Khitba) berührt den Vorgang des Erörterns, des Diskutierens; t� -l-b (t� alab) hingegen

35 Rochet d’Hericourt 1841: 351–353.
36 Philby cit. opp.: 450. Die Operation besteht in einem Schnitt vom Nabel bis zu den Schenkeln und dem

Abschälen der Haut, so daß Bauch, Becken, Penis und Skrotum verschont bleiben. Zu den wider-
sprüchlichen Angaben über die Operation siehe Henninger cit. opp.

37 Zum Alter der Kandidaten und zum kulturellen Kontext siehe Dostal 1958.
38 Nach Anweisung des Propheten sollten nur Teile des Präputiums der Clitoris exzisiert werden, nicht

aber eine totale Exstirpation erfolgen. Kister 1994: 23. Vgl. dazu die gegenwärtigen Praktiken: Clito-
ridektomie, Entfernung des Präputiums der Clitoris und Inzision der Clitoris s. Dostal 1958: 83.

39 Zum Alter der Kandidaten und zum kulturellen Kontext siehe Dostal 1958.
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die Handlungsweise des Erbittens, des Ansuchens und unterstreicht dadurch die soziale
Wertschätzung der Brautgeber-Familie. Hinter der Annahme der Werbung verbirgt sich ein
sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile der in Aussicht genommenen Verbindung, gilt es
doch zu entscheiden, welche Allianz die maximale Garantie für die Realisierung der ange-
strebten Zukunftsperspektive bietet. Es sind vor allem zwei Faktoren, die die Entscheidung
der Brautgeber aber auch der Brautnehmer vorgeben: erstens, die Norm des „Reinen Blutes“,
der sozial ausreichend gleichwertigen Abstammung beider Ehepartner; zweitens, die Ver-
fügbarkeit ökonomischer Mittel. Beide Faktoren sind für die Gründung einer Familie von
Bedeutung, denn eine der wichtigsten Funktionen eines Ehebündnisses liegt in der Sicher-
stellung reziproker Hilfeleistungen zur Gewährleistung des Überlebens in Krisensituatio-
nen. Blutsverwandtschaft und affinale Verwandtschaft sind kein gesellschaftlicher Anta-
gonismus, im Gegenteil, beide bilden jene Einheit, auf deren Grundlage die gegenseitigen
Schutzfunktionen wirksam werden können. Die soziale Qualität der gleichwertigen genea-
logischen Herkunft, sowie Umfang und Güte der materiellen Gundlage erweisen sich als ent-
scheidende Faktoren für die Beschlußfassung einer Heirat. Maßgeblich sind dafür auch die
Anzahl der wehrfähigen Männer, die jede Familie aufweisen kann, sowie ihr sozialer Status
innerhalb des Stammesverbandes, Kriterien, die die Durchsetzbarkeit gemeinsamer In-
teressen garantieren. Dagegen nehmen z. B. ein eventueller Altersunterschied der zukünf-
tigen Eheleute oder frühere Ehen eines Partners einen untergeordneten Stellenwert ein;
diese Sachverhalte finden lediglich für die Bemessung des Brautpreises Berücksichtigung.

Am Schluß meiner Vorbemerkungen möchte ich einige regionale Spezifika herausstel-
len, die mir für eine Diskussion über den Phänomenkomplex „Heirat“ in arabischen Ge-
sellschaften relevant erscheinen (s. auch Abb. 3a/b):

– Im Falle der Eheschließung eines Mädchens nicht wie üblich mit dem VaBrSo, son-
dern mit dem Angehörigen einer anderen Gruppe, ist der zukünftige Ehemann verpflich-
tet, eine Abstandszahlung (Hijra) an den Parallelcousin seiner Braut zu zahlen. Damit ver-
zichtet der Vaterbrudersohn auf sein Vorrecht seine Parallelcousine zu ehelichen.40 Die
vereinbarte Höhe dieser Abfindung wird im Ehevertrag festgehalten und ist von der Fa-
milie des Bräutigams zu entrichten. Die Hijra erweist sich als ein Instrument der Kon-
fliktvermeidung innerhalb der minimal Lineage; sie veranschaulicht aber auch die vielen
Faktoren, die für die Entscheidung über Annahme oder Zurückweisung der Werbung be-
rücksichtigt werden müssen.

– Ein Alternative zu der sonst üblichen Praxis der patrilokalen postnuptialen Resi-
denz ist durchaus in der Form der socerolokalen Residenz möglich. In diesem Fall fordert
die Brautfamilie, daß das junge Paar seinen Wohnsitz in ihrer Haushaltsgemeinschaft auf-
schlagen soll, das heißt in der Wirtschaftseinheit des Brautvaters (Schwiegervater des
Ehemannes, socero = Schwiegervater).41 Diese Vertragsbedingung führt zwingend zum
Transfer des Ehemannes in die Haushaltsgemeinschaft der Frau-Eltern, daher ist die
Brautfamilie angehalten, dem zukünftigen Schwiegersohn bzw. seiner Familie dafür eine

40 vgl. auch Henninger 1943: 56.
41 Zum Begriff „socerolokal“ s. Gippelhauser – Mader 1990: 102 ff. Eine Zusammenfassung der Diskus-

sion über die Residenzterminologie ibid: 100 ff. Derselbe entwickelt eine neue Klassifikation der Re-
sidenztypen, die eine allgemeine Basis für die Zuweisung der Residenzordnung bietet, aber sicherlich
durch regionale Spezifika ergänzt werden müßte. Unterschieden werden die folgenden Residenzty-
pen: neolokal, patrilokal, consanguineolokal, socerolokal, affinolokal (S. 104).
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Abfindungssumme (shart�  al-h� alı̄l) zu bezahlen. Dieser Anspruch gilt als berechtigt, denn
der shart�  al-h� alı̄l wird als eine Kompensation für das Ausscheiden des Sohnes aus der el-
terlichen Haushaltsgemeinschaft verstanden, wodurch ihr eine Arbeitskraft verloren
geht. Die Leistung einer Kompensation für einen Wechsel der Wohnfolge könnte in der
Sozialanthropologie Gegenstand von Diskussionen über die Residenzformen werden.

– Im Verlauf der Hochzeit sind folgende Verfahren für die öffentliche Bekanntgabe der
Zugehörigekit der jungvermählten Frau zur Verwandtschaftsgruppe ihres Ehemannes
vorgesehen:
a) Die balāl-Zeremonie: Am Morgen nach der Hochzeitsnacht betritt die junge Frau im

Hochzeitskleid und Brautschmuck den Majlis; sie nimmt auf einem besonderen, für
dieses Ritual angefertigten Stuhl (minbar) Platz und bewirtet von dieser Stelle aus die
versammelten Gäste.

b) Die tishāyif-Sitte bei Nomaden: Am Tag nach der Hochzeitsnacht wird ein rāya-Tanz
aufgeführt, an dem neben Männern und Frauen auch die jungvermählte Frau, die ihr
Hochzeitskleid und ihren Brautschmuck trägt, teilnimmt.

c) Tänze, die sowohl von Frauen als auch von Männern ausgeführt werden; allerdings gehö-
ren sie heute infolge des zunehmenden wahhabitischen Einflusses der Vergangenheit an.
Ich gehe nun dazu über, das relevante Datenmaterial über den Phänomenkomplex der

Heirat zusammenfassend vorzulegen.

3.3.2.1. Braut-Werbung42

Die Brautwerbung, ein Vermittlungsakt zwischen Brautgeber-Familie und Brautneh-
mer-Familie, bezweckt eine Vereinbarung zwischen den beiden Familien zu erreichen, in
der die Bedingungen für die Heirat festgesetzt sind; oft wird sie von einem faqı̄h in Form
eines Gedächtnisprotokolls schriftlich niedergelegt. Auf diese Abmachung gründet sich
der Ehevertrag, den die Vertragspartner erst unmittelbar vor der Hochzeit unterzeich-
nen. Während des Zeitraumes zwischen dem Abschluß der Verhandlungen und der Erfül-
lung der Ansprüche befinden sich die beiden zukünftigen Ehepartner im Zustand des Ver-
löbnisses.

Ein Rücktritt von den erzielten Übereinkommen ist vor der Unterzeichnung des Ehe-
vertrages zwar möglich, ein Verlöbnisbruch kann allerdings nur aus gewichtigen Gründen
erfolgen, wie moralische Verfehlungen, etc. Ein Rücktrittsfall ist mit einem Schadener-
satzanspruch verknüpft.

Die Werbung kann auf drei unterschiedliche Weisen vollzogen werden:
I. Die direkte Werbung des heiratswilligen Mannes beim Vater des Mädchens (al-Ri-

fā�a/Ghāmid); sie setzt gelegentlich informelle Kontakte zwischen den beiden jungen

42 Zur Verbreitung der Bezeichnungen für die Brautwerbung unter Stammesverbänden: khut� ba (B. Bis-
hı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. �Adwān, B. Fahm/Daws, B. Sulaym, Balkhazmar, B. �Isā, al- Marāhiba); mul-
zama �l-rah� ı̄m: Notwendigkeit affinaler Verwandtschaft (B. Khurays� ); t� alab al-�anı̄ya: Antrag auf affi-
nale Verwandtschaft, hier wird der Aspekt der Hilfeleistung akzentuiert (Balshaham/Ghāmid, B.
�Abdillāh/Ghāmid); t� alab al-zawāj: Wunsch nach Eheschließung (B. Kabı̄r); t� alab al-nası̄b wa �l-nasab:
Bitte nach der Aufnahme affinaler Beziehungen unter Berücksichtigung anerkannter Abstammung
(al-Rifā�a/Ghāmid); t� alab al-mus� āhara: Wunsch nach Aufnahme affinaler Beziehungen (Balkhazmar,
B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān, Balshaham/Shumrān, B. �Amr).
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Leuten voraus (Balshaham/Ghāmid). Eine Variante dazu bildet vom Brautwerber ver-
traulich an die Familie des Mädchens gerichtete Anfrage, der erst im Falle einer po-
sitiven Antwort der offizielle Werbungsbesuch beim Vater des Mädchens folgt (al-Ma-
rāhiba).

II. Die Werbung durch Blutsverwandte des zukünftigen Bräutigams (Va, Br, VaBr, musa-
hir) beim Vater des Mädchens (B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. �Adwān, Balkhazmar, B.
H� assan, Balshaham/Shumrān, B. Kabı̄r).

III. Die Werbung, der eine informelle Kontaktnahme zwischen der Mutter oder Schwe-
ster des heiratswilligen Mannes mit der Mutter des Mädchens vorangeht. Erst nach-
dem die Letztere ihr Einverständnis zu der vorgeschlagenen affinalen Verbindung ge-
geben hat, kann der offizielle Werbungsbesuch beim Vater des Mädchens erfolgen (B.
�Amr, Balkhazmar, B. H� urayra/Baydhān, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. Khurays, Āl
Muqbil/Zahrān). In diesem Fall kann die Gruppe der Werber, die üblicherweise Va,
Br und VaBr umfaßt, durch die Mutter und Schwester des Brautwerbers vergrößert
werden (B. �Abdillāh, B. �Isā).

Patrilinearen Normen gemäß, trifft der Vater des Mädchens naturgemäß seine Ent-
scheidung nach der Opportunität der beantragten affinalen Verbindung, allerdings be-
rücksichtigt er hierbei nicht nur die Meinung seiner Ehefrau, sondern auch den Willens-
entscheid seiner Tochter. Das bedingt, daß z. B. bei den B. Bishı̄r bei der unter Modus II
stattfindenden Werbung, die Mitglieder der Gruppe der Brautwerber gebeten werden,
nochmals zu einer festgelegten Zeit vorzusprechen, um die Entscheidung zu erfahren.
Eine Ausnahme zu dem oben erwähnten Entscheidungsverfahren bildet bei den Zuhrān/
Ghāmid und B. Sulaym das alleinige Entscheidungsrecht des Vaters des Mädchens. Wenn
die Familie des Mädchens mit dem Werber nicht einverstanden ist, wird in der Regel ein
überhöhter Brautpreis (zu�ba) – symbolisch als großer Ledersack ausgedrückt – verlangt,
der infolge der Einschätzung des ökonomischen Leistungsvermögens der Haushaltsge-
meinschaft des Brautwerbers, nicht aufbringbar ist.

Die Brautwerber werden mit der üblichen Gastfreundschaft empfangen. In al-Kibisa
bereitet die zukünftige Braut für die Gäste den Kaffee zu. Hat man Einigung über den In-
halt des Ehevertrages (milka) erzielt, schlachtet der Brautvater ein Schaf, um die getrof-
fene Vereinbarung zu besiegeln (za�ba/dhabh� : B. �Isā, al-Marāhiba; rabt� a: B. Khurays� ). An
diesem Gastmahl nehmen außer den Werbern die Familienmitglieder der Braut teil. Bei
den B. �Isā sind auch die weiblichen Familienmitglieder beider Seiten zu diesem Mahl ge-
laden; bei den B. �Abdillāh/Ghāmid, B. H� urayra/Baydhān und B. Khurays�  nimmt auch
die Braut daran teil.

Das Überbringen von Geschenken anläßlich der Werbung ist nur von den B. �Isā be-
legt; die Werber übergeben Datteln und Kaffee. Nur für den Fall eines voraussehbaren,
günstigen Vertragsabschlusses, spendet der Vater des Bräutigams ein Schaf oder eine Zie-
ge (za�aba �l-dhabh� ) für das Gastmahl (al-Marāhiba).

Bei den B. �Isā ist es üblich, daß nach der erzielten Vereinbarung über den Ehevertrag,
der Bräutigam der Mutter der Braut einen geringen Geldbetrag (2–3 SR, tarh� ı̄b) über-
reicht, wodurch symbolisch das Verlöbnis besiegelt wird. Während der Verlobungszeit
sucht der Bräutigam seine zukünftigen Schwiegereltern häufig auf und überreicht seiner
zukünftigen Schwiegermutter hierbei kleinere Geschenke (kiswa). Eine Sonderregelung
stellt die Verpflichtung des Bräutigams dar, in der Verlobungszeit der Braut-Familie Hilfe
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bei den verschiedensten landwirtschaftlichen und im Gehöft anfallenden Tätigkeiten zu
leisten (B. �Amr, B. �Abdillāh/Ghāmid). Während der Verlobungszeit ist der Kontakt zwi-
schen den Brautleuten nur in Gegenwart von Familienmitgliedern der Braut gestattet
(Balshaham/Ghāmid, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, B. �Isā).

Die schriftliche Ausfertigung des Ehevertrages obliegt einem Faqı̄h oder dem lokalen
Imām al-Masjid. Die Unterzeichnung des Ehevertrags erfolgt im Beisein von Zeugen bei-
der Vertragspartner – auf der einen Seite die Vertreter der Familie des Bräutigams (Va,
Br, VaBr) und Bräutigam, auf der anderen Seite der Brautvater mit zwei Zeugen aus sei-
ner Verwandtschaftsgruppe. Vor der Vertragsunterzeichnung geben die zwei Zeugen aus
der patrilateralen Verwandtschaftsgruppe der Braut Zeugnis dafür ab, daß die Braut wil-
lens ist, in diese eheliche Verbindung zu treten. Der Vertragsabschluß findet in der Regel
im Brauthaus am Hochzeitstag statt, nur bei den Balkhazmar und B. �Abdillāh wird der
Ehevertrag einen Tag vor dem Hochzeitsfest besiegelt. Bei den B. �Abdillāh, B. Khurays�
und Āl Muqbil/Zahrān ist es der Brauch, daß vor der Vertragsunterzeichnung beide Väter
ein Rayh� ān-Büschel (Ocimum basilicum L.) – eine aromatische Pflanze – in Händen hal-
ten, während der Faqı̄h oder Imām al-Masjid die al-Fātih� a (I. Sure) rezitiert. Nach der Un-
terzeichnung des Ehevertrages werden meist Kaffee und Datteln serviert; der Faqı̄h oder
Imām al-Masjid erhält für seine Tätigkeit ein kleines Entgelt.

Grundsätzlich ist die Aufnahme einer Sonderregelung in den Ehevertrag vorgesehen,
der zufolge die Hochzeit auch dann stattfinden könnte, falls der Brautpreis bis auf einen
festgelegten Restbetrag (mu�akhkhar) erlegt wurde. In einem solchen Fall müßte die jung
verheiratete Frau jedoch solange in ihrem Elternhaus verbleiben, bis der Brautpreis zur
Gänze beglichen wird (B. �Isā). Eine andere Alternative, die Hochzeitszeremonie unter der
mu�akhkhar-Bedingung zu ermöglichen, bestünde unter der Voraussetzung, daß der Bru-
der der Braut heiratet, seine Frau durch den der patrilokalen Residenzfolge bedingten
Eintritt in die väterliche Haushaltsgemeinschaft die Arbeitskraft der Tochter ersetzt, die
durch die Heirat ihren Wohnsitz in die Haushaltsgemeinschaft des Bräutigams verlegen
muß. Im Ehevertrag sind nicht nur die Höhe des Brautpreises und die Modalitäten seiner
Abgeltung, sondern auch Bestimmungen hinsichtlich zusätzlicher Verpflichtungen von
Gaben festgelegt:

1. Die Höhe des Brautpreises (mahr) wird während der Brautwerbung von den für die
Heirat verantwortlichen Repräsentanten beider Familien vereinbart.43 Um einen Miß-
brauch bzw. einen Wettbewerb im Austausch von Frau gegen Güter durch maßlose For-
derungen zu unterbinden, wird in einer intra-tribalen Übereinkunft eine angemessene
Höhe des Brautpreises festgelegt. Diese Maßnahme dient der Vermeidung von mögli-
chen Konflikten innerhalb der Stammesgemeinschaft, die durch einzelne unverhält-
nismäßig wohlhabende Stammesmitglieder ausgelöst werden könnten. Die in den letz-
ten Jahren rasant eingetretenen wirtschaftlichen Veränderungen in Saudi Arabien bo-
ten einzelnen Stammesmitgliedern durch Gastarbeiten außerhalb der Stammesge-
biete Chancen, bedeutende Geldmittel anzuhäufen, wodurch die innere Stabilität der
tribalen Gemeinschaft gefährdet wäre. Die neuen Einkommensmöglichkeiten bringen
die Gefahr einer krassen gesellschaftlichen Spaltung nach dem Reichtumkriterium
mit sich.

43 Termini für den Brautpreis: mahr; khasāra (Āl Muqbil/Zahrān); s� urāfa (Balah� mar).
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Zur Bestimmung, zu wessen Gunsten der Brautpreis hinterlegt wird:
– Für den Vater der Braut bei den B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Khurays� , B. Sulaym,

Balshaham/Shumrān, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid, al-Ri-
fā�a/Ghāmid, B. �Amr, B. �Isā., al-Marāhiba.

– Für die Braut bei den: B. Bishı̄r, B. �Adwān, B. Fam/Daws, Balkhazmar, B. H� assan,
B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān.

2. Die h� abwa, ein festgelegter Geldbetrag, der außer dem Brautpreis erlegt werden muß
und dem Vater der Braut zufließt, vor allem in Gesellschaften, in denen der Brautpreis
für die Braut bestimmt ist, wie das Datenmaterial vermuten läßt (B. �Adwān, B. Fahm/
Daws, Balkhazmar, B. H� assan, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān).

3. Die Mitgift umfaßt Silberschmuck, Kleidung und Haushaltsgeräte.44 In der Regel wer-
den diese Gegenstände aus dem Brautpreis oder der h� abwa bestritten. Unter den B.
Khurays�  wird der Brautschmuck, ein wesentlicher Teil der Vereinbarungen, von der
Familie des Bräutigams gekauft bzw. vom Vater der Braut besorgt, der das Geld dafür
von der Bräutigamsfamilie erhält. Bei den B. Sulaym stellt der Brautvater zusätzlich
ein Kuh (quwāditha) bei. Bei den al-Marāhiba besteht die Mitgift aus einer Kuh, die die
Familie des Bräutigams zusätzlich zum Silberschmuck beistellen muß.

4. Die kiswa, ein Terminus, der in die Vereinbarung aufgenommen wird, ein polyseman-
tischer Begriff, bezieht sich auf ein Geschenk des Schwiegersohnes an die Brautmutter
nach der Hochzeitsnacht, bevor sie in ihre Haushaltsgemeinschaft zurückkehrt. Die
Gabe besteht aus einem kleinen Geldbetrag oder aus einem Stück Stoff. Bei den al-Ri-
fā�a/Ghāmid erhält auch der Brautvater ein wollenes Kleidungsstück (mislah� s� ūf) und
die Brautmutter ein Kamel (ba�ir). Der Begriff „kiswa“ beinhaltet nicht nur Gaben an
die Brauteltern, sondern auch Geschenke des Bräutigams anläßlich seiner Besuche
nach der Hochzeitsnacht, sowie das Entgelt für den Kamelführer zum Transfer der
Braut in das Haus des Bräutigams (B. �Amr, B. �Abdillāh/Ghāmid, Balkhazmar, B. H� u-
rayra/Baydhān, B. Khurays� ). Bei den Āl Muqbil/Zahrān wird kharāj anstelle des Wor-
tes kiswa gebraucht.

5. Die qahāwa bedeutet ein Geldgeschenk des Bräutigams an den Brautvater zu einer
festgesetzten Zeit (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl
Muqbil/Zahrān), andererseits benennt man mit diesem Terminus die Kaffeezeremo-
nie, die die Braut anläßlich des Frühstücks nach der Hochzeitsnacht (al-fāl) für die ver-
sammelten Gäste zelebriert.

6. Der Ehevertrag kann auch folgende Sondervereinbarungen enthalten:
– mahr mu�akhkhar:45Im Falle der noch offenen Restsumme des vereinbarten Braut-

preises wird die Heirat unter der Voraussetzung erlaubt, daß die jungvermählte
Frau solange in der väterlichen Haushaltsgemeinschaft verbleibt, bis der Braut-
preis zur Gänze erlegt ist (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Isā).

– Die hijra, eine Ablöse für den VaBrSo der Braut, der damit auf die Heirat mit seiner
Parallelcousine verzichtet. Diese Abstandszahlung ist von der Familie des Bräuti-
gams zu entrichten (B. �Abdillāh, B. �Isā, al-Marāhiba).

44 Bezüglich der Mitgift finden sich die folgenden Bezeichnungen: shart�  al-zawāj, h� aliya �l-�arūsa –
Schmuck der Braut (Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid); sāqi �l-zawāj (al-Marāhiba);
kalāyif al-h� urma – Brautschmuck (B. Khurays� ).

45 Auch im Jemen üblich cf. Mundy 1983: 537, n. 60.
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– Der shart�  al-h� alı̄l: Eine Ablösesumme für den von der Brautfamilie gewünschten
Residenzwechsel des Bräutigams zur Haushaltsgemeinschaft des Brautvaters
(Schwiegervater/socerolokal). Den shart al-h� alı̄l leistet die Brautfamilie an die Fa-
milie des Schwiegersohnes (B. �Isā).

3.3.2.2. Das Hochzeitsfest

Die Hochzeit (nikāh� ) verläuft in drei Phasen.
1. Die Vorbereitungen für das Fest in beiden Familien;
2. Der Transfer der Braut in das Haus des Bräutigams, ausgenommen bei den B. �Isā, wo

die Hochzeit im Haus der Braut stattfindet;
3. Das eigentliche Hochzeitsfest: In der Regel dauert das Hochzeitsfest zwei bis drei

Tage, bei den al-Rifā�a/Ghāmid ein bis zwei Tage.

3.3.2.2.1. Die Vorbereitungsphase

Das Brautpaar unterzieht sich getrennt Handlungen, um eine Art rituelle Reinheit zu
erwirken. Die Braut wird in der Nacht vor ihrer Übersiedlung in das Haus des Bräutigams
nach einer Waschung mit H� innā bemalt (laylat al-h� innā), bei einigen Gruppen zusätzlich
im Gesicht tätowiert (ruqūm) (Balkhazmar, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , B. �Isā).
Für die Haarwäsche wird ein Sud aus sidr-Blättern (Zizyphus spina christi) verwendet (B.
�Abdillāh/Ghāmid). Bei der Bemalung und Tätowierung sind die weiblichen Verwandten
und Freundinnen der Braut anwesend, es wird für sie ein Gastmahl gegeben, umrahmt
von Tänzen. Meist einen Tag vor dem Aufbruch der Braut, bei einigen Gruppen schon
zwei Tage (yawmayn bi wājib al-�arūs) zuvor wird die Mitgift für den Transport zusam-
mengestellt.

Der Bräutigam unterzieht sich einer Rasur, nimmt ein Bad und färbt seine falls vor-
handenen Barthaare mit H� innā. In seiner Haushaltsgemeinschaft ist man inzwischen
rege mit den Vorbereitungen für das Hochzeitsmahl beschäftigt.

3.3.2.2.2. Der Braut-Transfer

Beim Verlassen ihres Elternhauses wird die Braut an der Hand von einem Faqı̄h oder
dem lokalen Imām al-Masjid mit Segenswünschen über die Torschwelle geführt (mat� lib:
B. �Abdillāh/Ghāmid, Balkhazmar, B. Khurays� ). Falls sie nicht der gleichen Siedlung ent-
stammt, wird sie auf einem Kamel zu dem Haus des Bräutigams geleitet. Die Braut mit
verschleiertem Haupt und Gesicht nimmt in einer Kamelsänfte Platz (miz� dah: B. �Adwān.
B. Fahm/Daws; hawdaj: Balkhazmar); in einigen Regionen ist ihr Haupt mit einem roten
Tuch (mas� naf) verhüllt (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, Balkhazmar, B. Khurays� , Āl
Muqbil/Zahrān). Im Falle einer Wiederverheiratung ist das Brautgeleit nicht üblich.

Gewöhnlich reitet sie alleine auf dem Kamel, nur bei den B. �Abdillāh/Ghāmid ist ei-
ner ihrer Brüder ihr Reitgenosse, um symbolisch den ihr gebührenden Schutz auszudrük-
ken. Eine Ausnahme von diesem Usus bildet der Sachverhalt, daß bei den Āl Muqbil/Zah-
rān das Kamel vom Brautvater geführt wurde. Hinter der Braut wurde auf einem zweiten
Kamel ihre Mitgift sichtbar transportiert. In früheren Zeiten wurde in der Regel das die
Braut tragende Kamel von einem Sklaven geführt, einer sozial neutralen Person, die nach
der Ankunft vor dem Haus des Bräutigams von diesem ein kleines Entgelt (kiswa) erhielt.
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An der Spitze des Brautzuges gehen der Brautvater und die nächsten männlichen Ver-
wandten der Braut. Den Abschluß bildete die Gruppe ihrer weiblichen Verwandten, ange-
führt von der Brautmutter. Entlang des Zuges werden von Frauen Tänze dargeboten, Lie-
der, u. a. auch Trillerlieder, gesungen. Die Personenfolge nach der sich der Brautzug zu-
sammensetzt, kann von diesem Muster abweichen: Bei den B. �Amr ritt dem Brautzug die
Braut voran, ihr folgte das Transportkamel mit der Mitgift, die Braut war von der sie be-
gleitenden Frauengruppe umgeben, während ihr Vater mit ihren männlichen Verwand-
ten den Abschluß des Brautgeleites bildete. An bemerkenswerten Verhaltensweisen seien
die folgenden erwähnt: bei den B. �Abdillāh/Ghāmid wurde symbolisch die Braut von ih-
ren Verwandten an dem Eintritt in das Haus des Bräutigams gehindert; in anderen Fällen
war es geboten, daß sich der Brautzug in der Nähe des Bräutigam-Hauses sichtbar lang-
sam zu diesem hin bewegte.

Nach der Ankunft vor dem Haus des Bräutigams werden die Braut und ihre Begleiter
von der Mutter und Schwester des Bräutigams empfangen; bei einigen Gruppen ist es
Brauch, daß der Bräutigam eine für diesen Anlaß angefertigte rotgefärbte Decke (mas� naf)
der Braut überreichen muß. Erst nach der Übernahme dieses Geschenkes betritt die Braut
das Haus (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, Balkhazmar, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān).

3.3.2.2.3. Das Hochzeitsfest

Nach ihrem Eintritt in das Haus des Bräutigams wird die Braut in das im II. Stock (�alı̄ya,
bayt tufay: Āl Muqbil/Zahrān) vorgesehene Hochzeitsgemach von ihrer Mutter begleitet (B.
Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Khurays� , B. �Adwān, B. Fahm/Daws, Balshaham/Ghāmid, B.
�Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr), oder in den für Frauen reservierten Majlis geführt, von wo sie
dann am Abend, wieder von ihrer Mutter begleitet, in das Hochzeitsgemach geführt wird (B.
�Abdillāh/Ghāmid, B. �Isā).

Außerhalb des Hauses unterhalten sich die Hochzeitsgäste mit Tanz und Gesang bis zum
Hochzeitsmahl geladen wird; die Tänze setzen sich nach dem Festmahl fort. Nach dem
Hochzeitsmahl begibt sich der Bräutigam zum Brautgemach. Hierbei zeigen sich folgende
Varianten:46

– in Begleitung der Brautmutter47

– im Geleite der Mutter des Bräutigams,48 diese übergibt ihrem Sohn eine selbstgewebte
Decke oder geflochtene Matte (subl al-dukhla, sabl ghishā li-l-dukhla) für die Lager-
stätte des Brautpaares in der Hochzeitsnacht.49 Nur bei den B. �Isā überreicht die
Brautmutter eine solche Decke dem Bräutigam, da die Hochzeit im Hause der Braut
stattfindet.

Am Morgen nach der Hochzeitsnacht findet anläßlich des Frühstücks (al-fāl) bei eini-
gen Gruppen – B. Sulaym, Balkhazmar, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghā-

46 Bezeichnungen für die Hochzeitsnacht: layla �l-dukhūl, al-dukhūl, marah�  (B. �Abdillāh/Ghāmid, Balk-
hazmar, B. �Amr, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� ) und laylat al-sarā (Āl-Muqbil/Zahrān).

47 B. Bishı̄r, Balshaham/Ghāmid, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr.
48 Zuhrān/Ghāmid, B. Khurays� , B. �Adwān, B. Fahm/Daws, B. Sulaym, B. Kabı̄r, B. �Abdillā/Ghāmid,

al-Rifā�a/Ghāmid, B. �Abdillāh.
49 Balkhazmar, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān, B. �Isā.
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mid, B. �Amr, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� ) die balā-Zeremonie statt. Die jungver-
mählte Frau trägt ihr Hochzeitskleid und ihren Brautschmuck und nimmt im Majlis auf
einem zu ihrer Mitgift gehörenden Stuhl (minbar) Platz. In Anwesenheit ihrer Bluts- und
Affinalverwandten, sowie geladener Gäste, gießt sie geklärte Butter (semen) und Honig
auf Brote, die sie den anwesenden Gästen überreicht, ebenso bereitet sie den Kaffee zu,
den sie selbst serviert. Es ist gebräuchlich, daß sie bei diesem Ritual das Kopfhaar der
männlichen Gäste mit geklärter Butter (semen) bestreicht (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr,
Balkhazmar, B. Khurays� ).

Nach der balā-Zeremonie findet ein von Frauen und Männern gemeinsam durchge-
führter shabk-Tanz statt, an dem die junge Frau teilnimmt. Um bestimmte Männer zu eh-
ren (�izza �l-d� ayf) tanzt sie mit den Auserwählten Schulter an Schulter (B. Sulaym, Balk-
hazmar, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr).

Entstammt die Braut einer anderen Siedlung als der des Bräutigams, begeben sich
ihre Eltern, nachdem ihre Mutter die kiswa erhalten hat, auf die Rückreise in ihr Dorf,
wobei sie in Siedlungen, die auf dem Rückweg gelegen sind, Einkehr halten (siehe Güter-
zirkulation).

Hervorzuheben ist die Mitwirkung von zwei Dichtern während des Hochzeitsfestes.
Jede der involvierten Familien engagiert einen der beiden Künstler, die in einem Wett-
streit ihre Gedichte mit Lobpreisungen auf die Braut und den Bräutigam vortragen.

Abweichend von dem bisher skizzierten Ablauf des Hochzeitsfestes zeigt sich die Vermäh-
lung nach der noch stark vorhandenen nomadischen Tradition in bei den al-Rifā�a/Ghā-
mid:
1. Bei einer intra-tribalen Hochzeit gibt es folgende Varianten:
– Nach Abschluß des Ehevertrages und seiner Erfüllung reitet der Bräutigam auf einem

Kamel unter Mitnahme von ein bis zwei Schafen zum Zeltlager der Braut, wo ein fest-
licher Empfang stattfindet; für das Brautpaar wurde ein kleines Zelt (khidar) aufge-
stellt, in welchem es die Hochzeitsnacht verbringt. Anschließend begibt sich das junge
Paar zum Zeltlager des Mannes.

– Findet die Hochzeit im Zeltlager des Bräutigams statt, wird die Braut von einem Bru-
der oder ihrem VaBrSo zum Zeltlager des Bräutigams geleitet. Dort wird ein kleines
Fest, wie unter Punkt a erwähnt, veranstaltet. In diesem Fall verbleibt das junge Ehe-
paar in einem eigenen Zelt im väterlichen Zeltlager des Mannes.

2. Bei einer inter-tribalen Heirat wird die Hochzeit im Zeltlager des Bräutigams gefeiert.
Die Braut reitet auf einem Kamel im Geleit von ihren männlichen und weiblichen
Blutsverwandten dorthin. Sie wird nach ihrem Eintreffen in das eigens errichtete
Hochzeitszelt (h� ijba) geführt, während die dort eingetroffenen Gäste das Festmahl ein-
nehmen. Am Abend nach dem Essen findet der sāmir-Tanz statt, an dem Frauen und
Männer gemeinsam teilnehmen. Während des Tanzes treten zwei Dichter, jeder eine
der beiden Familien repräsentierend, gegeneinander in einen Wettstreit. Der Bräuti-
gam begibt sich allein und unbemerkt zum Hochzeitszelt. Am Morgen gibt er 5 Ge-
wehrschüsse ab, um die geglückte Vereinigung zu verkünden. Für diesen Tag erhält er
das Privileg, zum Morgengebet zu rufen.
Nach dem Mittagsmahl kehren die Verwandten der Braut in ihr Zeltlager zurück und

suchen auf ihrem Rückweg befindliche Lager der Beduinen auf, wo sie bewirtet werden
(siehe Güterzirkulation).
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Am Nachmittag führen die im Zeltlager des Mannes zurückgebliebenen Gäste den
rāya-Tanz durch.

An ihm nehmen nicht nur Frauen und Männer teil, sondern auch die im Hochzeits-
kleid mit dem Brautschmuck dekorierte Braut. Diesen Brauch nennt man tisāyif.

Anläßlich der Hochzeit werden verschiedene Tänze, entweder nach Geschlecht ge-
trennt oder gemeinsam von Männern und Frauen, aufgeführt werden. Die einzelnen Tanz-
arten lassen sich den einzelnen Phasen im Ablauf des Hochzeitsfestes folgendermaßen zu-
ordnen:
A. Beim Brautgeleit zum Haus des Bräutigams:
– der li�ab al-thirān, von Frauen getanzt. Diesem Tanz liegt höchstwahrscheinlich ein

agrarkulturliches Konzept zugrunde, denn er verweist auf einen Fruchtbarkeitsritus50

B. Nach Eintritt der Braut in das Haus des Bräutigams:
– �ard� a, Männerntanz51

– li�ab al-thirān, von Frauen und Männern getanzt52

– shabk, von Männern und Frauen aufgeführt53

C. Nach dem Hochzeitsmahl:
– ard� a, Männertanz54

– mi�rād, Männertanz55

– li�ab al-thirān,
– von Frauen aufgeführt56

– gemeinsam von Männern und Frauen getanzt57

Weitere von Männern und Frauen gemeinsam aufgeführte Tänze nach dem Hochzeits-
mahl:
– shabk/shibk58

– mash� abānı̄59

– harmūj, �armūj60

– yamānı̄, ähnlich dem mash� abānı̄61

– zı̄fa62

– rabkha, rabqa63

– sāmir64

50 B. Sulaym, B. H� assan, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid.
51 Zuhrān/Ghāmid, B. Sulaym, Balkhazmar, B. H� assan, Balshaham/Shumrān, B. �Abdillāh/Ghāmid,

B. �Amr, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān, al-Marāhiba, B. �Isā.
52 Zuhrān/Ghāmid, B. Sulaym, Balkhazmar, B. H� assan.
53 B. Khurays� , B. �Adwān, B. Fah� m/Daws, Balshaham/Shumrān.
54 B. Bishı̄r, B. Sulaym, B. H� assan, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r, Balkhazmar, B. �Abdillāh/Ghāmid.
55 B. Khurays� , B. �Adwān, B. Fahm/Daws.
56 B. Bishı̄r, B. Sulaym, B. H� assan, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r.
57 B. Khurays� , B. �Adwān, B. Fahm/Daws, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, Balkhazmar, B. H� urayra/

Baydhān, Āl Muqbil/Zahrān.
58 B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, Balkhazmar, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān.
59 B. �Abdillāh, B. �Amr, Balkhazmar, B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān.
60 B. �Abdillāh, Bālkhazmar, B. H� urayra/Baydhān, Āl Muqbil/Zahrān.
61 Āl Muqbil/Zahrān.
62 B. �Isā, al-Marāhiba.
63 B. �Isā, al-Marāhiba.
64 al-Rifā�a/Ghāmid.
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3.3.3. Geburt

In der Regel entbindet die Frau infolge der patri-virilokalen postnuptialen Residenz
im Hause ihres Ehemannes, von diesem Usus ausgenommen findet die Geburt auch im
Hause der Eltern der Frau bei den B. �Isā und al-Marāhiba statt, da sich die Ehepaare
häufig für die uxori-lokale Wohnfolge entscheiden. Der Frau assistiert eine Hebamme
(muwallida); außerdem steht ihr noch die Mutter oder Schwester des Mannes bei. Die An-
wesenheit einer Vertreterin der Patrilinie des Ehemannes hat eine legitimierende Kraft
für die Identität des Neugeborenen, da sie als Geburtszeugin fungiert, wodurch die recht-
mäßige Zugehörigkeit des Kindes zur Linie des Vaters attestiert wird. Die Nachgeburt
(bashı̄ma) wird an bestimmten Örtlichkeiten vergraben, wobei bestimmte Vorstellungen
von Verhaltenserwartungen bezüglich des zukünftigen Wirkens des Kindes zu erkennen
sind. Bei den B. �Abdillāh/Ghāmid ist es üblich, daß die Nachgeburt eines Knaben in ei-
nem Feld vergraben wird, die eines Mädchens im Dung, damit der Knabe ein guter Bauer,
das Mädchen eine gute Bäuerin werden möge. Bei den Balshaham/Shumrān wird bezüg-
lich der Knaben als Verhaltenserwartung die Tapferkeit akzentuiert; daher wird ihre
Nachgeburt unmittelbar bei einem Wehrturm (h� us� n) verscharrt.65

Die Wöchnerin enthält sich für einen Zeitraum von 7 Tagen bis zu 2 Wochen von Spei-
sen mit Fleisch und Yoghurt und vermeidet es, kaltes Wasser zu trinken. In der Regel
wird nach einer geglückten Geburt ein Gastmahl vom Vater des Kindes veranstaltet.

Der Name eines Mädchens wird von der Mutter gewählt, der eines Knaben vom Vater
bestimmt. Von den B. �Abdillāh, B. �Amr, B. H� urayra/Baydhān und B. Khurays�  ist folgen-
de Verfahrensweise für die Namensgebung von Knaben belegt. Der Vater bezeichnet drei
Rayh� ān-Pflänzchen (Basilienkraut, Ocimum basilicum C.) mit Namen, legt diese auf die
Lagerstatt der Mutter, die eines dieser drei Pflänzchen wählt und auf diese Weise den Na-
men ihres Sohnes ermittelt.66 Eine Variante dieser Verfahrensweise stellt die aus dem H� a-
d� ramawt belegte Praxis dar, drei Namen auf je einem separaten Papier zu schreiben, die
der Mutter des Kindes in einem Korb zur Auswahl vorgelegt werden.67

3.4. POLITISCHE ORGANISATION

Der Begriff „qabı̄la“ bildet die Ausgangsbedingung für die Darstellung der politischen
Organisation. „Qabı̄la“ wird meist mit „Stamm“ übersetzt; da aber der Begriff „Stamm“ eth-
nologisch nicht abstrakt genug ist, um die allgemeinen Wesensmerkmale dieses sozio-po-
litischen Entwicklungsniveaus zu treffen, ist es verständlich, daß man einer emischen In-
haltsbestimmung den Vorzug einräumt.68 Diesem Aspekt folgend repräsentiert eine „qabı̄la“
eine patrilineare Abstammungsgemeinschaft, die sich von einem realen oder fiktiven
Stammvater ableitet und als politischer Verband begreift, der die Souveränität über das von

65 Zur Behandlung der Placenta im H� ad� ramawt siehe Serjeant 1991: XIV, 197 f.
66 Rayh� ān wird infolge des aromatischen Duftes als Zimmerschmuck verwendet; dient zur Förderung

der Sexualität und ist unter anderem Bestandteil des Räucherwerkes tatwir. Zu weiteren Verwendun-
gen von Rayh� ān siehe Schopen 1983: 66 f.

67 Zum Verfahren der Namensgebung im H� ad� ramawt siehe Serjeant 1991: XIV, 102 f.
68 Zum Problem der ethnologischen Definition von Stamm Dostal 1974a. Bezüglich der theoretischen

Diskussion über den arabischen Stamm cf. Bonte – Conte 1991: 13–48.
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dieser Gemeinschaft besiedelte Territorium ausübt (Abb. 2).69 In der Perspektive der de-
szendentalen Dimension zeichnet sich folgende Gliederung des Stammes ab, die durch die
folgenden Begriffe zum Ausdruck kommt: �ayla, bayt, luh� ma/luh� ūm, fakhidh/fakhā�id. Ich
bin mir der Probleme bewußt, diese emischen Termini in ethnologische Begriffe zu über-
tragen, ein Vorgang, der aber unvermeidlich ist. Angelehnt an Meyer-Fortes ergeben sich die
folgenden Gleichsetzungen:

�ayla = Kernfamilie, bayt = minimal lineage, luh� ma = major segment, fakhidh = maxi-
mal lineage.70 Entscheidend für ein Verstehen der Stammesorganisation sind zwei Sach-
verhalte. Erstens, daß ein Stamm mehrere Linien umfassen kann und zweitens, daß sich
mehrere Stämme zu Konföderationen z. B. Zahrān oder Ghāmid zusammenschließen, wo-
bei diese politische Integration auf der genealogischen Akzeptanz eines gemeinsamen Ge-
nitors (Eponyms) begründet ist.

Die wichtigste Grundlage der tribalen politischen Organisation bildet die demokrati-
sche Verfassung, die in der sozialen Egalität der Mitglieder der Abstammungsgemein-
schaft – folgerichtig aus der patrilinearen Deszendenzideologie – wurzelt. Vor diesem
Hintergrund muß man das Recht der Wahlfreiheit aller rechtsfähigen Stammesmitglieder
sehen, ebenso ihre Verpflichtung, an den Versammlungen (malaf) auf den verschieden-
sten sozialen Ebenen teilzunehmen, z. B. an den Dorfversammlungen (malaf al-qarı̄ya),
die gewöhnlich nach jedem Freitagsgebet stattfinden, oder den Stammesversammlungen
(malaf al-qabı̄la).71 Seinen Intentionen nach beinhaltet das Wahlrecht sowohl die Möglich-
keit gruppenspezifische Interessen innerhalb des Stammes auszudrücken, als auch die
Träger der politischen Macht zu kontrollieren. Überdies impliziert das Wahlrecht eine
Korrektivfunktion gegenüber der Geltung der Älteren, die diese auf der Basis des Senio-
rats-Prinzips beanspruchen.

Zwei Prinzipien gestalten die politischen Autoritäten: die auf dem Seniorat sich grün-
dende Autorität und die durch Wahl bestimmte Autorität. Im Geltungsbereich des Senio-
rats – seine Kontinuität wird durch die Primogenitur bestimmt – gilt ausschließlich das
Stimmgewicht der Ältesten. Die Ältesten repräsentieren die jeweils umfassenderen Ab-
stammungsgruppen auf den vorhin angedeuteten sozialen Ebenen innerhalb des Stam-
mes, wobei man allerdings eine Verschiebung ihres Autoritätsanspruches zugunsten ge-
wählter Funktionäre in den jeweils nächsthöheren sozialen Ebenen feststellen kann. Mit
anderen Worten: in den Kernfamilien und erweiterten Familien dominiert die unmittel-
bare Autorität der Ältesten (amı̄n/umanā), sie wird in den anderen Ebenen konkurren-
ziert durch die Autorität der gewählten Funktionäre, wie z. B. dem Vorsteher des Dorfes
(�arı̄f) oder dem Stammesoberhaupt (shaykh al-qabı̄la). Diese letztgenannten Ämter kön-
nen bei einzelnen Stämmen auch erblich sein; doch werden ihre Inhaber durch nachträg-
liche Wahlen legitimiert. In der Verfassungswirklichkeit wird jedoch der Einfluß der Älte-
sten in den höheren sozialen Ebenen nicht limitiert, sondern durch den jeweiligen Älte-
stenrat instrumentalisert. Dadurch erfährt die Autorität der gewählten oder durch Verer-
bung nominierten Stammesfunktionäre eine gewisse Einschränkung, denn ihre Entschei-
dungen sind an den Konsens der ältesten Ratsmitglieder gebunden.

69 Dostal 1985: 227.
70 Meyer-Fortes 1953.
71 Von den B. Shihir sind die gleichen Bezeichnungen belegt (Aloshban 1987: 180 passim).



48 Gesellschaft

Die folgende Zusammenstellung soll zunächst nur den formalen, terminologischen
Aspekt der Amtswalter in dieser tribalen politischen Organisation illustrieren (Abb. 1).72

sozio-politische Ebene Typus des Amtswalters
Siedlung Dorfvorsteher/�arı̄f

shaykh al-qarı̄ya
Nominierung durch Wahl

Stamm Stammesoberhaupt/shaykh al-qabı̄la, amı̄r al-qabı̄la, mans� -
ab/manās� ib
Nominierung durch Wahl oder Vererbung

Stammeskonföderation Oberhaupt/shaykh al-shaml
Nominierung durch Wahl.

Zu den Obliegenheiten aller Amtswalter, gleichgültig ob Dorfvorsteher, Stammesober-
haupt oder die Ältesten der Segmente, zählen:
– die Vermittlung in Streitfällen, wobei komplizierte Fälle an die jeweils höhere Ent-

scheidungsinstanz abgetreten werden.
– Wahrung des Gewohnheitsrechts und Überwachung der Kompensationsleistungen

und des Strafvollzugs
– Kontrolle über das tribale Gemeineigentum an Land
– Pflege der intra-tribalen Beziehungen
– Organisieren von Hilfsaktionen in Katastrophenfällen
– Einsammeln der Zakāt-Steuer

Zu den spezifischen Aufgaben, die sich für die Stammesoberhäupter vorweisen lassen:
– Wahrnehmung der auswärtigen Beziehungen zu anderen Stämmen und zur Regierung
– Erlassen von gewohnheitsrechtlichen Regelungen
– Nominierung der Marktaufsichtsorgane, die für die Einhaltung des Marktfriedens ver-

antwortlich sind
– Einberufung der Stammesversammlung (malaf al-qabı̄la)
– Recht der Kriegserklärung
– Absammeln der Zakāt-Steuer

Die sichtlich unvollständige Aufzählung der Aufgabenbereiche politischer Stammes-
funktionäre vermittelt dennoch einen Einblick in die hierarchisch gegliederte Kompe-
tenzzuweisung.73 Es bedarf noch eines zusätzlichen Hinweises bezüglich der Ratsver-

72 Angaben über die Verbreitung des Gebrauchs der genannten Termini:
�arı̄f: B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Khurays� , B. �Adwān, Balshaham/Ghāmid, B. �Amr, B. �Abdillāh,
B. H� urayra/Baydhān, B. Khurays� , Āl Muqbil/Zahrān, B. �Isā.
shaykh al-qarı̄ya: Thaqı̄f, B. Fahm/Daws, B. H� assan, Balshaham/Shumrān, B. Kabı̄r, B. �Abdallāh/
Ghāmid, B. �Abdillāh, Āl Shawat� /Qah� t� ān.
nā�ib: Alqām al-Hawl, B. Bishr.
amı̄r al-qabı̄la: B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Khurays� , B. Sulaym, B. H� assan, Balshaham/Ghāmid,
B. �Abdillāh/Ghāmid, al-Rifā�a/Ghāmid, al-Marāhiba.
mansab/manāsib: B. �Adwān, B. Fahm/Daws, Balkhazmar.
Von den hier genannten Stämmen wird meist shaykh al-qabı̄la verwendet.

73 Aus den vorliegenden Daten ergibt sich keine diversifizierte Kompetenzverteilung wie bei den B. Shi-
hir siehe Aloshban 1987: 180 passim.
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sammlungen, die diesen Amtsträgern beiseite stehen. Auf der Dorfebene rekrutiert sich
der Dorfrat (majlis al-umanā) aus den Ältesten der dort wohnenden Abstammungsgrup-
pen, auf der Stammesebene bilden die Ältesten der maximal lineages den Stammesrat
(majlis al-qabı̄la, majlis al-khawāmis, majlis al-h� idanā, majlis al-bidād).

Zu beachten ist aber, daß in jedem komplexeren Abstammungskegel (major segment)
die gemeinschaftlichen Angelegenheiten von einem Ältestenrat wahrgenommen werden.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß keiner der Stammesfunktionäre autorisiert ist,
in wirtschaftliche Verteilungsprozesse einzugreifen.

Als politischer Interessensverband findet die Konföderation in erster Linie ihren Sinn
in der gemeinsamen Politik gegenüber der Regierung und gegenüber den anderen Konfö-
derationen. Natürlich bestimmt diese Vereinigung auch die inter-tribalen Beziehungen.
Die Häuptlinge der diesem Verband angehörenden Stämme wählen aus ihrem Kreis das
Oberhaupt der Konföderation (shaykh al-shaml). Durch die gleichen politischen Mittel,
die ich oben beschrieben habe, wird die Kontrolle über das Konföderations-Oberhaupt
und seine politische Machtbefugnis ausgeübt.

3.5. DAS TRIBALE GEWOHNHEITSRECHT

3.5.1. Einleitung

Zweifellos stellt das Gewohnheitsrecht, seiner äußeren wichtigen Funktionen wegen,
die Konflikte innerhalb einer Gruppe nicht nur zu lösen, sondern auch von vornherein
das Aufkommen von Streitfällen zu verhindern, einen der wichtigsten Aspekte des gesell-
schaftlichen Daseins dar. Diese Funktionsleistungen setzen zweierlei voraus: erstens, das
Wissen über die sozialen Normen, aus denen die rechtlichen Regeln abgeleitet werden,
und ihre Akzeptanz durch die Mitglieder der Gesellschaft; zweitens, müssen die rechtli-
chen Regelungen den jeweiligen sozialen Bedürfnissen der Gruppe genügen, das heißt
nichts Anderes, als daß folglich das Gewohnheitsrecht an neue sozio-ökonomische und po-
litisch-situative Bedingungen angepaßt werden muß. Es ist daher keinesfalls als ein inva-
riantes System zu verstehen. Es drückt den Willen der Gemeinschaft aus, soziale Tatbe-
stände mit Rechtsmitteln zu regeln. Es unterstellt den Rechtspersonen einen allgemeinen
Rechtsgehorsam; sanktioniert werden norm-abweichende Handlungen, dabei werden
Rechtsfähigkeit und Schuld vorausgesetzt, verbunden mit dem Gedanken der Kompensa-
tion und Sühne.

Im Folgenden möchte ich, vorbereitend für die Darlegung der Erhebungsdaten andeu-
ten, wie die aus der alt-arabischen Dichtung erschließbare Grundkonzeption des tribalen
Gewohnheitsrechts gedacht werden kann. Als Ausgangspunkt für die weitere Erörterung
wähle ich zwei Zitate. Das erste entstammt dem Dichter Labı̄d b. Abı̄ Rabı̄�a: „Ihre Väter
haben ihnen (ihre Handlungsweise) vorgezeichnet“ (sannat lahum ābā�-hum),74 das zweite
verfaßte Zuhayr b. Abı̄ Sulmā al-Muzanı̄:„Er hielt die Gruppe an die Gewohnheit, wie schon
sein Vater es gewohnt war“ (wa-�awwada qawma-hu kamā qad kāna �awwada-hum abū-
hu).75

74 Arnold: 117.
75 Ahlwardt 1870: 99.



50 Gesellschaft

Als Gedanken enthalten beide Aussprüche den Zusammenhang zwischen Handlungs-
weisen und Vorfahren, die diese gesetzt haben, also eine Relation, in der sich patrilineares
Denken ankündigt. Ein solcher Sachverhalt bedarf aber weiterer Abklärung, gilt es doch,
diese offenbar gewordene Relation näher zu erhellen, und besonders zu fragen, in welcher
Weise die Akzeptanz der normativen Regelungen durch die Nachkommen in dieser Denk-
tradition erfolgte.

Für die Beantwortung dieser Frage mache ich mir die Auffassung von M. M. Brav-
mann zu eigen, die sich auf eine Begriffsanalyse des Wortes „sunna“ und dem daraus ab-
geleiteten Verb „sanna“ gründet. Die Bedeutung des Verbs „sanna“ umschreibt er mit „to
establish (ordain, institute) a certain norm or procedure“ und führt dann weiter aus, daß
von diesem Bedeutungsinhalt gesehen, es klar wird,

“that the type of ‘procedure’ (or practice) called sunna, although, in general, obligatory for the communi-
ty as a whole, is to be considered as having been „intentionally and consciously ‘decreed’ and ‘instituted’ by a
certain individual. Accordingly, the concept sunna originally and basically cannot have referred to the an-
onymous custom of the community”.76

An dieser Aussage ist der originäre Bezug der Setzung der Normen und gewohnheits-
rechtlichen Regelungen zu einem Individuum bemerkenswert – einer Relation, der wir
auch in dem aus rezenter Zeit stammenden Dokument A begegnen werden. In einem Pas-
sus des Dichters Labı̄d b. Abı̄ Rabı̄�a findet Bravmann dieses Konzept am deutlichsten
ausgedrückt:

“(they belong) to a group of people to whom their fathers have ‘ordained’ (or: ‘prescribed’, or: ‘establish-
ed’, or: ‘instituted’); for every people (or: tribe) has its ‘practice’ (especially assigned to it) and its ‘rule’ (or
model)” (min ma�sharin sannat lahum ābā�uhum wa-li-kulli qawmin sunnatun wa-�imāmuha).77

Wie aber wird die Akzeptanz der von den Vorfahren gesetzten Normen und Regelun-
gen durch die Nachkommen bewirkt?

Ein Zusammenhang, der kein zwingender ist, läßt Raum für eine Erklärung aus der
Sicht der patrilinearen Struktur dieser Gesellschaften. Eng verwoben mit dem patrilinea-
ren Konstrukt erweist sich die soziale Bedeutsamkeit der Genealogie, deren Funktionslei-
stungen, eine breite Palette, die von der Gewinnung gesellschaftlicher Identität bis zu ei-
nem gesellschaftlichen Pflichten -und Rechtenkatalog reicht. In diesem Wissen um Ab-
stammung bildet also der Gründungsakt einer Gruppe den Ausgangspunkt für ihre de-
szendentale Herleitung. In diesem Sinne kann man von dieser patrilinear bestimmten Ge-
nealogie als die verpflichtende Erinnerung an die Gründungsakte sprechen, durch die die
soziale Geltung der Genitoren perpetuiert wird. Es ist das daraus resultierende Rollenvor-
bild der Vorfahren, das die Agnaten bewegt, die Handlungsweisen ihrer Ahnen zu pflegen
und die eignen Handlungen mit den Taten ihrer Väter und Vorväter in Übereinstimmung
zu bringen: „er hat die guten Taten (seiner Vorfahren) sichergestellt (gefunden)“ (wajada
�l-khayrāti).78 Dadurch werden die Handlungsweisen der Vorfahren und ihre getroffenen
Regelungen zum gesellschaftlichen Eigentum der jeweiligen Abstammungsgruppe.

Es ist also die Verehrung und Wertschätzung der Ahnen, verankert im patrilinearen
ideologischen Konstrukt, die die nachgefragte Akzeptanz der traditionellen Normen und

76 Bravmann 1972: 154 f.
77 cit. opp.: 165.
78 Zitiert nach Bravmann 1972: 99.
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Regelungen bewirkt. Diese strukturelle Intention, der Verweis auf die Tradition, verbürgt
nur die als notwendig erachtete Dauerhaftigkeit des Normensystems, die jedoch immer
im Kontext mit Anpassungsprozessen an neue gesellschaftliche, ökonomische und politi-
sche Situationen gedacht werden muß.

Bezüglich der Dynamik dieses Prozesses schließe ich mich der Annahme von M. M.
Bravmann an:

“The deeds of the ancestors have of course been performed in the context of certain circumstances and re-
lations as they arose out of the constantly changing intertribal situations. And these determining factors con-
tinue to exist even after the death of the ancestors and require continually new intervention. The deeds of the
past thus demand constant ‘cultivation’ and ‘amelioration’ on the part of the descendants. On the other hand,
the new generation accomplish new deeds of their own which are designated as hadith and, once accomplis-
hed, require ‘cultivation’ of their own.”79

Abschließend scheint mir eine Bemerkung notwendig zu sein: Die Relation zwischen
Vorfahren bzw. Stammeshäuptlingen und Setzen von Regelungen, findet ihre rezente
Entsprechung in dem Rechtsdokument A, das ich in den folgenden Ausführungen behan-
deln werde. Dieser Sachverhalt ist keinesfalls als ein Survival der alt-arabischen Vergan-
genheit zu bewerten, sondern ist aus dem ideologischen Konstrukt arabischer patrilinea-
rer Gesellschaften zu erklären. Der in diesem verwurzelte Geltungsanspruch der Ahnen,
die reflektierte Erinnerung an deren gesellschaftliche Gründungsakte, rechtfertigt ihr
Prestige und ihre Autorität. An ein solches Konzept knüpft das eben erwähnte Rechtsdo-
kument A an, das sich auf die Autorität dreier Stammesoberhäupter gründet.

Zur Darstellung und Analyse des Datenmaterials möchte ich noch auf den folgenden
Sachverhalt verweisen: Obgleich ich mir darüber im Klaren bin, daß die gebotenen Inhalte
lediglich Mosaiksteine sind, dürften sie wohl geeignet sein, die Grundzüge der gewohn-
heitsrechtlichen Systeme im Erhebungsgebiet freizulegen. Der hier gebrauchte Plural soll
den Sachverhalt vorwegnehmen, den die Ermittlungen der Koexistenz verschieden ausge-
prägter Rechtssysteme ergaben, eine Disparität, die als Ergebnis unterschiedlicher histo-
rischer Prozesse zu begreifen ist.

Um die Rechtspraxis zu erleichtern, sind viele Stämme dazu übergegangen, in einer
Art von Katalog, die Präzedenzfälle und die entsprechenden Strafausmaße schriftlich zu
fixieren.80 Für diese Aufzeichnungen finden sich die folgenden Termini:
1. shidda �l-qabı̄la, die Forderungen des Stammes (B. Sulaym) oder shidda �l-jamā�ra, die

Forderungen der Gemeinschaft (Balkhazmar, B. H� assan, Balshaham/Shumrān);
2. Qawā�id al-qabı̄la, die Regelungen des Stammesverbandes und
3. Sawālif al-qabı̄la, die traditionellen Sitten des Stammes.

Diese Aide-Memoires dienen als Grundlage für die Entscheidungsfindung auf der Basis
der logischen Operation des Analogieschlußes, wodurch allerdings in keiner Weise die Mög-
lichkeit der eigenen Interpretation oder Meinungsbildung (ra�y, �aql) eingeschränkt wird.81

In dem zur Verfügung stehenden Dokument (A) wird dieser Sachverhalt folgendermaßen
formuliert: „und auf ihrer Grundlage werden die gegenwärtigen Taten und die der vergange-
nen Taten beurteilt“ (wa-hiya yuh� kam bi-hā fı̄ �l-fa�āyil al-jāriya wa �l-ayyām al-mād� iya).

79 cit. opp. 103.
80 Es handelt sich um einen weit verbreiteten Usus in arabischen Stammesgesellschaften (Abū Ghānim

1985: 361 passim).
81 cf. Bravmann 1972: 177–188; Serjeant 1991: V., 141 f.
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In diesem Zusammenhang lohnt es sich an L. Pospisil zu erinnern, der in der Schluß-
folgerung seiner „Anthropology of Law“ Folgendes festhält:

“A desicion is also regarded as a precedent, incorporating an ideal which not only the parties to the dis-
pute but also the judge himself and people who did not participate on the controversy are expected to follow.
A decision, then, is a behavior as far as the authority’s action is concerned, and an ideal insofar as it affects
the followers of the authority we have in mind.”82

Um das Eigenartige dieser Aufzeichnungen herauszustellen, greife ich auf zwei Dokumen-
te zurück, die aus der Region al-Makhwa stammen.
A. Sawālif al-H� ashjāsh, die Sitten der H� ashjāsh“, die von H� amı̄dı̄ b. Dughaym al-

H� ashjāsh, H� ashūs und Shaykh Muh� ammad b. Abū �l-Fad� l (alladhi bi-�ahd), vereinbart
wurden, niedergeschrieben von Ah� mad b. �Alı̄ al-H� arfi im Rabı̄� 1338 H./ 1919

B. �Aqd al-Sūq, eine von Shaykh Muh� ammad b. Mūsā b. Jibrı̄l niedergeschriebene Ab-
schrift der Marktordnung der Zahrān, datiert vom 27. Rajab 1345H./ 1927. Dieser vor-
liegende Text stellt die letzte Abschrift einer undatierten Kopie des originalen Doku-
ments dar, für die ein gewisser Ah� mad b. Khadrān b. Sālim al-Mut� awwa� als dafür ver-
antwortlich genannt wird.

3.5.2. Rechtsdokumente

Quellennachweis:

Die hier wiedergegebenen Auszüge entstammen den mir überlassenen Xeroxkopien fol-
gender Dokumente:
Sawālif al-H� ashjāsh (Nr. 1–11, 28), ‘Aqd al-Sūq (Nr. 12–27).
Leider waren Photoaufnahmen nicht gestattet, eine Tatsache, die vielleicht eine bessere Wie-
dergabe der Texte ermöglicht hätte.

3.5.3. Das Dokument A. „Sawālif al-H� ashjāsh“, die Sitten der H� ashjāsh

In der Präambel werden thematisiert:
1. die präventive Intention der Sawālif, der „traditionellen Sitten“;
2. ferner ihre Vereinbarkeit mit den Normen des Islam und der tribalen Gesellschaften;
3. die Bindung der Sawālif an ein Stammesoberhaupt;
4. die Miteinbeziehung von Sanktionen mit entsprechenden Zwangsmitteln für ihre

Durchsetzung.

ad 1. „Diese gesegneten, überkommenen Sitten (Bestimmungen), dienen unter den Musli-
men zur Vermeidung von Gesetzesübertretungen.“
(1: hādhihi �l-sawālif al-mubāraka al-dārika alladhı̄ qawlu-hā fı̄-mā bayn al-muslimı̄n
yuradd bi-hā �l-mukhālif hatta yuwāja).

In Übereinstimmung mit dieser präventiven Intention sind den Rechtssubjekten 6 Ver-
pflichtungen (lawazim) vorgegeben:
– „das Erbarmen ist eine Pflicht“ (al-rah� m lāzima);
– „die Einhaltung der Sitten ist eine Pflicht“ (al-khulq lāzima);
– „die Aussöhnung ist eine Pflicht“ (al-sadı̄d lāzima);

82 Pospisil 1974: 342.



Rechtsdokumente 53

1

2

3

4

5



54 Rechtsdokumente

6

7

8

9



Rechtsdokumente 55

10

11

12

13

14

15

16



56 Rechtsdokumente

17

18

19

20

21

22

23



Rechtsdokumente 57

24

25

26

27

28



58 Gesellschaft

– „die Ausdauer (in den Verhandlungen über Konfliktlösungen) ist eine Pflicht“ (al-jahad
lāzima);

– „das Geben von Nahrung ist eine Pflicht“ (al-zād lāzima);
– „die ungeteilte Nutzung von Brunnenwasser ist eine Pflicht“ (al-qas�aba bi ghayr wajh lāzima).

Durch die Akzentuierung der Präventivfunktion der Sawālif wird apriori eine Konkur-
renz zum islamischen Recht ausgeschlossen und damit folgerichtig auf ihre Vereinbarkeit
mit den islamischen Normen hingewiesen (siehe Punkt 2).
ad 2. „Und diese ist eine der Regelungen des Islam und der Regelungen der Araber.“

(2: wa-huwa qā�ida min qawā�id al-islām wa-qawā�id al-�arab).
Mit dieser Formulierung ist ausdrücklich eine pragmatische Synthese, sowohl für die

Gestaltung der Beziehungen zu den staatlichen Autoritäten, als auch zu den umwohnen-
den tribalen Gesellschaften herbeigeführt worden.

Dieser Bezug zu der Autorität eines Stammesoberhauptes spiegelt die bereits in den
einleitenden Bemerkungen herausgestellte Bedeutung von Autoritätsträgern – gleichgül-
tig ob Vorfahren oder Stammesoberhaupt – für den Stiftungsakt von gewohnheitsrechtli-
chen Regelungen, wie sie der alt-arabischen Poesie zu entnehmen sind, wider. Zugleich
macht er deutlich, daß diese Regeln entsprechend den gesellschaftlichen Verhältnissen
neu formuliert werden können.83 Es ist daher naheliegend, daß ein Stammesoberhaupt
schiedsrichterliche Funktionen beansprucht und diese ihm auch zuerkannt werden:
ad 3. „Und über die Moral und Güte herrscht das Wort des Stammesoberhauptes.“

(3: wa �l-ma�nawı̄yāt wa-�l-mushtabahāt fı̄-hā qawl al-�arı̄fa).
ad 4. „Und wer etwas Verbotenes unternimmt (das Unverletzliche vertreibt) und das Gute

(die Einhaltung von Verträgen) ohne Grund aufhält, wird gemäß der Forderungen der
Gemeinschaft und ihrer Regeln verurteilt.“
(4:wa-man sharrada bi-h� urma wa-qat� a�a sadd al-ray� bi-lā �asāya min-hu fa-�alay-hu
shart�  al-jamā�a wa shiddati-him).
In diesem inhärenten Anspruch auf die Urteilsfähigkeit drückt sich das Konzept der

sozialen Kontrolle in dieser tribalen Gesellschaft aus. Es erschließt sich uns aus den Arten
der Sanktionen, die als Folgen für rechtswidrige Handlungen vorgesehen sind; außerdem
stellt sich die Frage nach den Zwangsmitteln, die der legalen Autorität für die Durchset-
zung der Schiedsprüche bereitstehen.

Die Sanktionsstrategien orientieren sich nach dem Prinzip der Schadensabwehr, ver-
bunden mit kompensatorischen Bußen, ebenso findet das Prinzip der Vergeltung auch
seinen Platz, doch bestimmt die Schwere der Vergehen seine Anwendung. Ein Passus ent-
hüllt einen Sachverhalt, der bei der Fällung von Schiedssprüchen eine nicht unerhebliche
Rolle zu spielen scheint, nämlich das soziale Prestige:
5. „Der Schutzbefohlene, der bettelt, und derjenige, der Aussöhnungen verweigert und der

Gast der sinnlos Wasser verschwendet, ihre Ansprüche (vor dem Recht) sind schwach.“
(5: wa-�l-jār al-shakhkhāt wa-�l-sadı̄d al-fallāt wa �l-d� ayf alladhı̄ yudayyi� al-miyāh lāzi-
matu-hum d� a�ı̄fa).
Diese vollzogene gesellschaftliche Distanz zu den durch ihre Handlungen als desoziali-

siert empfundenen Individuen – sie werden durch die Verletzung von Grundwerten von den
Gruppenmitgliedern als Bedrohung empfunden und ausgegrenzt – belegt, daß bei Schieds-

83 cf. Serjeant 1991: V, 141.
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sprüchen nicht allein die tatbezogenen Fakten berücksichtigt werden. Unter den Letzteren
gewinnt die Unterscheidung von fahrlässiger Handlung (khat��) und vorsätzlicher Tat (�amd)
an Gewicht.84 Natürlich wird die Verhängung einer Sanktion zum Teil aus einer Aneignung
der Tradition gespeist, geht aber zum Teil auch auf die Interpretation von Vorstellungen zu-
rück, die das jeweilige Selbstverständnis der Gesellschaftsmitglieder berühren. Ich meine
hier den Usus der Geldstrafen, der nur aus der sozio-ökonomischen Einstellung einer mone-
tarisierten Gesellschaft, in der Geld als Tauschmittel eingeführt wurde und sich die Gepflo-
genheit des Bezahlens auch im Bereich der Sanktionsmittel einbürgerte, ableitbar scheint.

In dem Sanktionskatalog des Sawālif-Dokuments sind zwei Arten von Sanktionsmaßnah-
men vorgesehen:
1. Ökonomische Sanktionen: als Strafe umfassen sie die Requirierung des persönlichen

Eigentums des Täters, ferner die Zerstörung seines Hauses; als kompensatorische
Buße (bayd� ā) schließen sie die Abgabe von Sühnetieren und Geldsummen ein. Eine be-
sondere Kategorie bildet das Bezahlen des Blutgeldes (diya).

2. Physische Sanktionen: die Todesstrafe, die Verweigerung des kollektiven Schutzes und
Verlust der Freiheit (Versklavung). Drei Beispiele sollen die Anwendung dieser Sank-
tionen demonstrieren:

„Und wer seinen Gast tötet, um sich dessen Geld anzueignen und dann Pardon fordert, erhält keine Un-
terstützung von seinem Stamm, noch gewährt ihm jemand Schutz. Und wer seinen Schutzbegleiter an den
Feind verrät (verkauft), wird getötet oder es wird sein Eigentum requiriert und er genießt keinen Schutz.“

(6: wa-alladhı̄ yaqtul d� ayfa-hu li-�illat ya�khudh mālu-hu wa-yatawāzā fa-lā la-hu wazı̄ya �ind qabı̄la
wa-la fı̄-hu wajh yaqūm wa-alladhı̄ yabı̄� rafı̄qa-hu min al-�aduw fa-huwa yuqtal wa-illā māla-hu yu�akhadh
wa-lā la-hu wazı̄ya).

Die rechtmäßige Tötung als Vergeltung klingt im folgenden Passus an:

„Und wer jemanden getötet hat und dann Schutz bei einem anderen sucht (der ihn beauftragt hat), so
sind sie eins in ihrer Verantwortung. Und sie werden davon nur dann freigesprochen, wenn zwei Zeugen für
sie aussagen und wenn diese aber voneinander bezüglich der Schilderung des Tatbestandes abweichen, so
gibt es kein Entrinnen (da dadurch ihre Schuld bewiesen ist).“

(7: wa-man qatala qatı̄l rajā �l-khalās�  bi-ghayri-hu fa-hum wāh� id wa-s� ulh�  al-khalās�  illā idhā yakūnū
farqan bi-shahidayn wa-idhā kāna mā bayna-hum farqan illā �l-shāya fa-lā la-hum mikhrāj).

Die soziale Ausgrenzung eines Täters mit seiner Familie durch Überführung in die so-
zial definierte Unfreiheit ist als Strafe für einen Unruhestifter gedacht:

„Und wer sich mit Waffengewalt gegen die (wehrfähigen) Männer (des Stammes) wendet, wird versklavt,
weder für ihn noch für sein Eigentum gibt es ein Entkommen aus diesem Zustand; zusätzlich muß seine Frau
bei der Frau des verantwortlichen lokalen Oberhauptes dienen und dies ist ein festgelegtes Recht, ebenso auch
seine Kinder. Der Betrag für ihre Freilassung muß von den Verwandten ihrer Familie aufgebracht werden.“

(8: wa-�l-tajrih�  al-aslam al-rijāl riyālu-hu yudraq bi-hu �alā h� āli-hi wa-mālu-hu mā fı̄-hu fakka wa �l-la-
wāzim sitt takhdum sitt al-qas� aba �l-mad� mūna fa-hiya aqdam wa-ahlu-hā wa �l-s� urra �l-minna alladhı̄ fı̄
but� ūn ahli-hā).

Diese drei zitierten Stellen lassen die Reaktion der tribalen Gesellschaft auf Verstöße,
die sich gegen ihre vitalen Interesses richten, erkennen; Todesstrafe, Verweigerung des
kollektiven Schutzes seitens des Stammesverbandes als auch der Verwandtschaftsgruppe,

84 Diese Unterscheidung findet sich auch im Gewohnheitsrecht der jemenitischen Hochlandstämme,
Dostal 1992, Rossi 1948.
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Verlust der Freiheit (Sklaverei) und Entzug des Eigentums; leider vermissen wir bezüglich
des Letzteren Angaben über den Verteilungsmodus des beschlagnahmten Eigentums.

Für die kompensatorischen Bußen wird die Bezeichnung „bayd� ā“, weiß (von unbefleck-
ter Ehre sein) verwendet, wodurch die Vorstellung, die diesen Bußen zugrunde liegt, of-
fenkundig wird, nämlich die Wiederherstellung eines ehrenhaften Zustandes. Diesem ge-
sellschaftlichen Symbol weiß entsprechend, dürfen die als „bayd� ā“ geforderten Tiere nicht
von schwarzer Farbe sein. Zum kulturellen Hintergrund des Oppositionspaares: weiß –
schwarz wäre kurz auf folgende Sachverhalte zu verweisen: In den alt-arabischen Farbwör-
tern bezeichnen „schwarz“ (aswad) und „weiß“ (abyad� ) Helligkeitswerte, die außerhalb des
eigentlichen Bereiches der Farbigkeit stehen.85 „Schwarz“ und „weiß“ werden als Opposi-
tionen aufgefaßt, wobei „schwarz“ negativ bewertet wird.86 In diesem Kontext ist die Über-
lieferung von al-Hamdānı̄ über die schwarzen Jubbān-Rinder zu interpretieren, deren Häu-
te ausschließlich für Sohlen gegerbt wurden.87 Diese Angabe verweist auf die Korrelation
zwischen „schwarz“ und dem sozial Gemeinen oder Niedrigen, denn das Schuhwerk wird
nämlich im Jemen im Gegensatz zum Antlitz eines Menschen als das Gemeine, Niedrige ge-
wertet, auch in der alt-arabischen Dichtung gelten Sandalen als Ausdruck des Minderwer-
tigen.88 Es ist daher kein Zufall, daß eine unehrenhafte Handlung als „schwarze Schande“
(�ayb al-aswad) bezeichnet wird.89 „Schwarz“ als symbolischer Ausdruck der Ehrlosigkeit
findet sich auch im Jemen bei den Schandpfählen (lawa�im, judhun), die als ein Akt der öf-
fentlichen Anzeige eines widerfahrenen Unrechts an öffentlich zugänglichen Stellen auf-
gestellt werden.90 Das dafür bestimmte Holzstück wird am oberen Ende angekohlt, dann in
den Boden gerammt und mit angehäuften Steinen umgeben. Am oberen Ende befestigt man
ein Stoffstück von einem schwarzen Frauenkleid. Diese wenigen Angaben scheinen mir aus-
reichend zu sein, um die negative kulturelle Bewertung der Farbe „schwarz“ und damit die
Forderung, keine schwarzen Tiere als Sühneopfer oder Buße zu akzeptieren, anzudeuten.

Substantiell wird zwischen der Buße (bayd� ā) und dem Blutgeld (diya) unterschieden.
Um diese Differenzierung klar zu machen, müssen die im Konzept der Buße eingeschlos-
senen Implikate hervorgehoben werden. Allen Bestimmungen dieses Konzepts liegt die
Intention der Wiederherstellung der Ehre zugrunde, denn jede Handlung, durch die ei-
nem Gesellschaftsmitglied ein Schaden zugefügt wurde, wird als eine Ehrverletzung be-
wertet, gleichgültig, ob es sich hierbei um ein verzögertes Einlösen einer Schuld, um Be-
drohung durch das Ziehen eines Dolches oder um die Verleumdung eines Mädchens han-
delt. Das Verfahren für die Festlegung der Buße geht offensichtlich von dem Erfolg des
Rechtsbruches bzw. der Ehrverletzung aus. An Gütern für die Buße sind Tiere (Stiere,
Schafe oder Ziegen), die wie oben bereits ausgeführt nicht von schwarzer Farbe sein dür-
fen – ihre Qualität wird bei der öffentlichen Zurschaustellung geprüft – Naturalien (nicht
spezifiziert), Geld, Schmuck und Kleidung vermerkt.91 Für den vorliegenden Zusammen-

85 Fischer 1965: 380 passim.
86 cit. opp.: 273.
87 Forrer 1942: 272.
88 Zum jemenitischen Beleg Goitein 1970: Nr. 1270; zu Belegen aus der alt-arabischen Dichtung Jacob

1897a: 17.
89 cf. Abū Ghānim 1985: 243, 284 passim; Dostal 1989: 54 passim; Rossi 1948: 16, 28.
90 Müller-Rhodokanakis 1913: 76b, 86b, 134b; Dresch 1987: 428, Abb. 434.
91 cf. Dostal 1983a: 199 passim; Dresch 1989: 50 verwendet als Bezeichnung „slaughter-beast“ und stellt

zur Begründung folgendes fest: “ I use the term ‘slaughter-beast’ precisely because this is not a ‘sacrifice’
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hang exponiere ich die relevant erscheinenden Merkmale, die den allgemeinen gesell-
schaftlichen Entwicklungsstand kennzeichnen. Zunächst wäre
a) auf die Möglichkeit hinzuweisen, die geforderten Sühnetiere – die Anzahl wird in Köp-

fen angegeben – in einem festgelegten Geldwert abzulösen (1 Kopf Schaf oder Ziege =
2,5 Riyāl). Daneben sind

b) Geldstrafen festgelegt und
c) für einige Vergehen werden zu den Tierbußen zusätzliche Geldstrafen vorgeschrieben.

Es ist wohl allgemein zutreffend, daß diese Funktion des Geldes in eigenem Kontext
mit der zunehmenden Monetarisierung dieser Gesellschaft zu sehen ist.

Einige Beispiele für die Bußpraxis:92

a) – Bei unerlaubtem Betreten des Marktplatzes: 1/2 Kopf
– Bei Bedrohung auf dem Markt: 5–7 Köpfe
– Bei Rückzahlung einer Geldschuld durch Bürgen: 7 Köpfe
– Bei verzögerter Begleichung des Blutgeldes: 7 Köpfe
– Beginn von Streitigkeiten innerhalb der Gemeinschaft: 7 Köpfe

b) – Bei Bedrohung durch Ziehen eines Dolches: 50 Riyāl
– Bei Bedrohung durch einen Stock: 50 Riyāl
– Anstiftung zu einer widerrechtlichen Tat: 50 Riyāl
– Angriff auf einen Bürgen: 50 Riyāl
– Verkauf von anvertrautem Gut, 1/2 diya = 25 Riyāl

c) – Diebstahl von verstecktem Geld: 5 Köpfe + 50 Riyāl

Zu den weiteren Bußgütern: Bei einem Verstoß gegen die Hilfspartnerschaft werden 1
mudd (Naturalien) und 8 Riyāl gefordert. Ein Mädchen, dessen Jungfräulichkeit durch
Verleumdung angezweifelt wurde, erhält vom Verleumder 5 Schmuckstücke. Bei einer
leichten Verletzung, als Folge einer Attacke, wird ein Gewand gegeben. In schweren Fäl-
len erhält der Geschädigte mehrere Gewänder, die unter dem Terminus „kuswa al-bayd� ā“
subsumiert werden.

Das Blutgeld (diya) setzt den Konsens der Gesellschaftsmitglieder auf den Verzicht der
Blutrache voraus –

„Derjenige, der zahlt (das Blutgeld bezahlt), ist frei von Schuld und auch seine Nachkommen.“
(9: wa-man yaqūdu-hu fa-huwa yakhlus� �atab wa-�aqrab).

Im Sawālif-Dokument ist die Höhe des Blutgeldes mit 50 Riyāl angegeben, es ist dies
der gleiche Betrag der für bedrohende Handlungen festgelegt ist (siehe oben). Allerdings
wird dieser Betrag in unterschiedlicher Weise relativiert, z. B. bei Ehebruch: Wenn der
Ehemann einen Mann bei seiner Frau in dieser Situation antrifft und tötet, muß er folgen-
des Blutgeld bezahlen: Werden beide Ehebrecher getötet, beträgt das Blutgeld 230 Riyāl;
wenn jedoch einer der beiden überlebt, so beträgt es 460 Riyāl.

as usually understood either by religion or by anthropology. The option exists of depicting it as such. This
option has often been taken up by those wishing to convict tribesmen of ignorance or incipient poly-
theism …” (cit. opp.: 72, n. 15). Aus einer ethischen Haltung heraus, die man zu akzeptieren hat, lehnt
Dresch die Verwendung des Terminus „Sühneopfer“ ab. Doch hat er die Arbeiten von Henninger
1981b: 226 nicht zur Kenntnis genommen, die in ihren Aussagen fern von jenen Unterstellungen sind,
die Dresch behauptet.

92 Zu den Bußen bei den B. Shihr Aloshban 1987: 308, 310.
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Bezüglich der Zwangsmittel zur Durchsetzung von Schiedssprüchen finden sich nur in
dem Abschnitt über die Rückzahlung von geborgtem Geld Angaben, die auf die gesell-
schaftliche Signifikanz des Geldes hinweisen. Wenn der Schuldner nicht in der Lage ist,
den entliehenen Betrag zurückzuzahlen, wird die Begleichung der Schuld auf seinen Va-
ter, dann Verwandte und nachher Nachbarn (Schutzbefohlene) aufgeteilt. Falls sie diese
Verpflichtungen nicht erfüllen,

„werden die Gräber ausgegraben und die Häuser zerstört (kalt gemacht)“.
(10: tufjar al-qubūr wa-tushannab al-dūr).

Nicht unerwähnt sollten die folgenden Sachverhalte bleiben:
1. Das Stammesoberhaupt erhielt nach der Lösung gravierender Streitfälle ein kostbares

Gewand (kuswa rafı̄�a) als Anerkennung für seine streitvermittelnde Funktion.
2. In solchen Fällen ist auch eine Sühnemahlzeit vorgesehen, für die 7 Tiere (Stiere oder

Ziegen) gegeben werden müssen. Zugleich muß der Täter hierfür einen Platz mit be-
deckten Unterkünften (Zelte oder Sonnenschirme) für 60 Menschen vorbereiten, wo
dann die Sühnemahlzeit stattfindet. Leider sind die Angabe darüber zu vage, aus dem
Kontext ist aber zu entnehmen, daß es sich hierbei um die Übernahme einer kollekti-
ven Bürgschaft für die Sicherheit handelt;

„Und wenn eine Gruppe für eine andere die Sicherheit bürgt, so ist diese Bürgschaft eine Pflicht für alle.“
(11: wa-�anuw �arab fı̄ wajh fa-wajabat al-�anı̄ya �alay-him jamı̄�an).

Diese Angabe deutet an, daß es sich hierbei um die „Wajh-Zeremonie“, eine Zeremonie
der Übernahme kollektiver Bürgschaft, handeln könnte, die Muh� ammad Abū �l-Yazı̄d
Khalaf von dem Beduinenstamm der Masarda (Qah� t� ān-Konföderation, südwestliches
Saudi Arabien) eindrucksvoll beschrieben hat. Der Terminus „wajh“ heißt eigentlich „Ge-
sicht“, gewohnheitsrechtlich kommt ihm jedoch die Bedeutung von Ehre und Schutz zu,
übertragen die Sicherheit vor Übergriffen. Von diesem ursprünglichen Konzept aus ist
seine Ritualisierung zu verstehen.93 Dieser Perspektive folgend, die sich auf die Angaben
von den Masarda stützt, wird z. B. die Geltung von „Wajh“ als Ausdruck der kollektiven
Bürgschaft für die Sicherheit der Gesellschaft zeitlich limitiert, das heißt, daß in der
„Wajh-Periode“, die für einzelne Vergehen festgelegt ist, tätliche Übergriffe seitens der
streitenden Parteien untersagt sind. Im Falle einer Tötung dauert sie ein Jahr und zwei
Monate, bei Verleumdungen beträgt sie 6 Monate, für Handlungen, bei denen mit einem
Stock oder Stein agiert wurde, sind 3 Monate anberaumt.94

Unsere Aufgabe ist es nunmehr, in unsere Analyse das zweite verfügbare Dokument
(B) über das Marktrecht miteinzubeziehen. Unser Interesse gilt naturgemäß den Unter-
schieden zu dem vorher behandelten Sawālif-Dokument (A), insofern, als beide dem glei-
chen kulturellen Milieu entstammen. Ich möchte mich im folgenden darauf beschränken,
nur die grundsätzlichen Divergenzen zu Dokument (A) zu exponieren.

3.5.4. Das Dokument B „�Aqd al-Sūq“, die Marktordnung der Zahrān

Das Marktrecht ist als ein Teilbereich des allgemeinen Gewohnheitsrechtes zu begreifen.
Dieser Sachverhalt findet seinen Ausdruck in der Formulierung folgender Klausel:

93 Khalāf 1992: 11 passim.
94 cit. opp.: 19.



Das tribale Gewohnheitsrecht 63

„Die Vorschriften sind vertraglich festgelegt; sollte etwas (eine Handlung) unberücksichtigt geblieben
sein, so wird nach den Sitten (sawālif) der Zahrān vorgegangen, dies ist so vorgesehen.“
(12: wa-anna �l-bayd� ā li-�l-�aqdi bi-�idha salifa min sawālif Zahrān hadha fı̄ �l-raqaba).

Eine spezifische Funktion des Marktrechtes ist es, die Interaktionsregeln vorzugeben,
die den Austausch der erzeugten Produkte sicherstellen. Sein Kern ist also die institutio-
nalisierte Garantie der Sicherheit für Personen und Eigentum auf dem Marktort und wäh-
rend der Zeit des Marktaustausches. Daher finden sich in diesem Vertragswerk zur Wah-
rung des Marktfriedens die Rechtsfolgen vorhersehbarer individueller Handlungen gegen
diese Norm relativ präzise festgelegt. Da in dem Dokument kein Marktort erwähnt ist
und dieser Vertrag von insgesamt 40 Personen unterzeichnet wurde, darf man annehmen,
daß diese Marktordnung für alle damaligen Wochenmärkte im Zahrān-Gebiet galt. Von
den 40 genannten Namen beziehen sich 16 wahrscheinlich auf Stammeshäuptlinge und 24
auf deren Vertreter in der Rechtsprechung, umschrieben als „welche, die mit dem Fällen
von Schiedssprüchen betraut sind“. (wa-man bı̄ �l-h� ukm).

In der Präambel wird die kollektive Willenserklärung, die der Marktordnung zugrunde-
liegt, folgendermaßen akzentuiert:

„Auf den folgenden Inhalt haben sie sich geeinigt und ihn bestätigt und das Folgende sind die Regelun-
gen des Marktes; sie gelten für alle Vertragspartner, die auch die Bürgschaft (die Einhaltung der Regeln be-
treffend) übernehmen und ihr Rechtsgebiet ist eins (das heißt es gibt keinerlei Ausnahmen für die einzelnen
Stammesgebiete).“

(13: fa-hādha mā ittifaqū �alay-hu wa-akkadū-hu wa-�l-�ātı̄ huwwa fı̄ shart�  sūqi-him anna-hum fı̄-hi wā-
h� id wa-anna-hum yatad� āmanūn wa-anna dı̄rata-hum wāh� ida).

Folgerichtig wird der Grenzverlauf des Rechtsgebietes bestimmt:

„Die Regelungen der Marktordnung gelten innerhalb der folgenden Grenzen.“
(14: wa-shurūt� �aqd al-sūq min …).

Die Rechtseinheit dieser Marktordnung zeigt sich nochmals in einer eigenen Klausel ex-
poniert:

„Jede Regel (dieser Marktordnung) gilt innerhalb des festgelegten Gebietes. Für ihre Durchsetzung wird
gebürgt, darin ist volles Vertrauen gegeben; jede Zuwiderhandlung wird mit gleichem vergolten.“

(15: wa-�anna shart�  ma yaqa� fı̄ hādhihı̄ mā li-dayrihi al-mah� dūda �anna-hū fı̄ �l-wajhı̄ wa-�anna mā fi-
hı̄ �illā �l-thiqa kull shay� bi-mithli-hi).

Auf die Notwendigkeit von Kompensationsleistungen für Vergehen gegen die Markt-
ordnung weist der folgende Passus hin:

„Dafür gibt es nur Verwerfung, keine Übereinkunft; denn die Reinheit (Ehre) wurde von der Schande be-
deckt. Die Verantwortlichen über den Markt haben beschlossen, daß ein Vergehen durch etwas Wertvolles
(Schmuck, Geld) kompensiert werden muß; dies gilt für alle Bewohner des Rechtsgebietes.“

(16: inna-mā fı̄-hı̄ �atb wa-la �alay-hi �aqdi wa-�anna �al-baydā tat� la� bi-hi man al-subāb wa-sharat� u
�anna �alyāt al-sūq �ind al-badhir �illa yakhlus dunah bi-hilya fa-hiya �alā �ahl al-ma�adda kullu-hum).

Die Übernahme der kollektiven Bürgschaft für die Einhaltung des Marktfriedens
stützt sich nicht alleine auf die gemeinsame Willenserklärung der Vertragsunterzeichner,
sondern wird auch unterstützt durch das legal-religiöse H� aram-Konzept. Dieser Vorstel-
lung zufolge, gilt das Marktareal als ein Gebiet (h� urmat al-sūq), in welchem während der
rechtlich festgelegten Dauer des Marktgeschehens (drei Tage) tätlichen Auseinanderset-
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zungen zwischen den Marktbesuchern untersagt sind. Erst auf der Grundlage dieser im
gesellschaftlichen Wissen der Stammesmitglieder verankerten Konzeption konnten die
Regelungen erlassen werden, durch die die Garantieerklärung des Marktfriedens ihre
rechtswirksame Umsetzung in der Praxis erfährt.

Aus pragmatischen Erwägungen haben die Stammesoberhäupter – sie können nicht
immer auf dem Markt präsent sein – die Befugnis, den Schiedsspruch in Angelegenhei-
ten, die die Marktordnung betreffen, an Vertrauensmänner ihrer jeweiligen Gruppe zu de-
legieren, die das Organ der Marktaufsicht (�ashara, �alyāt al-sūq) bilden und Schiedssprü-
che fällen können.95 Die Verantwortung der vom Stammesoberhaupt gewählten Vertreter
für die Marktaufsicht wird folgendermaßen festgeschrieben:

„Sie sind gleich in den Rechten und Pflichten gegenüber ihm (dem Stammesoberhaupt) und sie sind in
seiner Hand (das heißt sie vertreten ihn).“

(17: wa-anna-hum wāh� id fı̄ �l-bayd� ā� wa-wajbatu-hā la-hu wa-anna-hum wāh� id li-yādi-hi).

In einer Konfliktsituation treten diese Marktaufsichtsorgane zur Beratung (mashurāt
al-�ashara) zusammen; zeitlich ist ihre Funktion auf die dreitägige Dauer des Marktfrie-
dens begrenzt:

„Die Regelungen gelten drei Tage lang, sichernd und beschützend.“
(18: wa �l-�aqdā bayna-hum al-thalāthat al-ayyām mut� laqa āmina d� āmina).

Konsequent erstreckt sich zeitlich das Weiderecht für mitgeführte Tiere auf die Dauer
des durch die Marktordnung garantierten Schutzes:

„Den Regelungen entsprechend sind drei Tage sicher und beschützt.“
(wa-bayn al-�aqdā �l-thalāthat al-ayyām kāmila āmina d� āmina).

Eine für das wirtschaftliche Handeln relevante Klausel betrifft die Regelung bezüglich
des Zutritts Fremder zum Markt der Zahrān:

„Und wer (als Fremder) den Markt ohne Erlaubnis aufsucht, wird aufgefordert ihn zu verlassen. Wenn er
dagegen beruft, muß er sich an die Verantwortlichen für den Markt (al-�ashara) wenden. Den vorgegebenen
Regeln folgend, muß er um einen Bürgen bemüht sein, von dem auch das Blutgeld (diya) entgegengenommen
wird (das heißt, daß der Bürge im Falle einer Tötungshandlung für den, über den er die Bürgschaft über-
nommen hat, das Blutgeld erlegen muß)“.

(19: wa-anna man tasallama min ghayr �ādhira ta�dhurū-hu min al-sūq anna-hu �l-mudda�ı¯ bi-mā
tujib �alay-hi al-�ashara wa shurūt� al-nāqı¯ fı¯ �l-sūq anna-hu fı¯ wujūh al-d�umanā h�attā wa-tuqbal min-hu
al-diya).

In dieser Regelung laufen sozio-politische und ökonomische Motive zusammen. Dem
ersten Aspekt folgend, macht sich der Anspruch der tribalen Souveränität geltend. Im
konkreten Fall bedeutet dies, daß sowohl der Schutz von Leben und Gut der Mitglieder
des Stammesverbandes gewährleistet, als auch das der stammesfremden Marktbesucher
sichergestellt werden muß. Aus diesen Gründen muß der Stammesfremde einen Bürgen
(Stammesmitglied der Zahrān) beistellen, der für die Kompensationsleistungen auf-
kommt, die aus seinem Fehlverhalten (Rechtsbruch) erwachsen könnten. Wenn man sich
den Aspekt dieser legalen Intention – Kontrolle des Aufenthaltes Fremder auf dem Markt
– vor Augen hält, wird verständlich, daß mit ihr auch ökonomische Interessen der Stam-

95 cf. die Marktorganisation der Wochenmärkte im H� ijāz unterscheidet sich von der jemenitischen. Die
h� ukma al-sūq besteht aus einem shaykh al-sūq – die gleiche Funktion kann der Shaykh des Stammes
übernehmen – und Kommissionshändlern/mus� ālih� , kiyāl/Dostal 1985: 328 f.
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mesmitglieder verbunden sind. Diese Sensibilität für die Wahrung ökonomischer Vorteile
wird aus dem Verbot der Zahrān ersichtlich, die Nutzung ihres „Port of trade“ (Polanyi)
durch fremde Stämme z. B. der Ghāmid zu gestatten. Während der Erhebungen im Jahre
1981 konnte ich einen an der Tihāma-Küste liegenden Handelsplatz entdecken, über den
ausschließlich die Zahrān-Stämme in das maritime Fernhandelsnetz integriert waren.
Dieser Ort stand unter dem Schutz der B. Sa�d, einem Zahrān-Stamm, die Gütertransak-
tionen wurden von h� ad� ramitischen Fernhändlern organisiert. Diesen h� ad� ramitischen
Fernhändlern wurden alle notwendigen Schutzgarantien für ihren Aufenthalt und ihre
Tätigkeit seitens des genannten Zahrān-Stammes gewährt. Wie oben erwähnt, blieb es
den benachbarten Ghāmid-Stämmen versagt, sich diesem Fernhandelsnetz anzuschlie-
ßen. Man kann vermuten, daß der kontrollierte Zutritt Fremder zu einem tribalen Markt
eine ursprünglichere Version eines tribalen Marktrechtes zu sein scheint. Ein Vergleich
mit der Marktordnung von Ah� ad Rufayda, auf die ich weiter unten eingehen werde, recht-
fertigt eine solche Annahme. In diesem durch den Einfluß der staatlichen Zentralregie-
rung geprägten Marktrecht, entfällt der Geltungsanspruch der tribalen Souveränität, wie
er in der eben behandelten zahrānitischen Marktrecht zum Ausdruck kommt.96

Die unabdingbare Voraussetzung für die Einleitung eines Rechtsanspruches ist die öf-
fentliche Anzeige:

„Und der Angegriffene wird aufgefordert laut gegen den Täter auszusagen.“
(20: wa-yuqawwim al-nāqı̄ �alā �l-khā�ib).
„Wenn er aufsteht (das heißt, öffentlich anzeigt) bekommt er sein Recht durch Allāh und wenn er dies
nicht tut, so wird er (der Beschuldigte) von der Tat gelöst (befreit) und es gibt nichts gegen ihn am Markt-
tag (das heißt, er kann sich am Marktgeschehen beteiligen).“
(21: fa-inn qāma li-h� aqq Allāh wa-illā fa-�alay-hi al-tajarrud wa-lā fı̄-hi shilla fı̄ yawm al-sūq).

Sanktionen für tätliche Handlungen:

Die Todesstrafe, d. h. die rechtmäßige Tötung, wird bei folgenden Vergehen verhängt:

„Wer sich an dem Eigentum seines Weggefährten vergreift und dieser vertraglich geschützt ist, oder wer
Ehebruch (Hurerei) begeht oder sich gegen einen Fremden wendet, der unter dem Schutz der Marktord-
nung steht, wird getötet.“
(22: wa-anna man ta�addā �alā māli rafı̄qi-hi wa-huwa �aqı̄d fı̄ �aqı̄d �aw lazima �alā fāh� isha �aw i�tarad� a
ajnabı̄ fı̄ �aqd al-sūqi qutila).

Gegenüber dieser strengen Strafbemessung bei diesen als gesellschaftlich schwer emp-
fundenen Taten orientiert sich die Sanktionsstrategie im Marktbereich nach dem Prinzip
der Schadensabwehr im Kontext mit kompensatorischen Bußen. Die Beurteilung der
strafbaren Handlungen folgt dem gewohnheitsrechtlichen Prinzip der Unterscheidung
zwischen Tatabsicht und erfolgter Tat. Diese Berücksichtigung der Kausalzusammenhän-
ge eines Vergehens zeigt sich in der eindeutigen und gleichzeitigen Nuancierung der vor-
gesehenen Sanktionen:

96 Bei den B. H� ushaysh (Jemen) gelten bezüglich der Zutrittsberechtigung Fremder zu den Märkten un-
terschiedliche Bedingungen (vgl. die Marktordnung von H� ūth, die den Einfluß der Zentralregierung
manifestiert): Für Angehörige fremder Stämme ist der Friedenszustand (h� āl al-salām) die wichtigste
Bedingung, das heißt, daß der Zutritt zum Markt nur solchen Angehörigen fremder Stämme erlaubt
ist, mit denen die B. H� ushaysh friedliche Beziehungen pflegen. Bezüglich des Anreise- und Verkaufs-
rechts von Händlern wird die Mitnahme von Handelsgut gefordert, wodurch der Anreisezweck sicht-
bar wird, Dostal 1985: 329; vgl. derselbe 1996.
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Angriffe durch Steinwurf:

„Und sie haben es gesetzt, wenn jemand einen Stein aufhebt (mit der Absicht damit jemanden zu schla-
gen) muß das Zehnfache (ein Geldbetrag, der von den �ashara festgesetzt wird) geben; und wenn er ihn
geworfen und auch sein Ziel verfehlt hat, muß er das Zwanzigfache geben.“
(23: wa sharat�ū anna �l-h�ajar idhā luqit� anna f ı̄-hi �ashra wa inn ramā bi-hi wa-akht�a�a anna f ı̄-hi
�ishrı¯n).

Bei Attacken mit einem Stock gelten die gleichen Sanktionen wie beim Steinwurf:

„wa-anna shart�  al-�as� ā shart�  al-h� ajar.“

Bei tätlichen Handlungen mit einem Dolch sind strengere Sanktionen vorgesehen:

„Und der Dolch, der gezogen wurde, ohne anzugreifen, verlangt das Zwanzigfache; wenn mit ihm ange-
griffen wurde, wird nach dem Sharı̄�a-Gesetz gerichtet, also das Hundertfache gefordert, zusätzlich wird
ein Stier als Sühneopfer gefordert.“
(24: wa-anna �l-janbı̄ya idhā sullat wa-lā kānat inna fı̄-hā �ishrı̄n wa inn kānat inna fı̄-hā nadhr al-sha-
rı̄�a wa mı̄�a mu�azzar �alā thawr).

Die gleichen Sanktionen gelten für Angriffe mit einem Beil und Gewehr. Zusätzlich
wird der Täter gemäß den Marktregelungen von der Teilnahme am Marktgeschehen aus-
geschlossen und entkleidet, das heißt der Schande preisgegeben:97

(25: wa-anna �l-qafāl �alay-hi mā �alā �l-�aqda min al-shurūt�  fı̄ yawm al-sūq).

Einem Dieb werden die Kopfhaare abrasiert, ein Zeichen der Schande; falls er gestän-
dig ist, wird er geschmäht und ist angehalten, ein Sühneopfer (�aqı̄r, dial. �azı̄r) darzubrin-
gen:

„Und dem Dieb steht das Abrasieren (der Kopfhaare) bevor, gemäß den Rechtsvorschriften. Wenn er die
Tat zugibt, so wird ihm die Darbringung eines Sühneopfers im Marktareal (am Tatort) auferlegt.“
(26: wa-anna al-sāriq inn lah� iqa-hu ātiya inna-mā yuh� laq li-�aqda mudda�ā wa inn sallama anna �alay-
hi al-�azı̄r fı̄ hādhihi �l-dı̄ra).

Schmähungen auf dem Marktareal unterliegen den gleichen Sanktionen, die für den
Fall eines Steinwurfes vorgesehen sind:

„Das Wort, welches zu Lärm oder ähnlichem auf dem Markt führt, wird nach denselben Regelungen wie
für den Steinwurf gerichtet.“
(27: wa-anna �l-kalima �l-khārija allādhı̄ tuh� dith al-hawsha wa-mā ashbah dhālika fı̄ al-sūq anna shar-
t� a shart�  al-h� ajar).

Die gegenwärtigen Marktregeln der einzelnen Stämme differieren naturgemäß von
der eben behandelten alten Marktordnung. Auf dem Markt Rubū� Quraysh, der, wie be-
reits erwähnt, auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Ghāmid und Zahrān einge-
richtet wurde, wird im Fall einer Tötung oder anderer schwerer Vergehen, die Lösung des
Konfliktes den Oberhäuptern beider Konföderationen oder der vom Fall betroffenen

97 Der soziale Symbolgehalt des Bekleidetseins kommt in der Schilderung der folgenden Szene aus den
„Ayyām al-�Arab“ zum Ausdruck. Eine Friedensdelegation der �Abs kommt im Dāh� is-Krieg zu al-H� ā-
rith b. �Awf, dem Shaykh der Dhubyān: „Und sie standen vor ihm und sprachen, während er an einem
Lederbehälter arbeitete: ‚Hast du den H� ārith b. �Awf gesehen?‘ Da antwortete er: ‚Er ist bei seiner Fami-
lie‘ … Da gingen sie ihn suchen, kehrten dann zurück, nachdem er inzwischen seine Kleider angezogen
hatte …“ (Caskel 1930: 41; Bevan 1905: 104, 13 passim).
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Stämme überantwortet. Diese ziehen hierbei je drei rechtsfähige, angesehene Männer
(muslih� ı̄n) aus dem Stamm der Streitpartner für die Vermittlung heran.

Abweichungen gegenüber der Zahrān-Marktregel waren bezüglich einzelner Sanktio-
nen bei den B. �Abdillāh/Ghāmid festzustellen. Wenn auf einem ihrer Märkte ein Mann
einen anderen mit einem Dolch verletzt oder mit einem Stock geschlagen hat, wird er zur
Selbstverletzung angehalten, das heißt, er muß sich öffentlich mit seinem Dolch verletzen
oder mit seinem Stock schlagen, bis er blutet und dabei Folgendes sagen: „nakhaytu wa-lā
nakhaytu“, „ich habe Schaden zugefügt und keinen Schaden hinterlassen“. Im Falle einer
Tötung wird der Täter, sobald er durch die Marktverantwortlichen für schuldig und zur
rechtmäßigen Tötung freigegeben wurde, von den Verwandten des Getöteten oder Markt-
besuchern getötet.

Noch ein weiterer Gesichtspunkt sei hier genannt, der mir im Zusammenhang mit
dem Marktrecht notwendig erscheint, auf ihn hinzuweisen, nämlich die Varianz der
Marktordnung in den verschiedenen Gebieten infolge unterschiedlicher politischer Ent-
wicklungen. Ein Beispiel dafür bietet die von M. Al-Zulfa veröffentlichte Wiedergabe des
Inhalts der Marktordnung von Sūq Ah� ad Rufayda, ein Sonntagmarkt, in �Ası̄r. Nach Al-
Zulfa enthält diese Marktordnung die folgenden Bestimmungen:98

“1. The market is located in Dhu�ay territory.
2. Markets will be held every sunday.
3. The security of market is Dhu�ay responsibility.
4. Those who come to the market are secure within Dhu�ay territory (both while coming to and leaving

the market).
5. Those who draw their daggers in the market will be fined 5 Riyāls.
6. Those who test their rifles purchased in the market away from the area designated for this purpose

will be fined 2 Riyāls, and the broker (dallāl) will be forbidden from operating in the market any
more.

7. Persons ordered to attend the Amı̄r’s court for any illegal action will be fined 2 Riyāl if they refuse to
do so.

8. Those caught stealing in the market will be brought before the Amı̄r who will decide the fine payable.
The fine so collected will be paid, half to the person who suffered the theft and the half will be shared
between the Amı̄r and the protector of the Market (H� āmi �l-Sūq).

9. Those who use different weights and measures from those permitted by the market committee will be
forbidden to sell or to buy in the market. In addition, they will be fined five Riyāl.

10. Those who refuse to use the standard market measures (midd al-sūq) for coffee sellers, grain dealers,
etc. will be fined 10 Riyāl.

11. Those who load their riffles in the market will be fined 10 Riyāl and those who fire in the markets,
even without injuring anybody, will be fined 20 Riyāl.

12. Those who hit or attack anyone with stones or sticks will be fined 5 Riyāl.
13. On the case of those severely wounded, it is the Amı̄r and the four protectors of the market from

Dhu�ay who decide the fine and settle the quarrel.
14. Those who call others abusive names or „You liar“ in the market will be fined 5 Riyāl.
15. Those who use some wounding expression to another person which might detract from his reputation

will be reported for judgement to the Amı̄r.”

�Ası̄r ist ein Gebiet mit einer bewegten historischen Vergangenheit, die durch den
Herrschaftsanspruch einerseits lokaler politischer Kräfte, wie der al-Madh� amı̄ und B.
Mughayd, andererseits durch die eindringenden Osmanen und Wahhabiten bestimmt
wurde. Diese Auseinandersetzungen konnte schließlich seit 1920 die Āl Sa�ūd-Dynastie

98 Al-Zulfa 1982: 91 f., Dokument 2, Seite 87.
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für sich entscheiden. Daher artikuliert sich in den Bestimmungen dieser �ası̄rischen
Marktordnung der Einfluß der staatlichen Zentralmacht. Gegenüber den zahrānitischen
Marktordnungen entfällt daher der Geltungsanspruch der tribalen Souveränität, wie er in
den Bestimmungen bezüglich des Zugangs Fremder zum Ausdruck kommt. Obgleich der
Stamm Dhu�ay für den Marktfrieden verantwortlich ist, wird die Ahndung gravierender
Vergehen gegen die Sicherheit an den Amı̄r überantwortet; den Verantwortlichen für den
Markt sind die spezifischen Vergehen gegen die Bestimmungen für die Einhaltung der
Maße und Gewichte und andere leichte Taten überantwortet. Körperliche Strafen sind
durch Geldstrafen ersetzt und Darbringung von Sühneopfern abgeschafft. In Überein-
stimmung mit dem Sharı̄�a-Recht ist bei Tötungshandlungen das Bezahlen des Blutgeldes
(diya) vorgeschrieben, so muß z. B. jemand der seinen Weggefährten auf dem Markt tötet,
den vierfachen Betrag des Blutgeldes leisten. Alles in Allem spiegelt diese Marktordnung
einen Übergang zwischen tribaler und staatlichen Rechtsauffassungen wider.

Zusammenfassung

Gegenüber dem Dokument A ist das Inventar der Sanktionen vielfältiger, denn neben
ökonomischen und physischen Sanktionen vermerken wir den Usus psychische Sanktionen
zu verhängen.

An ökonomischen Sanktionen dominieren Geldstrafen, aus dem Kontext geht nicht
hervor, ob es sich im Einzelfall um die Anzahl der Sühnetiere oder um eine Geldeinheit
(Riyāl) handelt. Aus diesem Grund wird nur die im Text genannte Einheit angeführt.

Bei tätlichen Handlungen wird zwischen Absichts- und eigentlichen Tathandlungen un-
terschieden:
– Ergreifen eines Steines mit dem Vorhaben, ihn zu werfen: 10
– Werfen eines Steines: 20
– die gleichen Strafbemessungen gelten bezüglich des Gebrauchs eines Stockes
– Ziehen eines Dolches, Ergreifen eines Beils und Anlegen eines Gewehres wird mit 20

bestraft; die Strafe für den Gebrauch dieser Waffen ist mit 100 festgelegt und mit psy-
chischen Sanktionen belegt.

Psychische Sanktionen umfassen: Abrasieren des Kopfhaares eines Diebes verbunden
mit Beschimpfungen. Durch diese für den Täter entehrenden Sanktionen wird ihm zu-
sätzlich zu den ökonomischen Strafen ein öffentlicher Verweis erteilt. Ausschluß von dem
Marktgeschehen am Markttag.

Physische Sanktionen: Todesstrafe bei Beraubung eines Schutzbefohlenen, bei Angrif-
fen auf einen Fremden auf dem Marktplatz, der unter dem Schutz der Marktaufsichtsin-
stanz steht und bei Ehebruch während der Zeit des Marktfriedens.

Diese Gegenüberstellung hat uns auf der Basis der verfügbaren schriftlichen Doku-
mente einen Einblick in das Spektrum rechtlichen Denkens tribaler Gesellschaften im Er-
hebungsgebiet gewährt. Auf der einen Seite steht der allgemeine Geltungsanspruch der
sozialen Normen, auf der anderen Seite sind es konkrete Bestimmungen, die den Markt-
frieden sichern sollen. Beiden Dokumenten ist der Sachverhalt gemeinsam, daß sie keine
Zusammenfassungen von Möglichkeiten widerrechtlicher Handlungen wiedergeben, son-
dern konkret aus der Erfahrung schöpfen und somit das Spektrum von Konflikten in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit projizieren.
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3.5.5. Zusätzliche Daten. Ein Mosaik der erhobenen Rechtswirklichkeit

Es war sicherlich nicht zu erwarten, daß die vorgestellten beiden Dokumente die ge-
gebene Ganzheit der gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen und des Rechtsbrauchtums
enthalten. Die nun im folgenden präsentierten erhobenen Daten sollen die bereits gewonnen
Einsichten ergänzen. Nach einführenden Sachverhalten über die Entscheidungsebenen, ter-
minologischen Unterscheidungen über den Begriff „Schiedsspruch“, über Einleitung des
Schiedsverfahrens und der Sanktionsarten, möchte ich die Regelungen bezüglich des Schut-
zes des Lebens der Stammesmitglieder darlegen. Ich will ferner zeigen, welche Bestim-
mungen sich aus der tribalen Souverenitätskonzeption entwickelt haben und welche Maß-
nahmen zum Schutz des Gemeineigentums der Haushaltsgemeinschaften ausgebildet wur-
den. Zum Schluß sollen die Daten bezüglich des Erbrechtes vorgelegt werden.

3.5.5.1. Der Schiedsspruch

Ich beginne mit den Entscheidungsebenen, die naturgemäß korrespondierend mit der
politischen Organisationsstruktur gedacht werden müssen. Dementsprechend sind zwei
Vermittlungsinstanzen gegeben: 1. auf der Ebene der Siedlungen und 2. auf der Ebene des
Stammesverbandes bzw. der Stammeskonföderation.

Auf der ersteren liegt das Schiedsverfahren bei den Ortsvorstehern (�arı̄f, shaykh al-
qarı̄ya), dem der Dorfrat (majlis al-�umanā) zur Verfügung steht und schließlich die Ver-
sammlung der wehrfähigen Männer, die jeden Freitag nach dem Gebet zusammentritt
und über alle die Gemeinde betreffenden Probleme berät und Entscheidungen, wie z. B.
über die Nutzung des H� imā-Areals trifft. Von den Vertretern des Siedlungsverbandes wer-
den Konflikte zwischen den Bewohnern, Erbstreitigkeiten und Eigentumsdelikte (Dieb-
stahl u. a.) verhandelt.

Auf dem Niveau des Stammesverbandes fungiert der Shaykh al-Qabı̄la oder Shaykh al-
Shaml als legale Autorität; ihm zur Seite steht der Rat der Ältesten (majlis al-khawāmis)
und schließlich auch die Stammesversammlung (mashūra). Vor dem Shaykh al-Qabı̄la
werden in erster Linie solche Streitfälle vorgebracht, in denen eine der Streitparteien Be-
rufung gegen den Schiedsspruch des �Arı̄f eingelegt hat, ferner alle komplizierteren Fälle
und Schwerverbrechen, wie z. B. Mord, ebenso fallen in seine Kompetenz die Regelung in-
ter-tribaler Konflikte.

Die Bezeichnung „h� ukm“ für den Schiedsspruch ist allgemein verbreitet, doch ließen
sich im Sprachgebrauch andere Termini feststellen, die kognitiv die Vorstellung von
rechtlich erfahrener Genugtuung durch ein normativ bestimmtes Urteil entschlüsseln:
– fas� l, Entscheidung (Balshaham/Ghāmid)
– fard�  al-h� aqq, Pflicht der Gerechtigkeit (al-Rifā�a/Ghāmid)
– khalās� , Begleichung (B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr)
– khātima, Abschluß, Ergebnis (B. �Abdillāh/Ghāmid, Balkhazmar)
– jazā�, Vergeltung (al-Marāhiba)

Die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens setzt voraus, daß die geschädigte Partei
öffentlich Anklage erhebt. Die unabdingbare legale Vorbestimmung wird aus dem folgen-
den Zitat (Dokument B) deutlich:

„Und der Angegriffene wird aufgefordert laut gegen den Gegner auszusagen“ (wa-yuqawwim al-nāqı̄ �alā
�l-khā�ib) …“. Wenn er aufsteht (das heißt öffentlich anzeigt) bekommt er sein Recht durch Allāh und wenn er



70 Gesellschaft

es nicht tut, so wird er (der Beschuldigte) von der Tat gelöst (befreit) und es gibt nichts gegen ihn am Markt-
tag (das heißt er kann sich am Marktgeschehen beteiligen).“ (fa-inn qāma li-h� aqq Allāh wa-illā fa-�alay-hi
al-tajarrud wa-lā fı̄-hi shilla fı̄ yawm al-sūq).

Eine Information von den B. �Abdillāh/Ghāmid (al-Kibisa) deutet darauf hin, daß man
bei öffentlichen Anklageerhebungen in Fällen schwerwiegender Ehrverletzungen einen
Schandpfahl (lā�im) aufgestellt hat, wobei die Verwandten des Geschädigten einen �ard� a-
Tanz aufgeführt haben. Tänze in Zusammenhang mit legalen Prozeduren sind keine Sel-
tenheit; in diesem konkreten Fall symbolisieren sie den Wunsch auf die baldige Wieder-
herstellung der Ehre.99

Bei der Ermittlung des Tatbestandes zieht man Zeugen (shāhid/shuhūd) heran, für die
Überprüfung eines Verdachts wird die Eidesleistung (yamı̄n, qasam) gefordert. Ein wich-
tiges Element im Schlichtungsverfahren – und darüber hinaus im Bereich der gesamten
Rechtspflege – repräsentieren die Bürgen (d� amı̄n/d� umanā), sie garantieren die Erfüllung
der durch einen Schiedsspruch festgelegten Verpflichtungen.

Die Angaben über die Sanktionen ergänzen das bisher aus den Dokumenten ermittel-
te Inventar. An neuen Strafarten kommen der Boykott, die Verstoßung aus der Gemein-
schaft und verschiedene Praktiken körperlicher Strafen u. a. hinzu.
1. Ökonomische Strafen:
– kompensatorische Bußen (ridama, bei den Āl Muqbil/Zahrān: sadād li-�l-zulm), die zu-

sätzlich zum Schadensausgleich zu leisten sind.
– Geldbußen, die an die Dorfkassa (s� andūq al-jamā�) abzuliefern sind (Balkhazmar, B.

eH� assan).
– Darbringung von Sühneopfern (�aqı̄r, lok. �azı̄r bei den Alqām al-Hawl: madkhal), die

Tiere müssen wie bereits erwähnt von fehlerlosem Wuchs sein und dürfen nicht von
schwarzer Farbe sein (Thaqı̄f, Zuhrān/Ghāmid, B. Bishı̄r, B. Khurays� , Balkhazmar, B.
H� assan, Balshaham/Shumrān, B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. H� urayra/Baydhān,
Āl Muqbil/Zahrān, Alqām al-Hawl).

2. Psychische Strafen:
– Der Boykott des Täters (muqāt� a�a: bei B. Sulaym, Balkhazmar, B. H� assan, B. �Abdil-

lāh/Ghāmid; tabrı̄z: bei Balshaham/Shumrān, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r). Der
Täter wird solange von allen öffentlichen Angelegenheiten ausgeschlossen, bis er vor
der Dorfgemeinschaft Reue zeigt. Diese soziale Isolierung bezieht sich auf das gemein-
same Gebet am Freitag, auf den Tauschverkehr und Zeremonien, die mit den rites des
passages verbunden sind. Allerdings darf er in der Moschee seine Gebete verrichten
und sich mit Wasser versorgen.

3. Physische Strafen:
– Dem Tode verfällt ein Mörder, ein Verräter, Ehebrecher/in und Notzuchtsverbrecher.

An weiteren körperlichen Strafen sind zu nennen:
– das Schlagen des Täters mit einem Dolch auf dessen Brust und Kopf (B. Bishı̄r, al-Zuh-

rān/Ghāmid, B. Fahm/Daws, B. �Isā).

99 Zu Schandpfählen siehe Anm. 17. Über die Bedeutung von Tänzen im Rechtsleben siehe Pospisil
1974: 93; bei den B. Shihir wird beim namesake-Ritual ein ard� a-Tanz aufgeführt Aloshban 1987: 321
passim.
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– Prügel
– Selbstverletzung (B. �Abdillāh/Ghāmid, siehe 5. 3.)100

– Anlegen eines eisernen Halsbandes (h� elqa/h� alaq), das sich im Besitz des Shaykhs be-
findet. Der Gefangene (sajı̄n) wird an dem ihm umgelegten Halsband entweder an ei-
nem Türstock des Shaykh-Hauses oder an einem Baum auf einer öffentlich sichtbaren
Stelle angekettet.

4. Soziale Strafe:
– Die Verstoßung, das heißt der zwangsweise Austritt aus dem Rechtsbereich der eige-

nen sozialen Gruppe (tasqı̄t� : B. H� urayra/Baydhān; masqı̄t� : Thaqı̄f, Balah� mar, B. �Isā,
al-Marāhiba, B. Bishir; h� ijra: Balkhazmar). Nur ein durch Wiederholungstaten als so-
zial unerträglich empfundener Täter wird auf Beschluß des Stammesoberhauptes aus
der Gemeinschaft ausgeschlossen und muß mit seiner Familie das Stammesgebiet ver-
lassen. Der Ausschluß wird auf einem Markt öffentlich verkündigt.

3.5.5.2. Sicherung der Rechtsgüter

I. Schutz des Lebens
a) Blutrache versus Blutgeld

Wenn man an die normativen Implikationen der bisher dargelegten Regelungen, wie sie
aus den erläuterten Dokumenten und angeführten Daten ersichtlich sind, denkt, wird klar, in
welchem Ausmaß die Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts, das heißt die Sicherung
des Lebens der Gesellschaftsmitglieder, für das Rechtsleben bestimmend ist. Diesem Aspekt
folgend, möchte ich ein Thema aufgreifen, um eine aus dem Gewohnheitsrecht erschließbare
kognitive Seite, nämlich die moralische Urteilsfähigkeit herauszustellen. Die zu behandelnde
Thematik knüpft an einem für tribale Gesellschaften immanent wichtigen Problem an, näm-
lich, geeignete Verfahren zu entwickeln, um die ungezügelte Racheausübung zu beschränken.
Mit anderen Worten: den Ausgangspunkt für die folgende Betrachtung bildet der Tatbestand
eines Tötungsdeliktes und seine rechtlichen Konsequenzen.

Zuvor muß jedoch das Phänomen der Rache (thā�r) und sein sozialer Stellenwert in der
arabischen Gesellschaft geklärt werden.101 Anthropologische Interpretationen der Vergel-
tung als ein Mittel zur Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts übersehen das kul-
turelle Eingebettetsein dieser Praxis.102 In der alt-arabischen Dichtung wird der enge Zu-
sammenhang zwischen Rache und Heilung (shifā�) akzentuiert, wie dies der Passus in den
al-Mufad� d� alı̄yāt anklingen läßt:

„ihr Blut ist Heilung“ (fa-dimā�u-hum shifā�an).103

Noch deutlicher wird dieser Sachverhalt bei Zuhayr b. Abı̄ Sulmā al-Muzanı̄ unterstrichen:

„und wenn sie getötet werden, wird durch ihr Blut geheilt“ (wa-in yaqtalū fa-yushtafā bi-dimā�i-him).104

100 Eine ähnliche Praxis wird von den B. Shihir berichtet, dort als ‚thawar‘ bezeichnet, Aloshban 1987:
295.

101 Procksch 1899: 5, n. 4 weist darauf hin, daß thā�r auch als Synonym für Krieg gebraucht wird.
102 cf. Schott 1970: 148 passim.
103 Lyall 1921: 152.
104 Ahlwardt 1870: 14.
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Im Kontext von Blutrache scheint in der Gedankenwelt der alt-arabischen Ge-
sellschaft mit dem Begriff „Heilung“ die seelische Genesung thematisiert worden zu
sein:

„Meine Seele war durch eine Tötung (Racheausübung) genesen.“ (mā shafā nafsiya �l-qat� lu).105

Was das Wort „Heilung“ auch immer implizieren mag, es könnte auf das ursprüngliche
Konzept der Rache verweisen und damit, bei aller gebotenen Vorsicht, auch ihre soziale
Signifikanz in der arabischen Gesellschaft erklären. Aber bereits aus der Zeit der frühen
Dichtung verfügen wir über Zeugnisse für eine kritische Auseinandersetzung mit den
Folgeerscheinungen der Racheausübung; sie werden offensichtlich durch die Praxis des
angestrebten Ausgleichs in Form des Blutgeldes (diya, �aql).106 Bei Nabigha al-Dhubyani
wird auf die Einleitung eines Verhandlungsverfahrens durch Vertreter der Verwandt-
schaftsgruppe des Täters hingewiesen:

„ich fordere dich auf, das Blutgeld in vollem Umfang anzunehmen.“ (ad�ū-ka li- �l-�aqli wāfiyan).107

Dennoch konnte es geschehen, daß man der Rache nachkam, obwohl die Blutgeldzah-
lung erfüllt worden war. Ein solcher Fall wird berichtet:

„Als die Rosse der Fürsten Qays von �Abs und H� udayfa von Dhubyān um die Wette liefen, betrog H� uday-
fa seinen Rivalen und erreichte so, daß sein Pferd siegte. Im Zorn darüber erschlug Qays einen Bruder seines
Gegners, sandte ihm dann aber 100 Kamele als Wehrgeld, die H� udayfa auch annahm. Schließlich erwachte
in diesem die Rachgier, und er tötete einen Bruder des Qays.“108

Damit berühren wir den Kernpunkt unseres Themas: Racheausübung versus Aus-
gleich durch Leisten des Blutgeldes; das heißt konkret die Frage, welche rechtlichen Ver-
fahrensweisen für die Durchsetzung der Forderung nach einem Ausgleich vorgesehen
sind?

Zunächst möchte ich die situativen Bedingungen erläutern, die nach der Entdeckung
eines Tötungsdeliktes gegeben sind, wobei wir unterscheiden müssen, ob der Täter iden-
tifiziert oder ob nur ein Tatverdächtiger bekannt ist. Im letzteren Fall wird dieser einem
Schiedsspruchverfahren in einer Stammesversammlung (mashūra) unter der Leitung des
Stammesoberhauptes zugeführt. Wird nach Anwendung der bereits geschilderten Rechts-
mittel (Zeugen, Eidesleistung) der Tatverdächtige für schuldig befunden, wird die Todes-
strafe ausgesprochen. Die wehrfähigen Männer (ahl al-h� irāb) sind angehalten, das Urteil,
eine rechtmäßige Tötung (qat� l bi �l-h� aqq) zu vollstrecken. Eine solche Autonomisierung
des Stammesverbandes durchbricht die alt-arabische Tradition, derzufolge der bekannte

105 Bravmann 1972: 319; vgl. den Hinweis auf die religiöse Dimension: „In der Gestalt eines Vogels, der
hāma oder s� adā entsteigt die Seele dem Haupte des Toten und rief: Gebt mir zu trinken, nämlich das Blut
des Mörders.“ Procksch 1899: 42.

106 Procksch 1899: 52, n. 1 verweist auf die unterschiedliche Bedeutung der beiden Termini für Sühne-
geld, �aql und diya. „Das erste Wort bezeichnet mehr die Sache selbst, das zweite mehr die Summe.“ Über
die Höhe des Blutgeldes bei nordarabischen Beduinen siehe Henninger 1943: 60 ff.; zur Berechnung
von Schadensausgleich inkl. Blutgeld cf. Gräf 1952: 109 ff.

107 Ahlwardt 1870: 15, 8; war man sich im Unklaren darüber, ob man auf Blutgeldverhandlungen einge-
hen soll, bediente man sich der Orakelpfeile. Zum Auslosungsmodus im vor-islamischen Mekka durch
Orakelpfeile vgl. Procksch 1899: 50.

108 Procksch 1899: 62; das gl. auch Jacob 1897a: 146.
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Täter von der Gemeinschaft (Stammesverband, Verwandtschaftsgruppe, Familie) gefes-
selt dem Bluträcher bzw. dessen Verwandtschaftsgruppe übergeben wurde.109

Gehen wir nun davon aus, daß der Täter bekannt ist. Welche Mittel sind für eine Lö-
sung dieses Konfliktes, die sich an dem Konsens der Gesellschaftsmitglieder orientiert,
gegeben? Nach der Entdeckung der Tat und Bestattung des Getöteten gibt es einen kriti-
schen Moment: die Verwandtschaftsgruppe des Getöteten hat grundsätzlich das Recht
zum Vollzug der Blutrache, wenn sie seiner habhaft werden kann. Um sich vor diesem Zu-
griff zu schützen, muß der Täter zu einem andern Stamm flüchten und um Schutz bit-
ten.110 Die Formel des Flüchtlings (muqill) lautet: „ich stelle mich in Euren Schutz“ (anā
ussid wajhu-kum). Ist der Stamm willens, diesem Schutzgesuch zu entsprechen, wird dem
Täter eine Frist gestellt, innerhalb der er eine Schlichtung seines Falles erreichen muß.
Wenn nach Ablauf dieser Frist kein Ausgleich erzielt werden konnte, muß der Täter und
seine Familie das Gebiet des schutzgewährenden Stammes verlassen. Auf diese Weise ist
der Täter der Rache entzogen und seine Verwandten oder tribale Funktionäre sind in der
Lage, mit der Familie des Getöteten Verhandlungen über das Blutgeld zu führen. Der Er-
folg dieser Verhandlungen ist ausschließlich von dem Willen der geschädigten Verwandt-
schaftsgruppe abhängig. Aus bestimmten motivationalen Bedingungen können diese Ver-
handlungen verschleppt werden, wodurch die Gefahr einer Racheausübung gegeben sein
kann, die nur mehr von der Gesellschaft zu kontrollieren ist. Welche Verfahrensweisen
stehen daher dem Täter und seiner Verwandtschaftsgruppe zur Verfügung, einen Aus-
gleich mit der geschädigten Familie zu erzwingen? Handlungsstrategisch gesehen stehen
ihm zwei Verfahren offen, die naturgemäß normativ eingebunden sind:

1. Die Bitte um Verzeihung (t� alab al-�afw): Der Täter kehrt aus dem Asyl, begleitet vom
Shaykh und rechtsfähigen Stammesmitgliedern, zurück und begibt sich zum Grab des
Getöteten, auf das er sich niederläßt. Durch diesen Akt gilt er als mah� ram, als unver-
letzlich und die Verwandtschaftsgruppe des Getöteten steht von diesem Zeitpunkt an
unter dem Druck der öffentlichen Meinung einem Ausgleich zuzustimmen. In der Re-
gel wird von einem Vermittler für die nun aufgenommenen neuen Verhandlungen eine
Aussetzung des Streites (�at�wa, Waffenstillstand) für eine festgesetzte Zeit vereinbart,
wodurch der Täter von Racheaktionen geschützt ist.111 Wenn nach Ablauf der Frist
keine Vereinbarung über das Blutgeld erzielt wurde, wird der Täter mit seiner Familie
aus der Stammesgemeinschaft ausgestoßen und muß seine Heimat verlassen.

2. Die Bitte um Vergebung (t� alab al-samāh� ), bei den Balshaham/Shumrān: Der Täter
kehrt wie oben geschildert, in Begleitung von Stammesmitgliedern aus dem Asyl zu-
rück, läßt sich aber in der Nähe des Wohnhauses der geschädigten Familie nieder. Um
diese zur Übernahme einer Beschützerfunktion zu bewegen und damit die Pardonisie-
rung einzuleiten, legt er vor dem Haus des Getöteten die Kleider seiner jüngsten Kin-

109 cf. Bravmann 1972: 332 f. “The person convicted of a crime (especially of the crime of homicide) is, ac-
cording to early Arab consuetudinary law, surrendered by the community, even by his own kin, to the
rightful avengers of the crime, so that they may ‘lead’ him away in order to kill him. But this act of ‘sur-
rendering’ the criminal (to the avengers so that they may ‘lead’ him away) is necessarily preceeded by the
criminal’s ‘being bound (with strapes)’ (‘being laid in fetters’).”

110 Zur Schutzgewährung von Mördern in der alt-arabischen Gesellschaft vgl. Procksch 1899: 11 passim.
111 Zur Bedeutung des Begriffes �at�wa im nordarabischen Beduinenrecht siehe Gräf 1952: 79 ff.
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der nieder. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung und normativen Präskriptio-
nen folgend, wird ein Zustand initiiert, in welchem der Täter und seine Familienmit-
glieder unangetastet bleiben. Danach trachtet der Täter, in Frauenkleider gehüllt, in
das Haus des Getöteten zu gelangen; dort versucht er, an den Brüsten der Mutter oder
Schwester des Getöteten symbolisch zu saugen, wodurch seine Tat als vergeben aner-
kannt wird.112 Der Täter gilt als adoptiert (ibn mutabarin) und kann sogar Erbansprü-
che geltend machen. Ihm diese symbolische Geste zu verwehren wird als Schande an-
geprangert.

In beiden Fällen ist eine konsensuelle Willensbildung zur Friedensstiftung seitens der
Gemeinschaft die unabdingbare Voraussetzung für die Lösung des Konfliktes: Der Täter
wird vom Zeitpunkt des Übertrittes der Grenzen seines Stammes bis zur Siedlung des Ge-
töteten von wehrfähigen Stammesmitgliedern unter der Führung des Shaykhs begleitet,
die ihm Schutz garantieren. Das Sich-Niederlassen auf dem Grab des Getöteten oder die
Niederlegung der Kleider seiner jüngsten Kinder erweisen sich als wirksame Mittel, den
Täter und seine Familie bis zur Konfliktlösung zu schützen. Dafür lege ich zwei Beispiele
vor:

1. „Der Dichter Hammad suchte Schutz am Grabe des Vaters seines Feindes, und seine Erwartungen
wurden nicht getäuscht. Ebenso floh der Dichter Kumait vor dem herrschenden Khalifen zum Grabe
eines verstorbenen Gliedes der Dynastie, und auch ihm sagte der Khalif schließlich dauernde Sicher-
heit zu, obwohl er sein Todfeind war;“ 113

2. „Das Grab Marwāns war die Zuflucht �Uqaibils vor der Verfolgung des Haggag … Farazdaq nahm sich
eines jeden an, der zu dem Grab seines Vaters flüchtete, und fühlte sich verpflichtet, dessen Sache so zu
führen als wäre es seine eigene Sache“.114

Das Entkleiden der Kinder – als symbolische Handlung für die Bitte um Gnade, das
Anlegen von Frauenkleidern und Eindringen in das Haus der potentiellen Bluträcher zäh-
len zu den vielen angewandten Praktiken um Schutzgewährung, die auch an alt-arabi-
sches Rechtsbrauchtum erinnern.115

112 Bei den B. Shihir ist es im gleichen Fall (t� alab al-rah� ma) üblich, die Brust der Mutter des Getöteten zu
berühren oder ihre Hand zu küssen (Aloshban 1987: 300).

113 Procksch 1899: 46.
114 Wellhausen 1897: 184.
115 Bei nordarabischen Beduinen betritt im Procedere der Versöhnung der Mörder die Frauenabteilung

des Zeltes der Familie des Ermordeten, „legt (zum Zeichen der Reue) seinen Mantel über den Kopf und
umarmt ein Kind des Ermordeten aus Furcht vor der Rache“, Gräf 1952: 84. Über den ähnlichen
Rechtsbrauch im alten Arabien schreibt Wellhausen 1897: 194: „Durch Berührung dessen, was dem Pa-
tron heilig ist, schleicht er sich in seine Gemeinschaft ein (taqarrub) und macht sich unverletzlich (tahar-
rum). Mit Vorliebe werden von dem Schutzflehenden die Weiber und Kinder des Hauses angegangen, die
weichherziger sind und die Folgen weniger vorsichtig erwägen; sie nehmen ihn ins Zelt auf und verpflich-
ten dadurch den Mann zu seinem Schutz.“
Zum Anlegen von Frauenkleidern zum Schutz in der alt-arabischen Gesellschaft vgl. Procksch 1899:
31 f.: „Er hatte einen Vetter getötet, der ihm wegen seiner Tändeleien mit seiner Schwester nachgestellt
hatte. Dann ward er flüchtig, er begab sich zu seiner Base (bint �ammin) und verbarg sich bei ihr. Es ist
bedeutsam, daß sie ihm nicht offenes Asylrecht gewähren kann, sondern ihn in Frauenkleider stecken
muß, damit ihn die verfolgenden Bluträcher nicht erkennen. Den Stammesfremden hätte sie vor seiner
Familie offen schützen können, den Verwandtenmörder nicht.“
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b) Schutz der Handwerker

Aus dem Souveränitätsanspruch des Stammesverbandes über sein Territorium mußten
gewohnheitsrechtliche Bestimmungen den Aufenthalt und die Durchreise von Stammes-
fremden regeln, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Unter diesem Aspekt verdienen jene
Regelungen unsere Beachtung, die die Tätigkeit von Handwerkern in solchen Stammes-
gebieten garantieren, die über kein bestimmtes, aber ökonomisch wichtiges Potential ver-
fügen, wie z. B. Tischler oder Schmiede.116 Am Beispiel der Schmiede sollen diese Regelungen
veranschaulicht werden. Diese Bestimmungen vermitteln einen Einblick, unter welchen le-
galen Bedingungen eine Gemeinschaft (Stamm, Siedlung) sich die Tätigkeit wirtschaftlich
notwendiger Handwerker sichert.

Gewohnheitsrechtlich werden die Bedingungen für den Aufenthalt in Stammesgebie-
ten durch das mujawāz-Verhältnis und das jār-Verhältnis spezifiziert. Den Unterschied
zwischen beiden bestimmen eine soziale und eine zeitliche Dimension. Die erstere betrifft
den Umfang jener Stammesmitglieder, die die Schutzgarantien über einen Schmied über-
nehmen; die zeitliche Dimension bezieht sich auf die rechtliche Regelung der Aufenthalts-
dauer im Stammesgebiet.

Das mujawāz-Verhältnis läßt sich durch folgende Merkmale charakterisieren: Ein
rechtsfähiges Stammesmitglied übernimmt die Schutzgarantien für den Schmied, der mu-
stajawiz, das heißt, einer der um Schutz nachsucht, genannt wird. Gewöhnlich fällt dieser
Aufenthalt in eine Erntezeit, in der eine vermehrte Nachfrage nach Geräten und Repara-
turen naturgemäß gegeben ist. Mit anderen Worten: die Schutzgarantien gelten nur für
die Dauer der Ernte. Der Schmied tauscht seine Produkte gegen Naturalien, auch die Re-
paraturen werden ihm auf diese Weise abgegolten; durch Mithilfe bei der Ernte verschafft
er sich eine zusätzliche Einnahme. In der Regel geht der Schmied alleine, also ohne Fami-
lienmitglieder dieser Tätigkeit als Wanderhandwerker nach.

Demgegenüber verschieben sich beim jār-Verhältnis beide Dimensionen: in der sozia-
len übernimmt nun eine Dorfgemeinschaft die Schutzgarantien; zeitlich gilt dieses
Schutzverhältnis unbefristet. Das dafür notwendige Rechtsverfahren vollzieht sich nach
folgendem Muster:
1. Gewährung eines befristeten Aufenthalts in beiderseitigem Einverständnis und
2. Erteilung der unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung seitens der Dorfgemeinschaft.

Der Einleitung dieses Verfahrens gehen Kontakte zwischen Angehörigen einer Sied-
lung und einem Schmied voraus, um sich über die gegenseitigen Erwartungen zu orien-
tieren. Wenn beide Parteien eine Übereinkunft über ihre Anliegen erzielt haben und ein
Protektor gefunden worden ist, wird die erste Phase eröffnet. Ein rechtsfähiger Mann
der Dorfgemeinschaft übernimmt die Schutzgarantien für den Schmied und seine Fami-
lie auf die Dauer von 2 bis 3 Monaten. Dieses Verhältnis inkludiert Unterkunft und Er-
nährung. Der Schmied hat den legalen Status eines „qat� ı̄r“, eines Schützlings inne. Das
weitere Prozedere sieht folgende Schritte vor: Falls der Schmied sich für einen unbefri-
steten Aufenthalt in der Siedlungsgemeinschaft entscheidet, ersucht er seinen Protektor,
diesen Wunsch der wöchentlich jeweils am Freitag stattfindenden Dorfversammlung, die
vom Dorfvorsteher geleitet wird, zu unterbreiten. Wenn diese Versammlung ihre Zustim-
mung erteilt, tritt das eigentliche jār-Verhältnis in Kraft, für den Schutz des Schmiedes,

116 vgl. die Karten von Dostal und Gingrich in Dostal 1983c: 52, 58.
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der nun mustajı̄r genannt wird, und seiner Familie bürgt nun die Dorfgemeinschaft. In-
teressant sind die ökonomischen Implikationen, die aus diesem jār-Verhältnis resultie-
ren: die Dorfgemeinschaft sorgt für eine Werkstätte und Behausung, ferner sind alle
Haushaltsgemeinschaften verpflichtet, einen regelmäßigen Ernteanteil dem Schmied zu
übergeben. Diese Abgaben (ma�ūna) sind als eine Art Vorschußzahlungen für die Tätig-
keiten des Schmiedes gedacht, denn dieser ist verpflichtet, kostenlos die gewünschten
Erzeugnisse herzustellen. In diesem reziproken Tauschmodus bringt der Schmied seine
Arbeitskraft und Produkte gegen die Vorschußleistungen (Naturalien) der Haushaltsge-
meinschaften ein. Entscheidend für die wirtschaftliche Absicherung des Schmiedes er-
weist sich der Sachverhalt, daß ihm seitens der Schutzgemeinschaft keinerlei Beschrän-
kungen bezüglich des Produktionsumfanges auferlegt sind, das heißt, er kann nach Be-
friedigung der Bedürfnisse der Haushaltsgemeinschaften ein Mehr erzeugen und auf den
Wochenmärkten der Nachbarschaft anbieten. Was die Dauer dieses Schutzverhältnisses
betrifft, kann es die Grundlage für die Entwicklung einer dauernden Siedlung von
Schmieden bilden, wie z. B. in Biljurshı̄, andererseits kann es aus persönlichen Gründen
aufgelöst werden. So war Ah� mad b. Mus� lih�  als Schmied 31 Jahre lang in al-Na�āsh tätig.
Der Tod seines Vaters bewog ihn nach �Umrān zurückzukehren, um dort das väterliche
Erbe anzutreten.

c) Schutz der Durchreisenden

Der tribale Souveränitätsanspruch impliziert unter dem Aspekt der inter-tribalen Be-
ziehungen Vorkehrungen für den Schutz durchreisender Stammesfremder. Die Institution
des Reisebegleiters erfüllt diese Funktion. Gegen ein Entgelt und vorhergehende Absprache
der Reiseroute schützt der Reisebegleiter das Leben und Gut des Fremdlings gegen seine
Stammesgenossen; er ist zur Schadenswiedergutmachung bei verlorenem Gut und bei Ver-
letzung seines Schützlings verpflichtet. Wir finden folgende Termini für den Reisebegleiter:
– rafı̄q ( Thaqı̄f);
– khāwı̄ (B. Bishı̄r, B. �Adwān, Balkhazmar, B. H� assan, Balshaham/Shumrān, Balsha-

ham/Ghāmid, B. �Abdillāh/Ghāmid, al-Rifā�a/Ghāmid);
– sadı̄d (B. Fahm/Daws, B. �Abdillāh, B. �Amr, B. H� urayra/Baydhān, B. �Isā, al-Marā-

hiba).117

d) Bündnispartnerschaft

Für die Regelung von intra- aber auch inter-tribalen Konflikten kommt der Bündnis-
partnerschaft (h� ilf; muqābila: Balshaham/Shumrān, Balshaham/Ghāmid, B. �Abdillāh/
Ghāmid, B. Kabı̄r) große Bedeutung zu.118 Die vertraglich gebundenen Partner (h� alı̄f, qabı̄l)
verpflichten sich zu gegenseitiger Unterstützung in der Verfolgung der Interessen des Part-
ners im eigenen Stammesverband. Dieses auf dem Prinzip der Reziprozität begründete
Rechtsverhältnis kann das Aufkommen von Konflikten verhindern, indem jeder der beiden
Bündnispartner seinen Einfluß in der eigenen Gruppe als Vermittler geltend macht. Sie si-
chern sich daher gegenseitig das freie Geleit.

117 Die gleiche Bezeichnung ist von B. Shihir belegt (Aloshban 1987: 288).
118 Zur h� alı̄f-Institution im Jemen siehe Dostal 1990a: 194, 206 f.
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e) Lösung inter-tribaler Streitigkeiten

Friedensverhandlungen werden durch neutrale Vermittler (fara�) herbeigeführt. Der Mo-
dus des Verfahrens vollzieht sich in zwei Phasen: Zuerst wird ein Waffenstillstand (�itwa) ver-
einbart, erst danach werden die Friedensverhandlungen (jalsat al-s� ulh� ) geführt. Um über die
Entschädigungsleistungen für die während der Kampfhandlungen entstandenen Schäden
(Todesopfer, Verwundungen, Verlust an Sachgütern etc.) zu befinden, ermitteln die Ver-
mittler den Schadensumfang jeder einzelnen Streitpartei. Der Ausgleich zwischen den strei-
tenden Parteien wird durch einen Friedensvertrag (�aqd al-s� ulh� ) erzielt, in welchem alle Kom-
pensationsleistungen festgehalten sind. Nach Auskunft der Informanten hat jede der Streit-
parteien die Anzahl der Gefallenen errechnet und bei einem nicht ausgewogenen numeri-
schen Verhältnis mußte diejenige Partei, die die geringste Anzahl an Getöteten aufwiesen
durch die Leistung von Blutgeld die Balance (mizān) wiederherstellen.119

II. Schutz des Eigentums

a) Schutz des Gemeineigentums des Stammes

Es ist unmöglich, an ein Verstehen dieser tribalen Gesellschaften zu denken, ohne die
eigentumsrechtlichen Verhältnisse einzuschließen. Diese reflektieren nicht nur einen be-
stimmten Zustand der sozialen Entwicklung, sondern lassen bestimmte politische Konzepte
dieser tribalen Gesellschaften begreifen. Im letzteren Zusammenhang wäre nur darauf hin-
zuweisen, daß die bereits erwähnte Souveränitätsvorstellung eng mit dem gemeineigen-
tumsrechtlichen Anspruch des Stammesverbandes auf das von ihm bewohnte Land ver-
knüpft ist.

Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Daten zu sehen. Ich beginne mit einem Zi-
tat aus dem Sawālif-Dokument (A) das klärende Aussagen enthält:

„Die gemeinschaftlichen Besitztümer des Stammes dürfen weder verkauft noch gekauft werden, außer mit
der Einwilligung aller. Und dies betrifft die Ebenen und Berge und es ist geboten in diesen Angelegenheiten
nur mit dem Einverständnis aller vorzugehen. Und es ist in einem, zweien, dreien, vieren und (auch) zehn
nicht erlaubt ohne Zustimmung der Gemeinschaft zu verkaufen. Und das Gemeineigentum kann auch nicht
zum Teil verkauft werden, außer mit der Erlaubnis aller.“

(28: fa-�l-amlāk al-mashrūka bayn al-qabı̄la lā yas� luh�  fı̄-hā bay� wa-lā shirā illā bi-idhn al-jamā�a ja-
mı̄�an bi-h� ayth al-madar wa-�l-sharā fı̄ �l-ard�  lā yas� luh�  fı̄-hi tas� rı̄f illā bi-idhn al-shurkā wa-anna �l-wāhid
wa �l-ithnayn wa �l-thalātha wa �l-arba�a wa �l-�ashara lā yas� luh�  la-hum bay� fı̄ fayd�  al-jamā�a wa-lā
yuqsam al-mashrūka min al-fuyūd�  wa-ghayri-ha illā bi-rid� ā-hum).

Zunächst gibt es einen bemerkenswerten Punkt, an dem das gesellschaftliche Ent-
wicklungsniveau sichtbar wird: Der Plural – al-amlāk al-mashrūka bayn al-qabı̄la, die ge-
meinschaftlichen Besitztümer – verweist auf das Gemeineigentum an Land der Lokal-
gruppen und hebt dieses von dem Eigentum der Haushaltsgemeinschaften ab. Transak-

119 Diese Praxis ist unter den gegenwärtigen arabischen Stämmen im Südwesten der Arabischen Halbin-
sel weit verbreitet. (Dostal 1990a: 192 f., 206).
Zu alt-arabischen Gesellschaften siehe: „Bei Friedensschlüssen wird nämlich der Grundsatz ange-
wandt, den wir als der Blutrache eigentümlich betrachten müssen: es werden auf beiden Seiten die Toten
gezählt und man vergleicht sich nun je nach Macht oder Schiedsspruch, entweder dem feindlichen
Stamme für seine noch ungerächten, das heißt in der Summe des anderen Stammes nicht vorhandenen
Toten, Sühnegeld zu zahlen oder ‚das Blutgeld niederzuschlagen‘/wada�a dama/.“ Procksch 1899: 6.
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tionen des gemeineigentümlichen Landes setzen die Zustimmung der jeweiligen Gemein-
schaften voraus. Ein weiteres Wesensmerkmal stellt zweifellos die Legitimierung der
Rechtssubjekte auf den Kreis der Gemeinschaft, das heißt auf die Stammesmitglieder dar,
womit vermutlich Stammesfremden der Zugang zu Land durch Eigentumsübertragung
verschlossen ist. Die Aufgabe, der wir uns gegenüber sehen, ist nun zu ermitteln, in wel-
cher Weise unter diesen gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen das Verfügungsrecht der
Haushaltsgemeinschaften über das von ihnen beanspruchte Land gestaltet ist.

Zunächst haben wir die rechtliche Eigenart des Eigentumsanspruches an Land der
Haushaltsgemeinschaften festzustellen. Aus einem anonymen Rechtsdokument, in wel-
chem die individuellen Eigentumstitel aufgezeichnet sind, erhalten wir den gewünschten
Einblick. Die gebrauchte Formulierung deutet zweifellos auf individuelle Eigentumstitel
an Feldern (Flächenumfang) – auch Frauen sind als Trägerinnen von Eigentumstiteln
vermerkt:

„Bishr b. �Ubaysh besitzt eine H� alaqa zuzüglich ein Achtel (�ind Bishr bnu �Ubaysh h� alaqa wa-thumun);
Zahwat al-�Umar besitzt zwei h� alaqa und ein Viertel buqqa (Zahwat al-�Umar h� alaqatayn wa-rub� buqqa);
Shamsa bint (Tochter des) Salāmān besitzt eine H� alaqa und ein Achtel.“ (wa-Shamsa bint Salāmān h� alaqa
wa-thumn).

Diese Einsicht akzentuiert die Problematik der scheinbar divergierenden Eigentums-
verhältnisse: unter welchen Bedingungen ist ein Transfer der individuellen Eigentumsti-
tel an Land möglich, wobei wir von vornherein die Eigentumsübertragung an Stammes-
fremde ausklammern. Aus den Daten sind die folgenden Alternativen zu erkennen:
– Ein Eigentümer bietet zuerst das von ihm zum Verkauf vorgesehene Landstück an

seine Verwandten an. Wenn diese auf dieses Angebot nicht eingehen, kann er die Mit-
glieder des Dorfes zum Ankauf des Objektes einladen.

– Der Eigentümer verkündet seine Verkaufsabsicht allen Stammesmitgliedern, aller-
dings setzt dieser Schritt die Zustimmung des Dorfrates voraus, da in einem solchen
Fall ein Dorffremder Zugang in die Dorfgemeinschaft finden kann. Diese Praxis ist
von den B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid; B. Khurays� ; B. Sulaym; B. H� assan; al-Rifā�a/Ghā-
mid; B. �Amr; Āl Muqbil/Zahrān, B. �Isā belegt.
Der Kaufvertrag (hiya/hay�a �l-bay�a) wird im Beisein von Zeugen beider Vertrags-

partner abgeschlossen, gelegentlich auch vor dem Imām des Dorfes oder einem Faqı̄h.
In Übereinstimmung mit der rechtlichen Verankerung des Gemeineigentums und der

zusammenhängenden Entscheidungsfunktion des Dorfrates steht auch die Kompetenz
des Letzteren, in Trockenzeiten den Angehörigen der benachbarten Siedlungen die tem-
porär befristete Nutzung der Weiden (�azub) zu gewähren.

b) Schutz des Eigentums der Haushaltsgemeinschaften
Die Strafarten und ihr Ausmaß für Diebstahl variieren; es gibt aber ein gemeinsames We-

sensmerkmal, wodurch der Unterschied des tribalen Gewohnheitsrechts zum Islamischen
Recht deutlich wird: das Fehlen der Amputation der Hand; nur in einem einzigen Fall, näm-
lich bei den al-Rifā�a/Ghāmid, findet sich eine Variation, nämlich das Brechen des Armes
durch Schlagen bei einem Wiederholungstäter.

Festzuhalten ist noch, daß alle Sanktionen die Rückerstattung des Diebesgutes vor-
aussetzen. Die Strafarten umfassen:
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– ökonomische Sanktionen: Rückerstattung des gestohlenen Gutes, Kompensationen,
Bereitstellen von Sühneopfern oder Zahlen einer Geldbuße;

– physische Strafen werden erst bei Wiederholungstätern verhängt: Prügelstrafen in
verschiedener Form, wie z. B. Schlagen mit einem Dolch auf den Arm, Kopf und Brust;

– psychische Strafe: Boykott;
– soziale Strafe: Anlegen eines eisernen Halsbandes und Anbinden an einem

Schandpfahl; Verbannung als das letzte Rechtsmittel.

Das Ausmaß der Kompensationen orientiert sich nach dem Wert des gestohlenen Gu-
tes und der Rückfälligkeit des Täters.
Einige Beispiele sollen die Strafpraxis in Diebstahlsfällen illustrieren.120

Erste Tat:
– Kompensation in doppeltem Wert des widerrechtlich angeeigneten Gutes verbunden

mit Sühneopfer – Kleintiere (B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Fahm/Daws, B. H� assan,
B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid, B. �Amr, al-Marāhiba);

– Kompensation im vierfachen Wert des Diebesgutes mit Sühneopfer (Balshaham/Ghā-
mid, Balshaham/Shumrān); das gleiche allerdings ohne Sühneopfer (al-Rifā�a/Ghā-
mid).

Erste Wiederholungstat:
– Vierfache Kompensation und Sühneopfer (B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Bishr);
– Achtfache Kompensation und Sühneopfer (al-Rifā�a/Ghāmid);
– Der Dieb wird in der Regel an einen Schandpfahl gestellt, an dem er mit einem eiser-

nen Halsband gebunden ist.

Zweite Wiederholungstat:
– Als Sühneopfer wird ein Stier verlangt, gleichzeitig gelangen die verschiedenen Arten

der Prügelstrafe zur Anwendung:
– Prügel (B. Bishı̄r, Zuhrān/Ghāmid, B. Bishr);
– Schlagen mit einem Dolch auf die Brust und Kopf (Balkhazmar);
– Brechen des Armes durch Schlagen (al-Rifā�a/Ghāmid);
– Gefängnis (B. Bishr).

Bei einer weiteren Straffälligkeit wird der Dieb boykottiert (B. Sulaym, Balkhazmar,
B. H� assan, Balshaham/Shumrān, Balshaham/Ghāmid, B. Kabı̄r, B. �Abdillāh/Ghāmid).

c) Erbrecht
Den Daten ist zu entnehmen, daß die Erbregeln der Gesellschaften im Erhebungsgebiet

weder von der Primogenitur noch von der Ultimogenitur bestimmt werden, da sich in diesem
Rechtsbereich der Einfluß des islamischen Erbrechts geltend macht.121 Die Erbmasse wird
folgendermaßen aufgeteilt:
– die Witwe mit Kindern erhält 1/8 der Erbmasse;

120 Vgl. dazu die Beispiele von den B. Shihir bei Aloshban 1987: 319, wo allerdings bei den Strafen die Un-
terscheidung von erster und wiederholter Tat nicht berücksichtigt wird.

121 Vgl. Mughram bei Aloshban 1987: 148 zit.
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– der Witwe ohne Kinder wird 1/4 der Erbmasse zugestanden;
– Töchter erhalten pro Kopf die Hälfte des Anteils der Agnaten;
– Agnaten werden zu gleichen Teilen mit der restlichen Erbmasse bedacht.

Wie bereits im Abschnitt a dieses Kapitels belegt wurde, verfügen auch Töchter über
Feldeigentum, das sie erben. In der Regel überläßt eine Tochter nach ihrem Gutdünken
den geerbten Feldanteil einem ihrer Brüder zur Nutzung, wofür dieser jedoch seiner
Schwester einen vereinbarten Anteil vom Ernteertrag (duqla) regelmäßig übergibt, der
heute allerdings schon durch einen Geldbetrag abgelöst werden kann. Im Falle familiärer
Streitigkeiten kann die Tochter den Dorfrat anrufen, der dann entscheidet, welcher der
Brüder das Nutzungsrecht über ihren Erbanteil erhält. Es gilt als Schande, wenn Brüder
den Erbanteil an Feldern ihrer Schwester bzw. ihren Schwestern vorenthalten (B. Kabı̄r).
Zu erbrechtlichen Termini:
– irth, wirth = Erbmasse des verstorbenen Vaters
– qisma = Erbmasse der verstorbenen Mutter,
– wirth al-zawja = Erbmasse der verstorbenen Frau

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß einige gewohnheitsrechtliche Bestim-
mungen aus Gründen des besseren Verständnisses in dem jeweiligen themenrelevanten
Kontext einzelnen Abschnitten, wie z. B. Sklavenhaltung, h� imā-Institution etc. zugeord-
net wurden.

3.6. SOZIALE STRATIFIKATION

Bisher wurde versucht, die Grundzüge der Stammesstruktur herauszustellen, deren Prä-
gung durch die soziale Egalität, wie sie folgerichtig aus der gemeinsamen genealogischen Her-
kunft resultiert, bestimmt ist. Damit ist aber keinesfalls das gesamte soziale System erfaßt, ist
doch neben den Stämmen die Existenz einer Reihe von ko-residenten, nicht-tribalen Grup-
pen nachzuweisen, die von den Stämmen sozial unterschiedlich bewertet werden. Um even-
tuellen Mißverständnissen vorzubeugen, muß man eine wichtige Eigenheit dieses sozialen
Relationskomplexes herausstellen: alle diese ko-residenten Gruppen genießen die im Ge-
wohnheitsrecht vorgesehenen Schutzgarantien (jār-Verhältnis), die ihnen von den Stämmen
als politisch souveräne Verbände gewährt werden. Mit anderen Worten: die Stammesver-
bände bilden die Determinanten im gesellschaftlichen Gesamtsystem; daher werden die ko-
residenten Gruppen aus der Perspektive des tribalen genealogischen Konzepts evaluiert.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich eine soziale Hierarchie, deren Aufbau die folgende Glie-
derung aufweist, die einen frühen evolutiven Typus einer arabischen tribalen Klassenge-
sellschaft widerspiegelt.122

122 Zum Problem der tribalen Klassengesellschaft in Südarabien s. Dostal 1985. Zur Definition s. der-
selbe 1991: 211: “formation of a society limited by social stratification; the ruling class establishes its so-
cial status, on the one hand, through the ideology of heredity, on the other hand, by the right of disposal
and control over the most important means of production; it claims the sole political right of self-deter-
mination and indicated different developmental degrees of the social division of labour. To be sure, this
type of society has lacked by large the impulse of economic exploitation, since the less priviledged classes
were evaluated from the point of tribal autarky, which was derived from the idea of the sovereignity of a
tribal society. The less priviledged classes were hierarchically organized in various ways according to the
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1. Sāda123

2. Fuqahā
3. Qabā�il (Stammesgesellschaften, vgl. Abb. 2)
4. Handwerker (S� inā�ı̄)
5. Sklaven, heute jedoch nicht mehr existent, da alle durch einen Regierungserlaß freige-

lassen wurden.

Zur Eigenart der eben umrissenen Hierarchisierung:
Vom Standpunkt der Stammesgesellschaften birgt sie eine Dichothomie in sich. Sie ist

durch den Umstand gegeben, daß die Stämme einerseits zwei privilegierten Gruppen, den
Sāda und den Fuqahā, andererseits zwei minderpriveligierten Gruppen, den Handwer-
kern und Sklaven konfrontiert sind bzw. waren. Aus diesen Relationen kann genau be-
stimmt werden, welche Bedeutung diesen sozial verschieden bewerteten Gruppen für die
Stämme zukommt. Die Existenz der Sāda, der Nachkommen aus dem Haus des Prophe-
ten (ahl al-bayt), resultiert aus den notwendigen Fernhandelsbeziehungen (siehe Ab-
schnitt „Markt“). Diesen Wirtschaftsverkehr, der über eine Variante eines „Port of trade“
(Polanyi) abgewickelt wurde, kontrollierten aus dem H� ad� ramawt stammende Sāda. Die
Fuqahā, von den Sāda abstammungsmäßig verschieden, üben als Sachverständige für das
Sharı̄�a-Recht ihre in allen muslimischen Gesellschaften spezifische Funktion aus. Das
Vorhandensein der minderpriveligierten Gruppe von Handwerkern ist auf Prozesse ge-
sellschaftlicher Arbeitsteilung zurückzuführen. Alle genannten Gruppen, ausgenommen
die früheren Sklaven, die als Eigentum ihrer Herren galten, stehen unter dem Schutz der
Stämme (jār-Verhältnis).

3.6.1. Handwerker

Die Darstellung dieses Komplexes muß naturgemäß ihren Ausgang von den konkret ge-
gebenen Ansätzen für eine gesellschaftliche Arbeitsteilung in den Stammesverbänden neh-
men. Zu fragen ist also nach dem Ausbildungsniveau des technischen Wissenspotentials der
Stammesmitglieder. Es mag vorläufig genügen, darüber eine zusammenfassende Anmer-
kung vorzulegen, da die Details später noch weiter ausgeführt werden müssen. Als wesent-
lichster Sachverhalt ist festzuhalten, daß sich das technische Wissenspotential als nur wenig
ausdifferenziert erweist. Diese Fragestellung besagt konkret das Folgende: Mit Ausnahme
von dem allen Stammesmitgliedern im gleichen Grad eigenen agrartechnischen Wissen ist
das technische Wissen bezüglich der Anfertigung von Gerätschaften gleichermaßen gege-
ben. Allerdings vermerken wir im letzteren Bereich, daß sich einige Familien auf eine hand-
werkliche Erzeugung spezialisiert haben, daneben aber ihren landwirtschaftlichen Tätig-
keiten nachgehen. Diese in einem evolutiven Anfangsstadium befindlichen Bauern-Hand-
werker sind in den folgenden Produktionszweigen tätig: Holzbearbeitung, Steinmetzerei und
Hausbau. Diese Tatsache deutet an, daß die Ausübung dieser Produktionszweige an Stam-
mesmitglieder gebunden ist und daher gesellschaftlich nicht als diskriminierend bewertet
wird. Um Unklarheiten zu vermeiden, muß nachdrücklich darauf hingewiesen werden, daß

criterium of unequal origin and its professional specialization; the political right of self-determination
was refused to them; they were under the protection of the ruling class.”

123 Aloshban 1987: 166 subsumiert die Sāda unter dem Begriff „religiöse Eliten“; seine Gliederung weist
allerdings Unschärfen auf.
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jene Teilbereiche des technischen Wissens nicht erwähnt wurden, deren Anwendung aus-
schließlich der Selbstversorgung der Haushaltsgemeinschaften dient. Diese wenigen Bau-
ern-Handwerker beschränken ihre Produktion auf den intra-tribalen Bereich, im Gegensatz
zur räumlichen Dimension der Handwerker in der auch der inter-tribale Bereich mitein-
bezogen ist.124 Die Produktion der Bauern-Handwerker zeigt sich nämlich abhängig von der
lokalen Bedarfssituation, zeitlich ist sie daher kurzfristig ausgewiesen. Das Absatzgebiet ko-
inzidiert mit dem tribalen Areal. Die Produktion der Handwerker z. B. Tischler, Schmiede,
erweist sich hingegen als langfristig organisiert und unabhängig von der intra-tribalen Ab-
satzsituation.

Der soziale Status jener Handwerker, die als minderpriveligiert zu bezeichnen sind, ist
durch ihre unebenbürtige Abstammung festgelegt. Im Gegensatz zu den Stämmen, die
sich als Abstammungsgemeinschaft verstehen und deren gesellschaftlicher Status inner-
halb der ası̄l-Stämme durch die Abstammung von einem gesellschaftlich anerkannten Ge-
nitor (�Adnān, Qah� t� ān) begründet ist, stehen die Handwerker beziehungslos zu diesem ge-
nealogischen Konzept.125 Ihre Genese gilt als unbekannt. Auf Grund des bereits unter den
Heiratsregeln genannten kafā�a-Prinzips, dem Grundsatz der ebenbürtigen Abstammung
als Vorausetzung für eine Ehe, werden Zwischenheiraten der Stammesmitglieder mit An-
gehörigen dieser Handwerkergruppen durch die für alle Stammesangehörigen obligaten
endogamen Heiratsregeln verboten. Ein Stammesmitglied, das in ein Konnubium mit ei-
ner Angehörigen der minderprivilegierten Gruppe tritt, würde sofort aus dem Stammes-
verband ausgeschlossen werden.126 Diese genealogische Beziehungslosigkeit zu den Stäm-
men soll das Beispiel der Genealogie der Āl Shaynān Schmiede in der al-Bāh� a Provinz de-
monstrieren, an der die Tatsache beachtenswert ist, daß der Umfang des Wissens um Ab-
stammung nur auf den Genitor dieser Gruppe, Shaynān, beschränkt ist.127

Aus den eben umrissenen genealogischen Ausgrenzungen lassen sich eine Reihe von
Wesensmerkmalen ableiten, die den Status der minderprivilegierten Handwerker
(Schmiede, Dolchschmiede, Silberschmiede, Töpfer, Korbflechter) kennzeichnen.128

– Ausschluß von den politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, wie sie den Stammes-
mitgliedern zustehen; ebenso ist es ihnen versagt, die Funktion eines Rafı̄q oder Khā-
wı̄ zu übernehmen, der für den Schutz Stammesfremder während des Aufenthalts im
Stammesgebiet verantwortlich ist; das Gleiche gilt für die Ausübung der Schlichtungs-
funktion in Streitfällen. Schließlich wäre noch anzuführen, daß sie keine Bürgschaft
leisten dürfen.

– Auf Grund ihrer unebenbürtigen Herkunft bleibt es ihnen verwehrt, von einer Stam-
mesgruppe adoptiert zu werden.

– Der Zugang zu Eigentumstiteln an Land ist ihnen untersagt, da das Land als Gemeinei-
gentum des Stammes gilt. Felder werden ihnen gelegentlich nur zur Nutzung überlassen.

124 Zum Begriff „Bauern-Handwerker“ als Folge gesellschaftlicher Arbeitsteilung siehe Dostal 1985: 138
passim, 145, 218, 316 passim.

125 Caskel 1966 : II, 1–30.
126 Solche Verbindungen werden als ehrenrührig betrachtet; bezüglich der B. Shihir siehe Aloshban 1987:

163 f.; für den Jemen siehe Dostal 1985: 193.
127 Dostal 1983b: 60.
128 Die von Aloshban 1987: 169 f. unter dem Begriff „lower caste groups“ aufgezählten Gruppen unter

den B. Shihir sind diversifizierter; eine hierarchische Gliederung ist jedoch nicht erkennbar.
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Abschließend muß noch hinzugefügt werden, daß alle Handwerkergruppen endogame
Gruppen repräsentieren. Dieser Heiratsregel folgend werden Heiraten zwischen den ein-
zelnen Handwerkergruppen als unstatthaft angesehen.

3.6.2. Zur Sklavenhaltung in den tribalen Gesellschaften im südlichen H� ijāz

Die folgenden Ausführungen betreffen ein bemerkenswertes Merkmal dieser tribalen,
haushaltsgemeinschaftlichen Ökonomie, nämlich die Haltung von Sklaven afrikanischen
Ursprungs.129 Diese sozio-ökonomische Institution war bis zum Jahre 1962 intakt. Gemäß
einem königlichen Erlaß vom 9. November 1962 wurde die Sklaverei in Saudi Arabien ver-
boten; die Regierung kaufte die im Dienste der Eigentümer stehenden Sklaven frei.130 Da-
her waren zum Zeitpunkt der Erhebungen (1979–1982) in den Wirtschaftseinheiten keine
Sklaven mehr tätig. In der Mehrzahl wanderten die in Freiheit gesetzten Sklaven aus dem
ländlichen Raum in die Städte ab. Aus diesem Grunde konnten wir nur mehr einzelne In-
dividuen in jenen Ortschaften, in denen sie handwerklichen Tätigkeiten nachgehen konn-
ten, antreffen.131 Im Khabt, dem sandigen Gebiet zwischen der Berg-Tihāma und der Kü-

129 Zur Bewertung der Afrikaner in der ethnischen Klassifizierung der muslimischen Araber cf. Rotter
1967, ferner die Bewertung von al-Jāh� ı̄z�  bei Enderwitz 1979: 28 f., 45 f., 49 f., 82–91. Über afrikanische
Sklaven in Mekka siehe Snouck-Hurgonje 1970: 11 f.

130 Gordon 1987: 231v; Mughram 1973: 224. Zur Stellung der Freigelassenen in der muslimischen Gesell-
schaft cf. Enderwitz 1979: 48, 209 n. 124, 220 n. 36. In der Gegenwart löste sich das ursprüngliche
Klientel-Verhältnis zwischen Freigelassenen und Herren. Nur die erwähnte semi-nomadische Gruppe
der Freigelassenen im Khabt verblieb in einem Klientel-Verhältnis zu den al-�Abdillāh/Ghāmid.

131 z. B. in al-Mudayra lebt ein als Tischler tätiger freigelassener Sklave; ihm wurden vom Eigentümer
ein kleines Haus und ein Feld geschenkt. Freigelassene üben das Töpferhandwerk im Gebiet der B.
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ste, lebten einige, in früheren Zeiten dem Stamm der al-�Abdillāh/Ghāmid gehörende
Sklaven, die sich nach ihrer Freilassung zu einer semi-nomadischen Gruppe zusammen-
schlossen. Ergänzend muß hinzugefügt werden, daß dem 1962 erlassenen Verbot bereits
im Jahre 1936 seitens der saudi- arabischen Regierung die Untersagung des Sklavenim-
ports voranging, wodurch zu diesem Zeitpunkt der Rückgang der Sklavenhaltung bereits
initiiert wurde.132 Der daraus erfolgten erschwerten Versorgung mit Sklaven wurde von
den tribalen bäuerlichen Gesellschaften im Untersuchungsgebiet dadurch begegnet, daß
durch Raub (ghazw) aus anderen Stammesgebieten diese dienstbaren Menschen herbeige-
schafft wurden.133 Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, daß der Besitz von
Sklaven eng mit dem sozialen Prestige verbunden war.

Der Sklavenhandel im Roten Meer-Gebiet erfuhr bereits vor 1936 einschneidende Be-
schränkungen, was in erster Linie die afrikanischen Küstenorte betraf.134 Die Unterbin-
dung des Sklavenhandels im Roten Meer-Gebiet nahm ihren Anfang im frühen 19. Jh.
durch die verstärkte Einflußnahme der britischen Politik in Afrika und im Nahen Osten.
Diese verband das uneigennützige Motiv – die Abschaffung der Sklaverei – mit den eigen-
nützigen machtpolitischen Interessen Großbritanniens. Für die osmanische Regierung
erwies es sich als außerordentlich schwierig, ihre Untertanen auf den Verzicht von Skla-
ven festzulegen, war doch deren Haltung in der Shari�a rechtlich geregelt.135 Es war gewiß
kein Zufall, wenn 1855–56 der damalige Sharı̄f von Mekka, �Abd al-Mut� t� alib, diese Ver-
botspolitik zum Vorwand für eine Revolte gegen die Osmanen nahm.136 Im Jahre 1857
wurde jedoch osmanischerseits durch einen Ferman der Handel mit afrikanischen Skla-

Kabı̄r aus. Schon vor dem Verbot der Sklaverei in Saudi Arabien war es üblich, Sklaven freizulassen
siehe Doughty 1979 vol I: 603.

132 Lipsky 1959: 176 passim; Manning 1993: 12, 76 passim.
133 Zum Sklavenraub cf. Philby 1952: 458. Dort berichtet er aus der Berg-Tihāma, daß Sklavenkinder

beim Hüten der Tierherden geraubt und über Bı̄sha nach dem Najd gebracht worden seien. Desglei-
chen findet sich auf S. 168. Auf S. 620 berichtet derselbe Autor über das Schicksal einer Sklavin, die
als Mädchen ebenfalls beim Hüten von Tieren geraubt und auf einem jemenitischen Markt nach
Mekka verkauft wurde. Diese Fälle sind insoferne interessant, weil sie einen besseren Einblick in den
sozialen Status der Sklavin gewähren. Da diese Mädchen als Sklavinnen außerhalb des Schutzrechts
standen, mußten sie alleine die Tiere hüten. Einem freien Mädchen hätte man einen Bruder, als Re-
präsentant ihrer Verwandtschaftsgruppe zugesellt, um es vor Übergriffen zu schützen (vgl. dazu 3.5.).
Zum Raub h� ad� ramitischer Mädchen und ihrem Verkauf während des II. Weltkrieges als Sklavinnen
nach dem H� ijāz siehe Serjeant 1981: X, 251, n. 2.

134 cf. dazu den von al-Sha�afı̄ 1985: 168 wiedergegebenen Bericht des britischen Konsuls aus dem
Jahre 1883 (nicht 1833): “The partial suppression of the slave trade between the opposite coast and
Jeddah has also much injured the latter, by doing away with the large purchase of manufactures made
here in former years by slave dealers of the Sudan with the result of the sale of their slaves”. Bezüglich
des Sklavenhandel-Verbots wäre auf seine Auswirkungen auf die Ökonomie der im Sudan lebenden
Nomadenstämme hinzuweisen. Diese lieferten ihre Steuern an die damalige ägyptische Regierung
in Form von Sklaven ab. Nach dem Verbot der Sklavenhaltung sahen sie sich in die Lage versetzt,
auf ihre Tierherden zurückzugreifen, um den Steuerverpflichtungen nachkommen zu können, ein
Umstand, der ihre Unzufriedenheit mit der Zentralregierung schürte und zu ihrer Bereitschaft, sich
dem im Jahre 1881 auftretenden Mahdı̄ Muh� ammad Ah� mad anzuschließen, führte; cf. Dostal 1969:
27. Auch der britischen Intervention bezüglich der Abschaffung des Sklavenhandels in Zanzibar
wurden seitens der lokalen Vertreter ökonomische Konsequenzen entgegengehalten; cf. Gray 1962:
245 passim.

135 cf. Toledano 1982: 95 passim.
136 opp. cit.: 129 passim.
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ven verboten, dessen Implimentierung allerdings in den verschiedenen Provinzen des
Reiches von Verzögerungen begleitet war.137 Mit dem Vertrag zwischen dem Osmanischen
Reich und Großbritannien vom 25. Jänner 1880 war die entscheidende internationale
Grundlage für die Unterbindung des Sklavenhandels geschaffen worden.138 Nach dem
Vertragstext verpflichtete sich die osmanische Regierung, innerhalb ihres Hoheitsberei-
ches den Sklavenimport aus Afrika zu unterbinden. Daher finden sich in den Einfuhrsta-
tistiken von al-Jidda nach 1880 keine Vermerke mehr über den Import von Sklaven.139

Wir müssen aber hier in Betracht ziehen, daß Sklaven auch auf inoffizielle Weise, auf dem
Seeweg über die arabischen Küstenorte, wie z. B. Qunfudha und Jı̄zān, eingeschleust wur-
den,140 ebenso auf dem Landweg gelangten sie, aus dem Yemen kommend, nach Saudi
Arabien.141 Ein Beispiel für den binnenländischen Sklavenhandel stellt die im Wādı̄ Bı̄sha
residierende Kaufmannsfamilie al-Kibisa dar, die nicht nur Kaffee- und Gummihandel be-
trieb.142

Über den Umfang des offiziellen Sklavenhandels liegen nur wenige Angaben vor. Nach
al-Sha�afı̄ wurden um 1840 eine erhebliche Anzahl afrikanischer Sklaven aus dem Yemen,
von Massāwa, Suwākin und Zanzibar nach Jidda importiert, wie die nachstehende Stati-
stik aufweist:143

Ausfuhrland/-ort Wert in MT
Jemen: 200 Sklaven 10.000
Massāwa: 400 Sklaven davon 1/3 Männer 16.000
Suwākin: 500 Sklaven, davon 2/3 Männer 15.000
Zanzibar: 500 Sklaven, davon 2/3 Männer 12.500

Der in Maria-Theresien-Talern ausgedrückte Wert pro Kopf schwankt zwische 25–50
Taler, wobei für die aus dem Jemen eingeführten Sklaven der höchste Preis (50 Taler pro
Kopf) verlangt wurde, möglicherweise als Folge des Zwischenhandels von Afrika nach
Arabien. Auffallend ist weiters der relativ hohe Anteil an männlichen Sklaven, ein Anzei-
chen für die Nachfrage nach Arbeitskräften. Der binnenländische Sklavenhandel lag in
den Händen von Großhändlern in den Hafenstädten, deren lokale Vertreter (wakı̄l) die ur-
banen und tribalen Wochenmärkte mit Sklaven versorgten, die dort, wieder von eigens
dafür bestimmten Händlern, feilgeboten wurden.144 Nach Aussagen der Informanten,

137 opp. cit.: 135 passim, 192 passim.
138 Lorimer 1915 vol. I, P. II: 2482; Toledano 1982: 224 passim.
139 cf. al-Sha�afı¯ 1985: 121 passim; über Jidda als Handelsplatz für Sklaven siehe Doughty 1979 vol. II: 375.
140 cf. Rüppel 1838–40: 177 f.; über den Sklavenhandel in al-Qunfudha und Jı̄zān. Zum illegalen Sklaven-

handel von Afrika nach Arabien cf. Weisl 1927: 285; ferner Philby 1952: 458; über den Import afrika-
nischer Sklaven nach Makka im 17. Jh. siehe Beckingham 1951: 80; zum Sklavenhandel in Zanzibar
siehe Gray 1962: 104 passim.

141 cf. den Bericht von Philby 1952: Anm. 4.
142 Philby 1952: 37 f.
143 cf. al-Sha�afı̄ 1985:116, 118, 119. Auf Seite 123 wird lediglich der 1856–57 stattfindende Import aus

Massāwa von Sklaven im Wert von 5000 Talern vermerkt. Nach der Schätzung von Toledano 1982: 82
passim war aber der Umfang der importierten afrikanischen Sklaven höher. Zur Herkunft afrikani-
scher Sklaven siehe Snouck Hurgronje 1970: 11 f. Die Häfen von Massāwa und Sawakin gehörten zum
Vilayet H� ijāz (Toledano 1982: 205 passim).

144 Über den Sklavenmarkt von Mekka siehe Snouk Hurgronje 1970: 11 passim. In den Skavenhandel wa-
ren auch Einzelpersonen zufällig involviert (Doughty 1979: II, 375).
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wurden die Sklaven von eigenen Sklavenhändlern (nakhkhāsinı̄n, dallālı̄n al-�abı̄d) auf
den Wochenmärkten zum Kauf angeboten. Der Kaufpreis pro Sklave lag zwischen
100–200 Riyal oder 10–20 MT. Sein Wert richtete sich nach dem körperlichen Wuchs (tar-
kı̄b al-jism), wobei besonders der Zustand der Schneidezähne (thānāya) und der allgemei-
ne Gesundheitszustand (h� āl-al-s� ih� h� ı̄ya) vom Käufer geprüft wurden. Präferenz hatten
Sklaven, die sich im geschlechtsreifen Zustand (balūgh) befanden oder im besten Mannes-
alter (rijāl) standen.145

Über den Zeitpunkt, zu welchem die Sklavenhaltung in der tribalen Ökonomie des
Untersuchungsgebietes etabliert wurde, und welche Gründe hierfür verantwortlich wa-
ren, besitzen wir leider keine Angaben. Anthropologisch gesehen, zeigt sich auf Grund
der im „Ethnographic Atlas“ zusammengefaßten Daten, basierend auf einer von J. Goo-
dy durchgeführten Untersuchung, daß die Sklaverei mit produktiven Wirtschaftsformen
(Landwirtschaft, Nomadismus) – ausgenommen die wenigen Beispiele komplexer wild-
beuterischer Gesellschaften – verbunden ist.146 Bezüglich der Gesellschaften im Untersu-
chungsgebiet könnte man unter Umständen annehmen, daß die Limitierung der agriko-
laren Flächen die Notwendigkeit einer Produktionssteigerung hervorrief, wofür es zu-
sätzlicher Arbeitskräfte bedurfte, denn Sklaven wurden vorwiegend zu landwirtschaftli-
chen Tätigkeiten und zu anderen Arbeiten im bäuerlichen Wirtschaftsbetrieb herangezo-
gen.147

Es gilt nun, den Begriff „Sklave“ in dem Geltungsbereich unserer Gesellschaften zu be-
stimmen. In der anthropologischen Literatur finden wir unterschiedliche Definitionen,
von denen mir die von Tuden und Plotnicov „We propose defining slavery as the legal insti-
tutionalization of persons as property“ am geeignetsten erscheint, weil sie der emischen
Auffassung – Sklave ist gleich Eigentum (māl) – nahekommt. Dieser Begriffsinhalt ent-
spricht dem der vor-islamischen Araber, wie dies bei �Antara al-�Absı̄ zum Ausdruck
kommt: „Die Herde ist Eure Herde und der Sklave ist Euer Sklave.“148

Diese Inhaltsbestimmung reicht aber nicht aus, da sie die involvierten, den Sklavenstatus
bestimmenden, sozialen Faktoren außer acht läßt. Diese sind:
1. Der marginale Status in diesen Gesellschaften, deren Organisationsprinzip durch die

patrilineare Verwandtschaftsorganisation, also durch Abstammungsgruppen, be-
stimmt ist. Mit anderen Worten: Sklaven stehen außerhalb dieser Abstammungsgrup-
pen.

145 Sklavinnen wurden nach ihrer Schönheit und Arbeitsfähigkeit bewertet, cf. Philby 1952: 168. Über
kaukasische Sklavinnen in Mekka siehe Snouk Hurgronje 1970: 10 f.; sie wurden nicht frei auf dem
Markt verkauft, sondern von ihrem Herrn weiter veräußert.

146 Goody 1980: 25.
147 Zu den Arbeitsbereichen von Sklaven in der �abbāsidischen Gesellschaft cf. Enderwitz 1979: 38.
148 Zum anthropologischen Diskussionsstand cf. Watson 1980: 2 passim. Zum Status der Sklaven in ver-

schiedenen Gesellschaften cf. Forde 1979: 90 passim, 154, 159 f., 165, 170, 271, 280, 322, 332, 343; Tu-
den-Plotnicov 1970: 11 f.
�Antara al-�Absı̄: 16, 4 „al-mālu mālu-kum wa �l-�abdu �abdu-kum“, Ahlwardt 1870: 41; cf. auch für
Südarabien Serjeant 1981: IX, 235, dort werden Sklaven als „milk“, Eigentum, betrachtet. Das Glei-
che gilt auch für das islamische Mittelalter cf. Enderwitz 1979: 208 n. 111. Über den Status von Skla-
ven bei den vor-islamischen Arabern cf. Tyan 1954: 32.
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2. Aus diesem marginalen Status resultieren das Verbot von Zwischenheiraten mit Stam-
mesangehörigen und die Aberkennung der Rechtsfähigkeit und politischer Rechte,
denn die Ausübung der Letzteren sind nur Stammesangehörigen vorbehalten.149

Zusammenfassend läßt sich der soziale Status der Sklaven in den Gesellschaften des
Erhebungsraumes folgendermaßen umschreiben: Sklaven unterstanden als Arbeitskräfte
dem Verfügungsrecht ihrer Eigentümer; für sie galten daher nicht die gewohnheitsrecht-
lichen Bestimmungen bezüglich des Schutzrechts, die den Angehörigen der sozial min-
derprivilegierten Gruppen vorbehalten sind. Ihr marginaler Status in diesen Gesellschaf-
ten hatte das Verbot von intermarriages zwischen ihnen und Stammesmitgliedern zur
Folge, ebenso die Aberkennung ihrer Rechtsfähigkeit und der politischen Rechte. Die so-
ziale Verantwortung der Eigentümer blieb auch nach der Freilassung der Sklaven weiter-
hin bestehen, insoferne, als sie für Rechtsverstöße der Freigelassenen haften mußten.
Dieser Sachverhalt wird aus der folgenden Bestimmung ersichtlich, die einem Rechtsdo-
kument, das Ah� mad b. �Alı̄ al-H� arfı̄ im Jahre 1338H/1919/20 niedergeschrieben hat, ent-
stammt:

„Wenn der freigelassene Sklave jemanden tötet, so müssen seine Eigentümer (wörtlich: Vaterbrüder) für
das Blutgeld (diya) aufkommen. Und wenn er (der freigelassene Sklave) getötet wird, so wird der Freie (der
Mörder) nicht getötet, sondern es wird nur das Blutgeld gezahlt. Und ein Sklave, dessen freigelassener Ver-
wandter getötet wird, erhält für ihn (den Getöteten) das Blutgeld und sein Eigentümer darf nicht für ihn tö-
ten.“ (inna fı̄ �l-�abd al-ma�tūq idh� ā qatila makhlūq yalzim a�amāmu-hu wa-in kāna huwa qutila fa-lā fı̄-hu
dhabh�  mā fı̄-hu illā diya wa �l-�abd al-mamlūk in qutila la-hu qatı̄l fa-fı̄-hu diya wa-huwa min-hā wa-lā �alā
�ammi-hi qatl)150

Das Verbot von Heiraten zwischen Sklaven und den Stammesangehörigen bedarf er-
gänzender Bemerkungen. Im allgemeinen wurde es als Schande (�ayb) angesehen, wenn
ein Stammesangehöriger sexuelle Beziehungen mit einer Sklavin unterhielt.151 Wenn je-
doch eine solche Beziehung bestand und daraus der Sklavin eine Schwangerschaft er-
wuchs, war der betreffende Mann – meist der Eigentümer – veranlaßt, sie freizulassen.
Das Kind wurde vom Vater adoptiert, bei der Verteilung der Erbmasse aber benachteiligt,
besonders wenn es sich um ein Mädchen handelte.152 Die Adoption der Knaben erfolgte,
sobald diese das rechtsfähige Alter (kibar) erreicht hatten. Eine Sitte, die aus der alt-ara-
bischen Dichtung im Falle von �Antara b. Shaddād belegt ist.153

149 Nach islamischer Rechtstheorie wird erst Freigelassenen die Rechtsfähigkeit zuerkannt, cf. Ender-
witz 1979: 27.

150 Zum Rechtsdokument siehe Abschnitt „Gewohnheitsrecht“.
151 Das gleiche gilt für die Beduinen, cf. Henninger 1943: 48; ebenso für süd-arabische Stämme, cf. Ser-

jeant 1981: IX, 233. Es ist sicherlich kein Zufall, daß Ibn al-Kalbı̄ im Abschnitt „Abnā al-h� abashı̄yāt
min al-�arab“ seines Buches „Kitāb al-mathālib“ (Buch der Schande) die Söhne, die eine Abessinierin
(Sklavin) zur Mutter hatten, auflistet. Ich habe Herrn Prof. Dr. R. B. Serjeant (früher Cambridge) für
die freundliche Überlassung einer Kopie des Manuskripts zu danken.

152 Diese Rechtspraxis steht konträr zu der von den vor-islamischen Arabern geübten. Ibn al-Kalbı̄ be-
richtet: „Die Araber der Heidenzeit betrachteten, wenn einer der Ihren einen Sohn von einer Sklavin
hatte, diesen (den Sohn) als Sklaven; „wa-kānati �l-�arabu fı̄ �l-jāhilı̄yati idhā kāna li-�l-rajuli min-hum
waladun min amatin ista �badūhu“ (Kitāb al-Aghānı̄: vol. 8, 239, 6).

153 Nach Ibn al-Kalbı̄: „Sein Vater adoptierte ihn nur nach der Erreichung der Volljährigkeit, dies, weil seine
Mutter eine schwarze Sklavin namens Zabı̄ba war“ – „wa-inamā �l-da�ā-hu abū-hu ba�da �l-kibar wa
dhālika li-anna umma-hu kānat amatan sawdā�a yuqalu la-hā Zabı̄ba“, cf. Kitāb al-Aghānı̄: vol. 8, 239.
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Obgleich Sklaven als Eigentum, theoretisch ohne Rechtsfolgen, von ihren Herren ge-
tötet werden konnten, wurde von den Eigentümern erwartet, daß sie sich gegenüber Skla-
ven nachsichtig (mutasāmih� ) verhielten und um ein gutes Verhältnis zu ihnen bemüht
(tawadd) sein sollten. Widerspenstige Sklaven wurden mit Prügel bestraft. Die Sklaven
wohnten im Haus ihrer Eigentümer, in für sie separierten Räumen. Ihre Anzahl pro Wirt-
schaftseinheit schwankte zwischen 1–15 Köpfen, wobei in Haushalten mit mehreren Skla-
ven 1–3 weibliche vorzufinden waren. Nach Mughram betrug der Anteil der Sklaven an
der geschätzten Gesamtbevölkerung im Zahrān-Gebiet 1–2 %, im Ghāmid-Gebiet
3–5 %.154 In solchen Haushalten war naturgemäß die Reproduktion der Sklaven ohne Ein-
wirkung seitens der Eigentümer gewährleistet. Es bedarf keiner weiteren Erläuterungen,
daß die Anzahl der Sklaven als ein mitbestimmender Faktor für das ökonomische Presti-
ge und damit auch für das soziale Ansehen fungierte, denn nur leistungsfähige Wirt-
schaftseinheiten konnten sich den Erwerb und Unterhalt von Sklaven leisten.
Im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Verbot des Sklavenimports aus dem Jahre
1936 entstand die Frage nach der Reproduktion von Sklaven.155 Die Lösung konnte auf
zwei sozialen Ebenen getroffen werden:
1. Zwischen zwei Eigentümern auf der Basis der in einem Verwandtschaftsverhältnis in-

stitutionalisierten Beistandsverpflichtungen. Hierbei galt die Regel: Verfügte A über
einen Sklaven, sein Verwandter B über eine Sklavin, wurde der Sklave A mit der Skla-
vin B zusammengeführt. Die Dauer der Ko-Residenz – im Wohnhaus der Sklavin –
währte 1–2 Monate, bzw. so lange, bis sich bei der Sklavin eine Schwangerschaft an-
zeigte. Ein Knabe fiel A zu; ein Mädchen verblieb im Haushalt von B, sobald es arbeits-
fähig war (qadı̄r �alā �l-�amal) wurde es in der Regel verkauft.

2. Zwischen zwei nicht-verwandten Eigentümern von Sklaven: In diesem Fall wurde ein
Vertrag (ittifāq), der inhaltlich einem Leihvertrag entsprach, abgeschlossen. Der Ei-
gentümer verlieh seinen Sklaven gegen eine vereinbarte Begattungssumme (muqāwa-
d� a li-nikāh� ) – eigentlich eine Kompensation für die entfallene Arbeitskraft – an den
Eigentümer einer Sklavin.156 Die Ko-Residenz beider im Haus des Eigentümers der
Sklavin dauerte bis zum Eintritt der Schwangerschaft. Das Kind verblieb bei seiner
Mutter und unterstand dem Verfügungsrecht ihres Herren.

154 Mughram 1973: 187.
155 cf. die Feststellung bezüglich der Sklaverei im Osmanischen Reich von Toledano 1982: 281 “The ab-

sence of slave-breeding practices and the encouragement of manumission by the Seriat made the conti-
nued existence of slavery totally dependent on slave importation”.

156 Der Terminus „nikāh� “ ist hier im Sinne der gesellschaftlich erlaubten sexuellen Beziehungen zu ver-
stehen, cf. Lane 1968: 1369.


